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Rathausstraße Wissen: Derzeit viele Arbeiten im Untergrund
Seit Anfang April laufen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt
in der Rathausstraße und finden derzeit überwiegend im
Untergrund statt. Dort passiert so einiges und die Bagger
sind im Einsatz. Ab der ersten Maiwoche jedoch wird sich
auch optisch einiges tun.
Wer im Moment durch die Rathausstraße geht, die ab der Einmün-
dung der Hachenburger Straße voll gesperrt ist, kann Arbeiten im
unteren Teil am Regiobahnhof beobachten, denn fußläufig ist auch
der gesperrte Teil sehr gut zu erreichen und die Geschäfte haben
weitestgehend wieder alle für ihre Kunden geöffnet.
Ver- und Entsorgungsleitungen werden neu verbunden
und verlegt
Aktuell wird an der Verlegung und der Verbindung der Ver- und Ent-
sorgungsleitungen an der Einmündung Bahnhofstraße und Richt-
weg im Tiefbau gearbeitet. Dort befindet sich ein Hauptknotenpunkt
unter anderem auch der Kanäle für Abwasser aus den angrenzen-
den Straßen. In der Rathausstraße wird der Kanal vom bisher vor-
handenen Mischsystem auf das ökologisch und ökonomisch sinn-
volle Trennsystem umgestellt. Dies hat den Vorteil, dass das relativ
gering belastete Regenwasser künftig nicht mehr mit in die Kläran-
lagen gelangt, sondern direkt in einen sogenannten Vorfluter abge-
leitet werden kann. Im Falle der Stadt Wissen ist das die Sieg.
Diese Arbeiten begannen in der zweiten Aprilwoche und werden
noch etwa drei bis vier Wochen an dieser Stelle andauern.
Danach erfolgt dann die Verlegung der neuen Leitungen stadtein-
wärts bis zur Hachenburger Straße. Die Materialien (Sand, Kies,
Leitungen, Kanalrohre und weiteres), die auch für die derzeitigen
Arbeiten benötigt werden, lagern im gesperrten Teil der Rathaus-
straße. Da die Lagerung hier erfolgt und die Zufahrt des LKW-Ver-
kehrs somit ermöglicht ist, können die Ausführungen insgesamt
zügiger durchgeführt werden.
Der optische Straßenbau beginnt ab Europakreisel
An der Oberfläche sichtbar wird sich ab der ersten Maiwoche
etwas bewegen. Denn dann erfolgt der optische Straßenbau ab
Europakreisel bis zum Haupteingang des Regiobahnhofs, dorthin
wo im Moment im Hauptknotenpunkt der Ver- und Entsorgungslei-
tungen gearbeitet wird. Dazu wird zuerst der alte Asphaltbelag
abgefräst, um mit der Erneuerung des oberen Straßenbaus fort-
fahren zu können. Dort fand die Verlegung der Ver- und Entsor-
gungsleitungen (Gas, Wasser, Strom etc.) bereits im vergangenen

Jahr statt. Aussparungen für Bäume, Pflanzstreifen und Fassa-
denbegrünungen werden ebenfalls gleich mit eingearbeitet, so
dass dann ab Herbst, wenn wieder Pflanzzeit ist, die rund 35
Bäume in dem Teil der dann schon fertigen neu gestalteten Rat-
hausstraße ihren Platz finden werden. (Text und Fotos: KB)

Gärtnerei MUTTERTAG
dieses Jahr in unserer Gärtnerei.

Weiter finden Sie:
- kreative Sträuße
- dekorativ gestaltete Körbe und Schalen
- Pflanzen für Balkon und Garten

Steinbuschstraße 1 · 57537 Wissen
Tel. 02742 /2241

Öffnungszeiten zum Muttertag:

Sa/So von 9 bis 13 Uhr
Du findest uns auf

Unser beliebtes Angebot am Muttertagswochenende.
20% auf unsere Blumenampeln.
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Bereitschaftszentrale im Krankenhaus Wissen
(Achtung! Bei akuten Notfällen 112 wählen!)
Die Zentrale ist dienstbereit:
■ samstags und sonntags von 8 bis 18 Uhr
■ an Feiertagen von 8 bis 18 Uhr

An Tagen, an denen die BDZ Hamm-Wissen nicht geöffnet hat,
wird der ärztliche Bereitschaftsdienst außerhalb der regulären
Praxisöffnungszeiten durch die Bereitschaftsdienstzentralen
Altenkirchen, Kirchen und Hachenburg abgedeckt.
Mo., Di. und Do. 19:00 Uhr - Di. 07:00 Uhr
Mi. 14:00 Uhr - Do. 07:00 Uhr
Fr. 16:00 Uhr - Mo. 07:00 Uhr
an Feiertagen: vom Vorabend des Feiertages, 18:00 Uhr
bis zum Folgetag, 07:00 Uhr
Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen, wie starken Herzbe-
schwerden, Bewusstlosigkeit oder schweren Verbrennungen,
muss direkt der Rettungsdienst unter der Nummer 112 angefor-
dert werden.

BDZ Kirchen, Altenkirchen und Hachenburg
Telefon: 116117 (ohne Vorwahl)
Öffnungszeiten BDZ Betzdorf-Kirchen
Mo. 19:00 Uhr - Di. 07:00 Uhr, Di. 19:00 Uhr - Mi. 07:00 Uhr
Mi. 14:00 Uhr - Do. 07:00 Uhr, Do. 19:00 Uhr - Fr. 07:00 Uhr
Fr. 16:00 Uhr - Mo. 07:00 Uhr
an Feiertagen: vom Vorabend des Feiertages, 18:00 Uhr
bis zum Folgetag, 07:00 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
116 117 (ohne Vorwahl)

Augenärztlicher Notdienst
01805/11 20 60

Ansage der nächstliegenden dienstbereiten Apotheke
nach Anwahl der o. a. Nummer, ergänzt durch die Post-
leitzahl des Wohnorts.
Internet: lak-rlp.de
Für den Bereich:
Stadt Wissen, Ortsgemeinden Hövels,
Mittelhof und Selbach (Sieg) 01805/258825 57537
Ortsgemeinde Birken-Honigsessen 01805/258825 57587
Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) 01805/258825 57581
Ansage des Apothekendienstes über landeseinheitliche Ruf-
nummern:
deutsches Festnetz: 0180-5-258825 - Plz (0,14 €/pro Minute)
Mobilfunknetz: 0180-5-258825 - Plz (max. 0,42 €/Minute)
Anzeige der notdienstbereiten Apotheken im Internet unter
www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr.

Apothekennotdienst
01805/25 88 25 (+ eigene Postleitzahl)

24-stündige Bereitschaft der Informationszentrale gegen
Vergiftungen der Uniklinik Bonn.

Giftnotruf
0228/19240

DRK-Krankenhaus Altenkirchen

02681/88-0
Antonius-Krankenhaus Wissen

02742/706-0
Kreiskrankenhaus Waldbröl

02291/82-0
DRK-Krankenhaus Kirchen

02741/682-0
Diakonie Klinikum Jung-Stilling

0271/3333

Krankenhäuser

Rettungsdienst
Krankentransport

112

Kinderärztlicher Notdienst
01805/112057

(Achtung! Bei Lebensgefahr Notruf 112 wählen!)
Die Notdienstzentrale ist dienstbereit:
■ von freitags 18 Uhr bis montags 8 Uhr
■ von mittwochs 14 Uhr bis donnerstags 8 Uhr
■ an Feiertagen vom Vorabend 18 Uhr

bis zum folgenden Werktag 8 Uhr

Polizei Notruf 110

Feuerwehr Notruf 112

Allgemeiner Notruf 110 oder 112

Medizinische Bereitschaftsdienste

BEREITSCHAFTSDIENSTE / NOTRUFE / SPRECH- UND ÖFFNUNGSZEITEN

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
01805/040308

Ansage des Notdienstes zu folgenden Zeiten
■ freitags 14 bis 18 Uhr
■ samstags 8 Uhr, bis montags 8 Uhr
■ mittwochs von 14 bis 18 Uhr
■ an Feiertagen von 8 Uhr bis zum Folgetag um 8 Uhr
■ an Feiertagen mit einem Brückentag von Donnerstag

8 Uhr bis Samstag 8 Uhr
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Bereitschaftsdienste / Notrufe / Sprech- und Öffnungszeiten
Stand 04.05.2020

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG WISSEN
Rathausstraße 75, 57537 Wissen
Telefon: ..............................................02742/9390
Telefax: ..........................................02742/939207
E-Mail-Adresse: info@rathaus-wissen.de
Internet: www.wissen.eu
Öffnungszeiten des Rathauses Wissen:
vormittags:
Montag bis Freitag: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
nachmittags:
Montag und Mittwoch: 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Des Weiteren sind auch Besuche nach vorheriger
Terminvereinbarung außerhalb der o.g. Öffnungs-
zeiten möglich.

■ BÜRGERMEISTER, STADTBÜRGERMEISTER
UND ORTSBÜRGERMEISTER IN DER
VERBANDSGEMEINDE WISSEN

Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wissen
Herr Michael Wagener, Rathausstraße 75, 57537 Wissen
Telefon ....................................................02742/939100
E-Mail ......................buergermeister@rathaus-wissen.de

Stadtbürgermeister der Stadt Wissen
Herr Berno Neuhoff, Platz des Wissener Jahrmarktes,
57537 Wissen, Telefon..........................02742/9115151
E-Mail ...................stadtbuergermeister@rathaus-wissen.de

Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde
Birken-Honigsessen
Herr Hubert Wagner, Hauptstraße 61,
57587 Birken-Honigsessen, Telefon: .....0178/8245293
E-Mail....................ortsbuergermeister@birken-honigsessen.de

Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Hövels
Herr Wolfgang Klein, Am Bahnhof 8a, 57537 Hövels
Telefon ..........................................0157/81884010
E-Mail ............................ortsbuergermeister@hoevels.de

Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)
Herr Hubert Becher, Erlenstraße 35, 57581 Katzwinkel (Sieg)
Telefon ............................................0171/3636707
E-Mail ..................ortsbuergermeister@katzwinkel-sieg.de

Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Mittelhof
Herr Franz Cordes, Steckensteiner Straße 13, 57537
Mittelhof
Telefon: 0171/2040145
E-Mail .......................... ortsbuergermeister@mittelhof.de

Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Selbach (Sieg)
Herr Matthias Grohs, Am Stockacker 15,
57537 Selbach (Sieg), Tel. ........................0160/8799753
E-Mail-Adresse: ortsbuergermeister@selbach-sieg.de

■ DRK-RETTUNGSDIENST............................112

■ ST.-ANTONIUS-KRANKENHAUS WISSEN
Telefon .................................................................. 7060
Altenheim St. Hildegard ..............................02742/7060
kirchl. Sozialstation .....................................02742/3030
Hamm-Wissen, Servicepflege
■ MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM

AM ST. ANTONIUS-KRANKENHAUS WISSEN
Telefon: .................................................02742/706-135
■ POLIZEI
Polizeiwache Wissen ..................................02742/9350
zuständig für die Verbandsgemeinde Wissen
werktags ...........................................6.00 bis 22.00 Uhr
samstags/sonntags/feiertags............9.00 bis 19.00 Uhr
ansonsten:
Polizeiinspektion Betzdorf...........................02741/9260
Kriminalpolizeiinspektion Betzdorf ........02741/926-200
■ FEUERWEHR Notruf .........................................112
Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wissen
Verbandsgemeinde-Wehrleiter Stefan Deipenbrock,
Behringstraße 8, 57537 Wissen
dienstl. .......................................................02742/932352
privat..........................................................02742/911666
stellvertr. Wehrleiter Daniel Hundhausen
dienstl. .....................................................0160/97252729

-Anzeige-
■ Stromversorgung:
Störungsdienst EnergieNetze Mitte GmbH
Wiesenstraße 2
Netz und Einspeisung............................ 0800/32 505 32*
Entstörungsdienst Strom ....................... 0800/34 101 34*
*Kostenfreie Rufnummern

■ INNOGY SE VERTRIEB
Kundenservice........................................0800/9944009
innogy vor Ort, Altenkirchen, Marktstr. 7
Mo, Di, Do 9:00 - 13:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr
innogy vor Ort, Kirchen, Siegstr. 9, bei EP:Peter
Mo-Fr 9:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr
und Sa 9:00 - 13:00 Uhr

■ SCHIEDSAMT WISSEN
Schiedsfrau: Christiane Buchen .................02742/4016
Stellvertreter: Friedhelm Heck ................... 02741/8935
Termine nach telefonischer Vereinbarung

■ GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE
IM RATHAUS WISSEN

Ansprechpartnerin: Fr. Sabah Bayar, E-Mail:
gleichstellungsbeauftragte@verbandsgemeinde-wissen.de
Termine nach Vereinbarungen im Konferenzraum,
Rathausstraße 56, 57537 Wissen

■ BEHINDERTENBEAUFTRAGTER
Marco de Nichilo
Telefon: ..................................................02742/939150
E-Mail .................. marco.denichilo@rathaus-wissen.de
Erreichbar während der allgemeinen Öffnungszeiten im
Rathaus Wissen (Erdgeschoss, Zimmer 25).

■ GESCHIRRMOBIL
DER VERBANDSGEMEINDE WISSEN

Reservierung bei:
Verbandsgemeindeverwaltung Wissen,
Verw.-Ang. Mathias Groß........................02742/939120
oder Hans Dieter Hüsch ...........................02742/71799
..............................................................0160/97481346

■ STADTWERKE WISSEN GMBH
Zentrale ...................................................02742/9345-0
Bereitschaft............................................02742/9345-30
Fax:........................................................02742/9345-29
Servicezeiten:
Montag bis Donnerstag ...........07.30 Uhr bis 12.30 Uhr
.................................................13.15 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag......................................07.30 Uhr bis 13.00 Uhr
E- Mail:.............................. mail@stadtwerke-wissen.de
Internet: ............................. www.stadtwerke-wissen.dE

■ GRUPPENKLÄRANLAGE
HAMM / WINDECK / WISSEN

Rufbereitschaft .......................................0171/6735413

■ Öffnungszeiten Siegtalbad Wissen
Hallenbad
Montag ........................................ Vereine/geschlossen
Dienstag, Donnerstag und Freitag ...... 14:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch ............................................. 15:00 - 18:00 Uhr
Samstag ............................................. 09:00 - 21:00 Uhr
zusätzlich
Mittwoch Frühschwimmen .................. 08:00 - 11:00 Uhr
Sonn- und Feiertage ........................... 08:00 - 20:00 Uhr
Freibad ............................................... 10:00 - 20:00 Uhr
(in den Sommermonaten - witterungsabhängig lt.
Bekanntgabe)
Sauna
Montag - Damensauna ...................... 14:00 - 22:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag ................... 14:00 - 22:00 Uhr
Mittwoch, Samstag ............................. 10:00 - 22:00 Uhr
Freitag ................................................. 14:00 - 23:00 Uhr
Sonn- und Feiertage ........................... 09:00 - 21:00 Uhr
Heiligabend und 1. Weihnachtsfeiertag geschlossen -
Silvester und Neujahr abweichende Öffnungszeiten
Information unter Tel.: ............................ 02742/9136140
Internet: ................................ www.siegtalbad-wissen.de
........................................ www.facebook.com/Siegtalbad

■ VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT
WESTERWALD-TANUS

Servicestelle Wissen
im Gebäude der
Verbandsgemeindeverwaltung Wissen,
Rathausstr. 75, 57537 Wissen
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 8.00 - 13.00 Uhr und nach Vereinbarung
Rufnummer: ....................02663/9165-1355 und -1354
Im Internet finden Sie uns unter:
www.vermkv.rlp.de/westerwald-taunus

■ FINANZAMT ALTENKIRCHEN-HACHENBURG
Altenkirchen: Tel. 02681/86-0Fax 02681/86-10090
Hachenburg: Tel. 02662/9452-0, Fax 02662/9452-10092
Öffnungszeiten der Service-Center:
Montag bis Dienstag.........................8.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch ...........................................8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag.......................................8.00 bis 18.00 Uhr
Freitag...............................................8.00 bis 12.00 Uhr
Internet: ... www.finanzamt-altenkirchen-hachenburg.de
E-Mail:.................................. Poststelle@fa-ak.fin.rlp.de
Info-Hotline der Finanzämter: ........... 0180 / 3 757 400*
Jeden ersten Donnerstag im Monat Tipps und Infos zu
aktuellen Steuerthemen.
Montag bis Donnerstag ................... 8.00 bis 17.00 Uhr
*9 Cent/Minute/Festnetz, 42 Cent/Minute/Mobil

■ WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
KREIS ALTENKIRCHEN
Parkstr. 1, 57610 Altenkirchen

Tel.: .................................................... (02681) 81-39 00
Fax:.................................................... (02681) 81-39 04
E-Mail:.................... wirtschaftsfoerderung@kreis-ak.de

■ LANDESAMT FÜR SOZIALES, JUGEND
UND VERSORGUNG

Auskunft und Beratung aus den Bereichen Schwerbehin-
dertenrecht und soziales Entschädigungsrecht an jedem
4. Donnerstag in den Monaten Jan./Mrz./Mai./Jul./Sep./
Nov. von 14:00 bis 16:00 Uhr. Anmeldung im Rathaus
Wissen bis montags vor dem jeweiligen Sprechtagster-
min bei Markus Würthen (02742/939157).
■ DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG
(Gemeinsame Auskunfts- und Beratungsstelle)
Sprechtag bei den Stadtwerken Wissen GmbH, Wiesen-
straße 2, 57537 Wissen an jedem 2. Montag im Monat
von 08.30 bis 15.10 Uhr. Auskunft und Beratung der
Deutschen Rentenversicherung Rhein-land-Pfalz (ehem.
LVA) und der Deutschen Rentenversicherung Bund
(ehem. BfA) sowie der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See. Anmeldung im Rathaus Wissen
bei Markus Würthen (02742/939157).
■ VERSICHERTENBERATER DER DEUTSCHEN

RENTENVERSICHERUNG BUND
Mirjam Braun
Sprechstunde jeden Donnerstag ab 16.00 Uhr!
Anmeldung im Rathaus Wissen bei Markus Würthen,
Tel: 02742/939-157
■ VERSICHERTENBERATER

DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG
- Knappschaft Bahn See für den Bereich
der Verbandsgemeinde Wissen
Bernd Klauer, Bergstraße 27, 57537 Wissen,
Tel: 02742/5167
Gerwin Blum, Weitefelder Garten 17, 57518 Alsdorf,
Tel: 02742/24909
Dieter Rütscher, im Steimelsgarten 5, 57636 Mammelzen,
Tel: 02681/5986
■ DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND

FÜR DEN BEREICH DER VERBANDS-
GEMEINDE WISSEN

Cordula Heuser, Auf dem Heidstock 2, 57632 Peterslahr,
Tel: 02685/1884
Karl-Heinz Schelhas, Dorfstraße 71 A, 57548 Kirchen,
Tel: 02741/62965
Termine können telefonisch vereinbart werden.
■ EHRENAMTSBÖRSE

DER VERBANDSGEMEINDE WISSEN
Informiert und vermittelt rund um das Thema
„Ehrenamt“: Jochen Stentenbach
(Rathaus Wissen, Erdgeschoss, Zimmer 23,
Tel. 02742/939-159, E-Mail: info@rathaus-wissen.de)
■ HOSPIZ- U. PALLIATIVBERATUNGSDIENST

DES HOSPIZVEREIN ALTENKIRCHEN
Begleitung und Beratung schwerstkranker u. sterbender
Menschen u. Angehörige, Info:...............02681-879658
■ PFLEGESTÜTZPUNKT HAMM-WISSEN
Zentrale Beratungsstelle für ältere, pflege- und hilfsbe-
dürftige Menschen und deren Angehörige.
Die Beratung zu Pflegefragen und Lebensplanung im
Alter ist kostenlos, neutral und unverbindlich.
Agnes Brück und Christiane Münker
Tel............................................................02742/706 - 119
Fax:....................................................02742 - 706 - 226
Sprechzeiten: Montags von 9.30 - 12.00 und donners-
tags von 9.00 - 12.00h in Wissen und dienstags von
14.30 - 16.00 im Kulturhaus in Hamm
Andreas Schneider ................................02742/706102
Sprechzeiten: Dienstags von 10.00 - 12.00 h in Wissen,
Auf der Rahm 17, 57537 Wissen (im Antonius Kranken-
haus), E-Mail: beko@antonius-wissen.de
Darüberhinaus sind individuelle Terminvereinbarungen,
auch Besuche bei Ihnen zu Hause, möglich.
■ WISSERLAND-TOURISTIK e.V.
Bahnhofstraße 2 (im RegioBahnhof), 57537 Wissen
Postfach 1449, 57532 Wissen
Telefon: .......................................................02742/2686
Fax:.........................................................02742/967768
E-Mail:................................ info@wisserlandtouristik.de
Internet: ................................................ www.wissen.eu
■ WOCHENMARKT IN WISSEN
Jeden Donnerstag in der Fußgängerzone Markt- und
Mittelstraße. Zeiten:
01.04. - 30.09. von 7.30 bis 14.00 Uhr
01.10. - 31.03. von 8.00 bis 14.00 Uhr
Anmeldungen und Info: Verbandsgemeindeverwaltung
Wissen, Tel: 02742/939-161
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Ökologisch wertvoll, wirtschaftlich sinnvoll und wunderschön anzusehen

Neue Bienenweiden in Selbach
Am Samstag, 25. April, wurden in Selbach an drei ver-
schiedenen Standorten knapp 1000m² Bienenweide einge-
sät. Herr und Frau Steuhl aus Friesenhagen, die dies
durchführten, sind aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung
wahre Experten auf ihrem Gebiet und legten unter ande-
rem in Wissen bereits mehrere solcher Weiden an.
Bienenweiden sind unter drei Gesichtspunkten besonders
wertvoll: Zum einen sind sie ein optisches Highlight an
mehreren Stellen in Selbach. So wird es ab Ende Juli an
den Hüsch-Garagen, der Streuobstwiese sowie an der
Oststraße Richtung Fensdorf in den verschiedensten Far-
ben blühen. Bis zum ersten Frost sind ständig Blüten der
verschiedensten Pflanzen, wie zum Beispiel Raps, Bor-
retsch und Sonnenblume, zu sehen und erfreuen das Auge
der Passanten.
Der zweite Vorteil ist ein wirtschaftlicher. So benötigt die
Bienenweide kaum Pflege und spart deshalb Kosten.
Der dritte Aspekt ist der ökologische Nutzen. Im Zeitalter
des Bienensterbens und der Steingärten ist es besonders
wichtig, Flächen zu schaffen, auf denen Insekten leben
können. Die Bienenweide ist dazu optimal. Während der
Blütezeit bietet sie vielen Insekten durch Nektar und Pollen
Nahrung und fördert so den Fortbestand lebenswichtiger
Insekten. Denn ohne diese können wir weder Obst, noch
Gemüse oder Getreide ernten. Im Winter legen viele Nütz-
linge in den Stängeln der Pflanzen ihre Eier ab und können
so überleben. Aus dieser Tatsache ergibt sich, dass die
Bienenweide erst im Frühjahr gemäht wird.
Auch Infotafeln werden demnächst genutzt, um Interessier-
ten den Nutzen der Weiden näher zu bringen.
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Redaktionsschlussvorverlegung
für „Wissen was läuft“

Aufgrund einer Redaktionsschlussvorverlegung bitte Berichte und Bildbeiträge für
die 21. Kalenderwoche 2020 bis spätestens Donnerstag, 14.05.2020, 10.00 Uhr
per E-Mail unter der Adresse mitteilungsblatt@rathaus-wissen.de einreichen.

Verwaltungen wieder für den Publikumsverkehr geöffnet
Abgestimmte Öffnungen bei Kreis- und Verbandsgemeindeverwaltungen -

Masken bei Gremiensitzungen
Seit dem 4. Mai haben die Kreisverwaltung und die
sechs Verbandsgemeindeverwaltungen im Landkreis
wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Darauf
haben sich Landrat Dr. Peter Enders und die Bürger-
meister Fred Jüngerich (VG Altenkirchen-Flammers-
feld), Bernd Brato (Betzdorf-Gebhardshain), Wolfgang
Schneider (Daaden-Herdorf), Dietmar Henrich
(Hamm), Maik Köhler (Kirchen) und Michael Wagener
(Wissen) in einer Telefonkonferenz verständigt. „Wenn
jetzt die Geschäfte und Schulen zumindest teilweise

wieder den Betrieb aufnehmen, können die Verwaltun-
gen keine Ausnahme machen“, unterstreicht Landrat
Enders. „Die Erfahrungen der letzten Tage und Wochen
zeigen, dass die Bevölkerung die Schutzmaßnahmen
grundsätzlich akzeptiert und mitträgt. Deshalb gehen
wir davon aus, dass auch die Umsetzung der Regeln
beim Besuch unserer Verwaltungen nicht zu Proble-
men führen wird“, sagt Fred Jüngerich, der auch Vorsit-
zender der Kreisgruppe des Gemeinde- und Städte-
bundes ist.

Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln für Beschäftigte und Besucher
Im Zuge der kontaktreduzierenden Maßnahmen und
der Corona-Bekämpfungsverordnungen hatten die Ver-
waltungen seit März für den Publikumsbetrieb
geschlossen und seitdem ausschließlich mit Terminver-
gaben gearbeitet. „Natürlich gibt es nun zusätzliche
Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln für Beschäf-
tigte und Besucher“, so Enders. So haben die Verwal-
tungschefs besprochen, dass man von den Kunden
das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske erwartet.
Darauf wird beim Betreten der Verwaltungen hingewie-
sen. Zudem wird es Hinweisschilder und Abklebungen
geben, die das Einhalten des Mindestabstandes von
1,50 Meter regeln, teilweise bei Bedarf auch die Kenn-
zeichnung von Laufwegen. Wartebereiche will man ent-
sprechend gestalten, wo nötig. Auch zusätzliche Spen-
der für Handdesinfektionsmittel werden teilweise
angeschafft.
Die Verwaltungen haben die Beschäftigten mit unter-
schiedlichen Masken und vor allem die publikumsinten-
siven Bereiche mit Plexiglaswänden als Tröpfchen-

schutz ausgestattet. Je nach örtlichen und baulichen
Gegebenheiten in den Verwaltungen gibt es auch spe-
zifische Regeln für einzelne Rathäuser, die vor Ort
kommuniziert werden. Weiterhin gilt grundsätzlich: Was
telefonisch oder per E-Mail erledigt werden kann, sollte
weiterhin so gehandhabt werden.
Auch empfiehlt es sich weiterhin, Termine telefonisch
zu vereinbaren, um Wartezeiten zu vermeiden.
Die lassen sich bei der KFZ-Zulassungsstelle in Alten-
kirchen zunächst wohl kaum vermeiden: Hier gibt es
nun keine Terminvergaben mehr, sondern das übliche
Verfahren. Wer also nicht unmittelbar in den ersten Mai-
Tagen auf den Dienst der Zulassungsstelle angewiesen
ist, wird gebeten, noch ein paar Tage zu warten.
Fragen zur Umsetzung und Auslegung der jeweils gel-
tenden kontaktreduzierenden Maßnahmen beantwortet
die Kreisverwaltung weiterhin telefonisch über die Hot-
line 02681-812388 oder per E-Mail unter
ordnungsamt@kreis-ak.de.

Gremiensitzungen: Masken für alle
Daneben haben Landrat und Bürgermeister in Abstim-
mung mit dem Gesundheitsamt auch einheitliche
Regeln für die Wiederaufnahme des Sitzungsbetriebes
besprochen: Wenn der Kreistag, die Räte der Ver-
bands- und Ortsgemeinden sowie deren Ausschüsse
tagen, wird das Tragen von Masken erwartet. Das gilt
für die Mitglieder der Gremien, für die Mitarbeiter der
Verwaltungen und die Berichterstatter der Medien, die
an den Sitzungen teilnehmen, und auch für die interes-
sierten Besucher. Außerdem tragen die jeweils verant-
wortlichen Verwaltungen dafür Sorge, dass die Sitzord-
nung die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50
Meter zulässt. In der Praxis heißt das, dass man
anders als gewohnt nicht überall in den Sitzungssälen

der Verwaltungen tagen, sondern zum Teil in größere
Gebäude oder Hallen ausweichen wird.
Bei alledem will man auch darauf achten, dass nur die
tatsächlich wichtigen Sitzungen stattfinden und weniger
drängende Themen auf einen späteren Zeitpunkt ver-
schoben werden. Die Verwaltungschefs gehen zudem
davon aus, dass das Land den Kommunen in der pan-
demiebedingten Ausnahmesituation kurzfristig die Mög-
lichkeit eröffnet, Beschlüsse der kommunalen Vertre-
tungskörperschaften und ihrer Ausschüsse zumindest
zeitweise auch im Umlaufverfahren oder mittels Video-
oder Telefonkonferenzen zu fassen. In der letzten
Woche hat sich der Landtag von Rheinland-Pfalz mit
einer entsprechenden Gesetzesvorlage beschäftigt.



Wissen 6 Nr. 19/2020

Einkaufshilfen
für Grundversorgung im Wisserland

während der Corona-Krise
Den Kontakt zu den Helfern*innen erhalten Sie gerne

über Ihre Ehrenamtsbörse der VG Wissen
Tel. 02742 939-0 oder 939-159, Mail: info@rathaus-wissen.de

Ort Name Art der Hilfen
Birken-Honigsessen Nahkauf-Markt Breidenbach Lieferservice generell

(grds. nur Birken-Ho.)
Birken-Honigsessen Kekez, Angela Einkaufsservice
Hövels Ortsgemeinde, Bgm. W. Klein Einkaufsservice
Katzwinkel (Sieg) Ortsgemeinde,

Bgm. H. Becher
Einkaufsservice

Kreis Altenkirchen Junge Union Kreis AK Einkaufsservice
Mittelhof Ortsgemeinde, Bgm. F. Cordes Einkaufsservice
Mittelhof Bühler, Kirsten Einkaufsservice
Selbach (Sieg) Sportfreunde Selbach e.V. Einkaufsservice
Verbandsgemeinde Gemmecker, Susanne Einkaufsservice
Verbandsgemeinde Wissener Karnevalsgesellschaft Einkaufsservice
Verbandsgemeinde Ehrenamtsbörse VG Wissen Koordination, Zusammenführen
Verbandsgemeinde Mönig, Dagmar Einkaufsservice

(max. 2 ältere Damen)
Verbandsgemeinde Private Nachbarschaftshilfen Einkaufsservice,

diverse Hilfen
Verbandsgemeinde CDU Stadtverband Wissen Einkaufsservice
Verbandsgemeinde SPD Ortsverein Wissen Einkaufsservice
Verbandsgemeinde Smith-Tönnessen, Nils Einkaufsservice
Verbandsgemeinde Schneider, Nele Einkaufsservice
Verbandsgemeinde Pink, Adrian Einkaufsservice
Westerwald Facebook-Gruppe „Wäller helfen“ Diverse Hilfen
Wissen (Stadt) Ev. Kirchengemeinde Wissen Diverse Hilfen, Seelsorge,

Gespräche
Wissen (Stadt) Hild, Marianne Einkaufsservice
Wissen (Stadt) REWE Theis Lieferservice auf Anfrage

im Notfall
Wissen (Stadt) Schindler, Kerstin Einkaufsservice
Wissen (notfalls auch VG) Wienand, Christian Einkaufsservice

Diese Liste enthält nur die Hilfen, welche sich mit der Ehrenamtsbörse der VG Wissen aktuell in
Verbindung gesetzt haben.
Es gibt selbstverständlich zahlreiche weitere Nachbarschaftshilfen, welchen wir hiermit aus-
drücklich danken möchten!
Gerade ältere und kranke Bürger*innen können gerne die Einkaufshilfen für Grundversorgung
nutzen.

Ihre Ehrenamtsbörse der Verbandsgemeinde Wissen, Büro im Rathaus Wissen,
Ansprechpartner: Jochen Stentenbach
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Ein liebevoll geschmückter Altar
für die ausgefallene Erstkommunionfeier

Wie überall wurde auch in der kleinen Kirchengemeinde
Katzwinkel-Elkhausen die feierliche Erstkommunion für
die knapp 10 Kinder aufgrund der Corona-Pandemie vor-
erst ausgesetzt. Jedoch hatte sich Küsterin Magdalene
Solbach für den dritten Sonntag in der Osterzeit ein Sym-
bol des Miteinanders einfallen lassen.

Katzwinkel-Elkhausen. Mag-
dalene Solbach, Küsterin der
St. Bonifatius Kirche in Elk-
hausen leidet mit den Kin-
dern, die sich seit Mitte März
nicht mehr auf ihre feierliche
Erstkommunion mit ihren
Katecheten für dieses schöne
kirchliche Fest vorbereiten
konnten.
Diese gemeinsamen Treffen
in der Gruppe vermissen alle
sehr. Eigentlich sollte das
schöne Fest der Erstkommu-
nion in der Kirchengemeinde
wie immer am dritten Sonntag
der Osterzeit (26. April), die
noch bis Pfingsten andauert,
stattfinden.
Die neun Kinder hatten es

noch geschafft ihre gemeinsame große Kommunionkerze mit
ihren Namen aus Wachs zu versehen und für den
Altarschmuck vorzubereiten, als die Nachricht kam, dass
keine öffentlichen Gottesdienste und somit auch alle geplan-
ten Erstkommunionfeiern bis auf weiteres verschoben werden
müssen. So fehlen auch die Fotos der Kinder, die eigentlich
für den feierlichen Tag mit zur Dekoration gehören sollten.

Damit die Kinder aber wissen, dass man an sie denkt und
dass „alles wieder in Ordnung kommt“ hat die Küsterin in der
St. Bonifatiuskirche in Elkhausen einen kleinen Altar aufge-
baut mit dem „Guten Hirten“ als Symbol für genau dies: näm-
lich die Gemeinschaft und das gute Miteinander, das aneinan-
der denken und vor allem den Glauben und die Hoffnung.

Ab 1. Mai voraussichtlich wieder Gottesdienste
mit Besuchern unter Schutzkonzepten
Voraussichtlich soll es ab dem 1. Mai das strikte Beschrän-
kungsgebot für Gottesdienste mit Besuchern aufgehoben wer-
den. Hierbei werden allerdings strenge Auflagen gelten und es
müssen Schutzkonzepte vorgelegt werden, ggf. unter einer
Begrenzung der Besucherzahlen.
Wann weitere größere kirchliche Feiern wie etwa Erstkommu-
nionfeiern, Trauungen und Firmungen wieder stattfinden,
befindet sich in Klärung. (Text und Fotos:KB)

Blick vom Steckensteiner Kopf bei Mittelhof in Richtung Quadenhof

Dies ist nur eine der schönen Aussichten, welche man auf dem Steckensteiner Kopf genießen kann. Dort verlaufen der Natur-
steig Sieg und der Botanische Weg. Ein Waldsofa und eine Picknick-Plattform laden zum Verweilen ein.

Foto: Naturregion Sieg
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Bischof Dr. Georg Bätzing im Wisserland
Dr. Georg Bätzing weihte
anlässlich der 6. Fußwahl-
fahrt des Bistums Trier ein
Wegekreuz bei Hof Nister-
berg im Wissener Stadtteil
Köttingerhöhe ein. Zu sehen
ist er hier in der typischen
Pilgerkluft. Inzwischen ist
Bätzing Vorsitzender der
katholischen Bischofs-
konferenz.
Im Oktober 2018 machte
der kürzlich zum Vorsitzen-
den der katholischen
Bischofskonferenz gewählte
Limburger Bischof Dr. Georg

Bätzing nähere Bekanntschaft mit dem Wisserland.
Dies geschah im Rahmen der 6. Fußwallfahrt des Bistums
Limburg, die unter dem Motto „Wie geht Bistum? Limburger
grüßen fünf Nachbarbistümer“. Los ging es in Wißmar (Bistum
Limburg). Dann folgten die Stationen Staufenberg (Bistum
Trier) und Lohra (Bistum Fulda). Die weiteren Etappen führten
über Burbach (Bistum Paderborn) und Niederfischbach, wo
Dr. Bätzing aufgewachsen ist.
Dann steuerten die Wallfahrer Wissen an, das im Bistum Köln
liegt. Am letzten Tag der einwöchigen Wallfahrt, bei der die
Teilnehmer durchschnittlich etwa 25 Kilometer am Tag zurück-
legten, ging es weiter in Stadtteil Köttingerhöhe. Unterwegs
stimmten die rund 60 Pilger wiederum fromme Lieder an,
beteten gemeinsam oder betrachteten die Heilige Schrift.
Besonderen Wert legte man auf den Gedankenaustausch
untereinander oder mit Personen am Wegesrand.
Auf der Köttingerhöhe passierten die Pilger den Weiler Glat-
teneichen und legten dann bei Hof Nisterberg einen Zwi-
schenstopp ein. Dort wurden sie von Hofeigentümer Dr. Gero
Hütte und dessen Familie willkommen geheißen.

Der Bischof nutzte die Gelegenheit und und weihte ein kürz-
lich von den Hüttes errichtetes Wegekreuz direkt gegenüber
der Hofgebäude ein.
Doch viel Zeit blieb den Wallfahrern nicht. Dr. Georg Bätzing
bedankte sich auch im Namen der Gruppe für die Gastfreund-
schaft und führte die Wallfahrer weiter hinunter ins Nistertal.
An der sogenannten Pionierbrücke machte man noch einmal
Station mit Gebeten und Liedern. Den Abschlussgottesdienst
feierten die Pilger zusammen mit ihrem Bischof in Marienstatt.
Der denkwürdige Tag hat seinen Niederschlag auch im Jah-
reskalender „Köttingerhöge 2020“ gefunden.
Verfasser Bernhard Theis, selbst Urköttinger, legte damit die
schon dreizehnte Ausgabe vor.

In Nisterberg legten die Pilger einen Zwischenstopp ein. Hofei-
gentümer Dr. Gero Hütte und seine Familie freuten sich sehr
über die Wallfahrer, kredenzten einen guten Pilgertrunk und
wünschten ihnen alles Gute auf der letzten Etappe, die nach
Marienstatt im Bistum Limburg führte.

Der Regenbogen:
Ein Symbol für Hoffnung,

für Aufbruch und Veränderung
Vielleicht ein Zeichen am Freitag (1. Mai), an dem sich am
Abend gleich mehrere Regenbogen am Himmel zeigten.
Nachdem es noch einmal kräftig regnete, die Sonne
schien und der Regen nun seit ein paar Tagen die Natur
endlich nach der langen Trockenheit wieder vitaler ausse-
hen und durchatmen lässt.
Wisserland. Der Regenbogen hat uns Menschen in allen Zei-
ten fasziniert und ist eines der ältesten Symbole in der Kunst,
den Mythen und findet sich in mündlichen und schriftlichen
Erzählungen vieler Völker wieder.
Und vielleicht war es auch ein Zeichen, dass sich gleich zwei
Regenbogen am Freitag (1. Mai) zeigten und ein Teil des Far-
benspiels hinter Wolken verborgen blieb.
In diesen Zeiten, in denen jeder froh ist, um ein kleines biss-
chen Normalität und alle hoffen, dass die die Corona-Pande-
mie mit ihren Auswirkungen ein Ende nehmen möge und das
so schnell wie es die Möglichkeiten zulassen.
Kleine Schritte auf dem Weg zur Normalität können wieder
gegangen werden. Geschäfte durften wieder öffnen, Spiel-
plätze können bald wieder freigegeben werden, die Schulen
wieder zum Teil besucht werden und vieles mehr.
Lockerungen, die nach dem Shutdown (Herunterfahren) im
März für eine kleine Aufbruchstimmung im ganzen Land und
auch in unserer Region sorgen. Auch wenn diese wieder

gewonnenen Freiheiten mit Einschränkungen und unter
Beachtung von Schutzkonzepten verbunden sind, so immer
mit der Hoffnung, dass alle gesund bleiben und es in vernünf-
tigen Schritten weiter in Richtung einer wahrscheinlich verän-
derten und doch guten Normalität gehen kann.
(Text und Foto: KB)

Am 1. Mai zeigt sich das hoffnungsbringende Farbenspiel Re-
genbogen auch im nördlichsten Zipfel vom Wisserland (Katz-
winkel/Fähringen)
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Neues zum Wiederkehrenden Beitrag in Wissen
Stadt Wissen möglicherweise nun ein Abrechnungsgebiet?

Die Sitzung des Landtages heute endete in Sachen des
wiederkehrenden Beitrags für Straßenbaumaßnahmen
mit einem Paukenschlag. Nicht nur, dass die Einführung
des wiederkehrenden Beitrags mit Verkündung im
Gesetzesblatt für die Kommunen im Land künftig das
alleinige Abrechnungsmodell für alle Kommunen in
Rheinland-Pfalz darstellen wird, die Mainzer Regie-
rungskoalition hat im Vergleich zu dem am 21.02.2020
vorgestellten Gesetzesentwurf die Änderung des Kom-
munalabgabengesetzes mit zwei wesentlichen Ände-
rungen beschlossen. Zum einen enthält der Gesetzes-
wortlaut ausdrücklich den Hinweis - dass entgegen
zahlreicher Entscheidungen der Rechtsprechung - nun-
mehr regelmäßig der räumliche Zusammenhang eines
Stadtgebietes nicht mehr durch Außenbereichsflächen
von untergeordnetem Ausmaß oder topografische Merk-
malen wie Flüsse, Bahnanlagen oder klassifizierte Stra-
ßen, die ohne großen Aufwand gequert werden können,
unterbrochen werden, zum anderen lässt das neue
Gesetz zu, dass bis zum 31.12.2023 begonnene Stra-
ßenbaumaßnahmen jetzt doch noch im „alten“ System
des Einmalbeitrages abgerechnet werden können.

Zur Erinnerung: die Stadt Wissen hatte sich bereits vor
der Gesetzesänderung intensiv mit der Frage beschäf-
tigt, wie die Stadt nach den Vorgaben der Rechtspre-
chung in sog. Abrechnungsgebiete einzuteilen sei. Man
war aufgrund der bislang bestehenden Rechtslage zu
der Auffassung gelangt, dass die Stadt in fünf Abrech-
nungsgebiete einzuteilen ist, was bei den Fraktionen
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat und
auch bei Teilen der Bürger und Bürgerinnen auf Ableh-
nung gestoßen war.

„Nach dem Wortlaut des Gesetzes haben wir jetzt die
Möglichkeit erhalten, über die Abrechnungsgebiete neu
nachzudenken. Wir müssen uns jetzt mit Verwaltung
und unseren Beratern zusammensetzen und die neue
Gesetzeslage bewerten. Der Gesetzgeber hat uns die

Möglichkeit eröffnet, vielleicht doch das gesamte Stadt-
gebiet in einer Abrechnungseinheit zusammenzufas-
sen“, so Stadtbürgermeister Berno Neuhoff auf Anfrage.
„Wir werden innerhalb der städtischen Gremien beraten
müssen, wann der wiederkehrende Beitrag eingeführt
werden soll. War bislang der 31.12.2023 durch den Lan-
desgesetzgeber als letztmöglicher Abrechnungszeit-
punkt für den bislang gültigen sog. Einmalbeitrag
genannt worden, so wurde diese Frist ausgeweitet,
wonach es ausreicht, dass bis zum 31.12.2023 ein Bau-
auftrag vergeben werden muss, um noch im System
des sog. Einmalbeitrags abrechnen zu können.“ Dies ist
ein großer Unterschied, so Neuhoff und die drei städti-
schen Beigeordneten, Claus Behner (CDU), Horst Pin-
hammer (SPD) und Wolf-Rüdiger Bieschke (FWG) in
einer gemeinsamen Pressemeldung.

Laut Neuhoff hat die Gesetzesänderung auf den ersten
Blick weitreichende Änderungen für die Wissener Situa-
tion zur Folge. Sollte die Stadt Wissen tatsächlich zu einer
Abrechnungseinheit zusammengefasst werden können,
wäre den allermeisten Kritikern Rechnung getragen, da
die Stadt Wissen als Solidargemeinschaft mit allen Bür-
ger und Bürgerinnen die Lasten des kommunalen Stra-
ßenbaus schultern könnten, äußerte sich Neuhoff vor-
sichtig optimistisch. Den Grund hatten ja gerade SPD,
Bündnis 90/Die Grüne und die Bürgerinitiative Wissen
gegen die Wiederkehrenden Beiträge in Wissen ins Feld
geführt. „Das Argument ist nun hinfällig“, so Neuhoff und
die Beigeordneten.

Nichtsdestotrotz wird laut Neuhoff derzeit die Zulässig-
keit des durch die BI Wissen eingereichten Bürgerbe-
gehrens intensiv geprüft. „Das eine hat mit dem andern
formal betrachtet nichts zu tun“, sagte Neuhoff.

Die Verwaltung und der Stadtrat in Wissen haben die
neue Situation nach der nun geltenden Rechtslage neu
zu bewerten und die Beschlüsse entsprechend nach zu
justieren.
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Tourismus in der VGWissen
Corona-Krise bringt enorme Umsatzeinbußen

Der Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.
(THV) will sich in der Corona-Krise verstärkt für die Belange
seiner Mitglieder einsetzen. Das geht unter anderem aus
einem Schreiben an den rheinland-pfälzischen Wirtschafts-
minister Wissing hervor. Wissens Bürgermeister Berno Neu-
hoff macht in dem Zusammenhang auf die Lage in der Stadt
und der Verbandsgemeinde Wissen aufmerksam.
Am 8. Mai wird eine Sondersitzung der Enquete-Kommission Tou-
rismus zur Corona-Pandemie stattfinden. Als beratendes Mitglied
der Enquete-Kommission wird sich der THV in der Sitzung für die
Belange seiner Mitglieder einsetzen und insbesondere auf fol-
gende Themen eingehen:
• Maßnahmen zur Abmilderung der für die Kommunen zu erwar-

tenden finanziellen Auswirkungen
• Phasenweise Wiederaufnahme des touristischen Reiseverkehrs

bei Betriebsarten die besonders geeignet sind, hohe Sicher-
heitsanforderungen zur Reduzierung von Ansteckung zu erfül-
len (Campingplätze, Ferienhäuser- u. Wohnungen)

• Sicherstellung des Weiterbetriebs der Jugendherbergen in
Rheinland-Pfalz

• Die grundsätzliche Bedeutung des Hotelgewerbes und die Not-
wendigkeit unterstützender Maßnahmen für eine bald mögliche
Wiederaufnahme der Betriebe.

Auch die Stadt Wissen (8.400 Einwohner) und die VG Wissen sind
im Bereich Hotellerie, Restaurants und Tourismus mit 36.634
Übernachtungen (2019) und 16.512 Gästen (2019) durch den
„Lock down“ seit dem 19. März von der Corona-Krise massiv
betroffen - mit fatalen Folgen für die Wirtschaft, Arbeitsplätze und
Gewerbesteuer im Dienstleistungsbereich vor Ort. Darauf weist
Stadtbürgermeister Berno Neuhoff in einer Stellungnahme der
Stadt Wissen vor der Sondersitzung der Enquete-Kommission
Tourismus hin und nimmt dies zum Anlass, so dem Wirtschaftsmi-
nisterium die konkret Situation in Wissen zu schildern und zeigt
die Folgen der Corona-Krise am Beispiel dreier Großbetriebe aus
der Verbandsgemeinde auf.

Der sonst bei gutem Wetter prall gefüllte Biergarten und Parkplatz
der Germania leer und abgesperrt. Auch hier ist die Lage ange-
sichts der Krise sehr kritisch Foto: KB

Umsatzeinbrüche am Beispiel von dreier Großbetriebe
In der Verbandsgemeinde Wissen sorgen drei Großbetriebe, das
Familienferien- und Tagungshaus Arche Noah Marienberge, das
Hotel Germania sowie der Campingplatz Im Eichenwald/Mobil-
heimpark Mittelhof für die mit Abstand größte Wertschöpfung und
größten Anteil an Gästen, so Neuhoff in seiner Stellungnahme.
Grob summiert spreche man allein bei diesen drei Betrieben von
Umsatzeinbrüchen über 280.000€ pro Monat mit allem was dort
„dran hängt“ (Arbeitsplätze, Gewerbesteuer, Sozialversicherung),
wobei Nachfrage für Konsumverhalten im Einzelhandel und wei-
tere nicht mit gerechnet seien.
In den Stellungnahmen der drei Betriebe berichtet das Hotel Ger-
mania (33 Mitarbeiter), es habe sich bereits von vier Mitarbeitern
trennen müssen. Alle anderen, bis auf drei, seien in Kurzarbeit
und wissen nun kaum noch, wie sie Mieten, Telefon und Grundbe-
dürfnisse decken sollen. Weitere Arbeitsplätze seien aufgrund der

nicht vorhersehbaren Entwicklung in Gefahr. Dankbar für die Hilfe
von nur noch sieben Prozent Mehrwertsteuer, die ein erster
Schritt sei, weist Michaela Halbe (Geschäftsführerin) eindringlich
drauf hin, das die zwölf Prozent weniger Steuern den Umsatzver-
lust in der Gastronomie nicht kompensieren und dies allein im
Hinblick auf das fehlende Eventgeschäft (Hochzeiten, Firmenfei-
ern usw.) nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei.
Hans-Georg Rieth (Leiter und Geschäftsführer Arche Noah, 30
Mitarbeiter, 13 Vollzeitstellen) erläutert in seinem Bericht die
Misere, das es derzeit für gemeinnützige Häuser wie es seine
Arche ist, keine Hilfsprogramme gebe, zumal die Zielgruppe sei-
nes Angebotes in hohem Maße der Risikogruppen angehöre.
Auch wenn angedeutet werde, es solle auch Hilfen für solche Ein-
richtungen kommen, ohne die „wir nicht werden überleben kön-
nen“, würde dies einen Verlust von mehr als 10.000 Übernachtun-
gen bedeuten, wenn das Haus noch bis Ende Juli geschlossen
bleibe. Ein „Nachholen“ sei in der Hotellerie aufgrund festgelegter
Bettenzahlen nicht möglich und hebt hervor, dass Häuser wie sei-
nes wichtiger denn je seien, da die Überforderungen nicht nur in
vielen Familien durch die stark belastende Lebenssituationen mit
den Einschränkungen der Pandemie größer denn je seien.
Der Campingplatz Im Eichwald/Mobilheimpark Mittelhof, einer der
größten in RLP, sei zu 99 Prozent im touristischen Camping und
Dauercamping als auch der Mietunterkünfte seit März betroffen,
so Matthias Weber in seinem Bericht. Es wäre schon sehr gehol-
fen, wenn erlaubt würde, den Dauercampern den Zugang zu ihren
Parzellen zu ermöglichen.

Sorgfältige Abwägung von Gesundheitsschutz
und wirtschaftlicher Faktoren erforderlich
Allein aus den Schilderungen lassen sich die gravierenden und
fatalen Folgen für die gesamte Region im Bereich Tourismus,
Hotellerie und Gastronomie ablesen.
In seinem Schreiben, auch an das Wirtschaftsministerium direkt,
fordert Neuhoff dazu auf pandemische und wirtschaftliche Fakto-
ren sorgsam abzuwägen und den Kommunen ab sofort im Rah-
men der Vorgaben der Gesundheitsämter mehr Freiräume zu
geben und fragt „Wo bleibt da die Selbstverwaltung auch in Zeiten
des Gesundheitsschutzes?“. Er bemängelt, das z.B. Kleinstädte
wie Wissen mit Oberzentren wie dem benachbarten Köln „uni-
form“, also Stadt und Land, gleich behandelt werden. Die Vorga-
ben zu Hygiene und Abstandshaltungen müssten überall gleich,
aber anhand der Zahlen des Robert Koch Institutes gewichtet und
mit Spielräumen versehen sein.

Der ländliche Raum bietet Platz und Chancen
Der ländliche Raum biete gerade in diesen Zeiten Raum, Platz
und Chancen die es auch für die seelische Gesundheit der Men-
schen zu nutzen gelte. Man wolle aktiv werden, brauche aber
finanzielle und auch logistische Unterstützung. Wenn in der Rede
der Ministerpräsidentin davon gesprochen würde, Urlaub in
Deutschland oder Rheinland Pfalz zu machen (das betrifft rund
36. Mio Menschen in diesem Jahr), sei es vernünftig auf struktu-
relle Probleme einzugehen, die im Westerwald eine besondere
Herausforderung darstellen. Hierbei bedürfe es Aktivitäten vor Ort
und kurzfristig ein Bündel von Maßnahmen in der Gesamtstrate-
gie der rheinland-pfälzischen Wirtschaftspolitik allein für die Som-
merferien (Direkthilfen für die Gastronomie, Unterstützung der
Kommunen u.a.).
Angesichts der Nähe zu Nordrhein-Westfalen, auch dem Groß-
raum Köln, erkennt Neuhoff für die Region Wissen im nördlichen
Teil des Westerwaldes und die Naturregion Sieg durchaus gute
Chancen, sieht allerdings die rheinland-pfälzische Wirtschaftspoli-
tik aktiv gefordert und bittet den THV um Unterstützung.

Hilfsmaßnahmen laufen derzeit nicht ideal
Als ein weiteres Problem stelle sich stelle sich die Abwicklung bei
den Direkthilfen dar. So erhielt Neuhoff die Information von Gast-
ronomen, das zwar Anträge für Hilfen schon vor Wochen gestellt
wurden, diese aber bisher noch nicht zur Auszahlung gelangt
seien. Hier wolle man sich allerdings erst noch einmal unmittelbar
mit der Investitions- und Strukturbank RP in Verbindung setzten.
Insgesamt hoffen Neuhoff und die betroffenen Betriebe auf
schnelle Hilfe und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit und
begrüßen die Unterstützung des Tourismus- und Heilbäderver-
band Rheinland-Pfalz e.V.. (Text.KB/PM)
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Tourist-Information in Wissen
2 E-Bikes mieten und losradeln

Die Wisserland-Touristik
e.V. vermietet für die Ver-
bandsgemeinde Wissen
auch 2020 bis einschl.
Oktober in der Tourist-
Information im RegioBahn-
hof Wissen 2 Elektrofahrrä-
der (E-Bikes) in
Kooperation mit movelo
eMobilitySolutions.
Es handelt sich hierbei um
Pedelecs der Marke Kalk-
hoff Image Move B8, bei
denen der Radfahrer
bekanntlich - sobald er in
die Pedale tritt - von einem
Elektroantrieb nach

Wunsch (4 Leistungsstufen) unterstützt wird. Die E-Bikes
besitzen jeweils einen Tiefeinstieg und sind somit auch
für Senioren geeignet.
Weitere Infos und Tourenvorschläge erhalten Sie bei der
Mietstation.
Mietpreise:
Miete für 1 Tag 20 € Uhrzeiten Abholung/

Rückgabe nach Vereinbarung
Miete für ½ Tag 10 € Uhrzeiten Abholung/

Rückgabe nach Vereinbarung
Wochenend-Special:
Sa. + So. (2 Tage)

30 € Uhrzeiten Abholung/
Rückgabe nach Vereinbarung

Miete Helm
pro Tag 1 € 2 Markenhelme werden vorge-

halten und können angemietet
werden (keine Helmpflicht, aber
dennoch empfehlenswert!). Die
Helme sind verstellbar und werden
nach Rückgabe desinfiziert.

Der Mietbetrag wird im Voraus kassiert.
Eine Vermietung erfolgt ab dem 16. Lebensjahr.
Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus dem Miet-
vertrag, welchen die Mietstation mit jedem Mieter
abschließt.

Wichtig:
Bitte bringen Sie zur Anmietung Ihren

Personalausweis mit.
Es sind auch Geschenkgutscheine in der

Mietstation erhältlich!

Viel Spaß beim Radeln mit den E-Bikes
und eine gute Fahrt wünscht Ihnen

Ihre Mietstation:
Tourist-Information im RegioBahnhof Wissen

Wisserland-Touristik e. V.
Bahnhofstraße 2
57537 Wissen

Tel.: 02742 2686
Mail: info@wisserlandtouristik.de

www.wissen.eu/elektrofahrräder
(hier auch Öffnungszeiten der Mietstation)
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Fünfte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (5. CoBeLVO)
Vom 30. April 2020

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1
und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S.
1045), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27.
März 2020 (BGBl. I S. 587), in Verbindung mit § 1 Nr. 1 der Lan-

desverordnung zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes
vom 10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt geändert durch § 7 des
Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 341), BS 2126-10, wird
verordnet:

Teil 1
Schließung von Einrichtungen, Durchführung von Veranstaltungen,
Ansammlung von Personen und Aufenthalt im öffentlichen Raum

§ 1
(1) Es sind geschlossen:
1. Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen,
2. Restaurants, Speisegaststätten, Mensen, Kantinen, Cafés

und ähnliche Einrichtungen (jeweils Innen- und Außengastro-
nomie),

3. Eisdielen, Eiscafés und ähnliche Einrichtungen (jeweils Innen-
und Außengastronomie),

4. Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser, Museen und ähnliche
Einrichtungen,

5. Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeitparks und Angebote
von Freizeitaktivitäten (Innen- und Außenbereich), Spezial-
märkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen,
Internetcafés und ähnliche Einrichtungen,

6. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen,
7. der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten

Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios,
Saunen, Thermen, Solarien, Wellnessanlagen, Badeseen und
ähnliche Einrichtungen,

8. Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege, bei
denen der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Perso-
nen nicht eingehalten werden kann, insbesondere Tattoostu-
dios, Piercingstudios, Nagelstudios, Kosmetiksalons, Massa-
gesalons und ähnliche Einrichtungen, ausgenommen
Friseure und Fußpflegeeinrichtungen,

9. Fahrschulen (einschließlich Fahrschulprüfungen in Räumlich-
keiten des Technischen Überwachungsvereins - TÜV -) und
ähnliche Einrichtungen.

Von der Schließung nach Satz 1 Nr. 2 ausgenommen sind Kantinen
in Krankenhäusern, Rehabilitationskliniken und Einrichtungen der
Polizei; diese dürfen ausschließlich für ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unter Beachtung der gebotenen Hygiene- und Sicher-
heitsmaßnahmen geöffnet bleiben. Zu den Hygiene- und Sicher-
heitsmaßnahmen zählen insbesondere die Einhaltung eines Min-
destabstands zwischen Personen von 1,5 Metern sowie die
Steuerung des Zutritts (beispielsweise durch Einlasskontrollen), um
Ansammlungen von Personen vor oder in den Kantinen zu vermei-
den. Abhol-, Liefer- und Bringdienste durch Einrichtungen des Sat-
zes 1 sind weiterhin zulässig; in Einrichtungen des Satzes 1 Nr. 2
und 3 sind der Straßenverkauf und der Verkauf zur Mitnahme ver-
zehrfertiger Speisen und Getränke unter Beachtung der gebotenen
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere der Einhal-
tung eines Mindestabstands, zulässig; Absatz 2 Satz 2 Nr. 4 und
Absatz 2 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. In Einrichtungen, die
nach den Bestimmungen dieser Verordnung nicht geschlossen
sind, sind Angebote für einen Verzehr vor Ort nicht zulässig.
(2) Die Öffnung folgender Einrichtungen ist unter Beachtung der in
Satz 2 genannten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zulässig:
1. Einzelhandelsbetriebe,
2. Verkaufsstände auf Wochenmärkten,
3. Apotheken, Sanitätshäuser,
4. Tankstellen, Kraftfahrzeug- und Lastkraftwagenhandel ein-

schließlich des einschlägigen Ersatzteilhandels, Fahrradhan-
del, Autowaschanlagen,

5. Banken und Sparkassen, Poststellen,
6. Reinigungen, Waschsalons,
7. Buchhandlungen, Büchereien, Zeitungs- und Zeitschriftenver-

kauf, Bibliotheken und Archive,
8. Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte,
9. Großhandel.
Eine Öffnung der in Satz 1 genannten Einrichtungen ist nur zuläs-
sig, wenn
1. der Betreiber die gebotenen Hygienemaßnahmen (bei-

spielsweise Bereitstellung von Desinfektionsmittel, Trennvor-
richtungen für Kassenpersonal) einhält,

2. der Betreiber durch Steuerung des Zutritts (beispielsweise
durch Einlasskontrollen) Ansammlungen von Personen vor
oder in den Einrichtungen vermeidet und sicherstellt, dass
sich in einer Einrichtung
a) mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 qm insgesamt
höchstens eine Person pro 10 qm Verkaufsfläche,

b) mit einer Verkaufsfläche ab 801 qm insgesamt auf einer
Fläche von 800 qm höchstens eine Person pro 10 qm Ver-
kaufsfläche und auf der 800 qm übersteigenden Fläche
höchstens eine Person pro 20 qm Verkaufsfläche befindet,

3. der Betreiber durch geeignete Maßnahmen sicherstellt,
dass grundsätzlich der Mindestabstand von 1,5 Metern zwi-
schen Personen eingehalten werden kann und

4. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen sowie
Kundinnen und Kunden und Besucherinnen und Besucher
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen nach Satz 2 Nr. 3 und 4
gelten auch für Wartesituationen zum Betreten der Einrichtungen,
selbst wenn dies außerhalb der jeweiligen Einrichtung stattfindet.
Abweichend von Satz 2 Nr. 4 gilt die Verpflichtung zum Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht für folgende Personen:
1. Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres,
2. Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Grün-
den nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist durch ärztliche
Bescheinigung nachzuweisen,

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen, wenn
anderweitige geeignete Schutzmaßnahmen, insbesondere
Trennvorrichtungen, getroffen werden oder sich keine Kundin-
nen und Kunden oder Besucherinnen und Besucher auf den
Verkaufs- oder Besucherflächen aufhalten.

(3) Dienstleister und Handwerker sind befugt, ihre Tätigkeit weiterhin
auszuüben, sofern die Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnah-
men gewährleistet ist; dies gilt auch für Dienstleistungen, bei denen
der Mindestabstand zwischen Personen unterschritten wird (bei-
spielsweise zur Anlieferung, Aushändigung oder Überbringung von
Waren). Für Dienstleistungen, die für die Versorgung der Bevölke-
rung notwendig sind (beispielsweise Optiker, Hörgeräteakustiker,
Podologen, Integrationshelfer, Physiotherapeuten), wird ein Unter-
schreiten des Mindestabstands zwischen Personen zugelassen.
Gleiches gilt für Friseure und Fußpflegeeinrichtungen. Für die in den
Sätzen 1, zweiter Halbsatz, 2 und 3 genannten Einrichtungen gilt im
öffentlichen Raum und in den Räumlichkeiten des Dienstleisters
Absatz 2 Satz 2 Nr. 4 und Satz 3 und 4 entsprechend, wenn die Art
der Dienstleistung dies zulässt. Alle Einrichtungen des Gesundheits-
wesens bleiben unter Beachtung der notwendigen hygienischen
Anforderungen geöffnet. Patientinnen und Patienten haben in Ein-
richtungen des Gesundheitswesens in Wartesituationen gemeinsam
mit anderen Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen;
Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.
(4) Es wird über die in dieser Verordnung geregelten Verpflichtun-
gen hinaus auch weiterhin dringend empfohlen, den Hinweisen
des Robert-Koch-Instituts zu folgen, nach denen das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung in öffentlichen Räumen das Risiko von
Infektionen reduzieren kann.
(5) Zoologische Gärten, Tierparks, Botanische Gärten und ähnli-
che Einrichtungen mit einem weitläufigen parkähnlichen Charakter
im Freien sind für den Außenbereich geöffnet, sofern die gebote-
nen Hygieneanforderungen eingehalten sind und eine strenge
Zutrittskontrolle, beispielsweise durch Vorverkauf eines begrenz-
ten Kartenkontingents, erfolgt. § 4 Abs. 1 bis 3 bleibt unberührt.
(6) Individualsport im Freien, beispielsweise Rudern, Segeln, Ten-
nis, Luftsport, Leichtathletik, Golf, Reiten und ähnliche Sportarten,
bei dem das Kontaktverbot und der Mindestabstand nach § 4 Abs. 1
eingehalten werden können, ist zu Freizeit- und Trainingszwecken
zulässig. Zu diesem Zweck ist die Nutzung von Einrichtungen und
Anlagen im Freien nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 mit Ausnahme der
Schwimm- und Spaßbäder zulässig, soweit die gebotenen Hygien-
emaßnahmen eingehalten werden und der Träger der Einrichtung
oder Anlage einer Öffnung ausdrücklich zustimmt.
Absatz 7 Satz 3 Nr. 2, 4 und 5 gilt entsprechend.
(7) Der Betrieb öffentlicher und privater Sportanlagen sowie Sport-
stätten im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 7 zu Trainingszwecken
des Spitzen- und Profisports ist zulässig.
Spitzen- und Profisport im Sinne des Satzes 1 betreiben:
1. olympische und paralympische Bundeskaderathletinnen und

Bundeskaderathleten (Olympiakader, Perspektivkader, Nach-
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wuchskader 1), die an Bundesstützpunkten, anerkannten
Landesleistungszentren und Landesstützpunkten trainieren,

2. Profimannschaften der 1. und 2. Bundesligen aller Sportarten,
3. wirtschaftlich selbstständige, vereins- oder verbandsunge-

bundene Profisportlerinnen und Profisportler ohne Bundes-
kaderstatus.

Bei der Durchführung der Trainingseinheiten ist zur Reduktion des
Übertragungsrisikos des Coronavirus SARS-CoV-2 zwingend zu
beachten, dass
1. Trainingseinheiten nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit

stattfinden dürfen;
2. während der gesamten Trainingszeit das Einhalten eines

Abstands von mehr als 1,5 Metern zwischen sämtlichen
anwesenden Personen, insbesondere zwischen Spielerinnen
und Spielern, Sportlerinnen und Sportlern sowie Betreuerin-
nen und Betreuern, zu gewährleisten ist; ein Training von
Spielsituationen, in denen ein direkter Kontakt erforderlich
oder möglich ist, ist untersagt;

3. Trainingseinheiten ausschließlich individuell, zu zweit oder in
kleinen Gruppen von maximal fünf Personen erfolgen;

4. besonders strenge Hygieneanforderungen beachtet und ein-
gehalten werden, insbesondere im Hinblick auf Desinfektion
von Nassräumen und benutzten Sport- und Trainingsgeräten;

5. Kontakte außerhalb der Trainingszeiten auf ein Minimum
beschränkt werden; dabei ist die Einhaltung eines Mindestab-
stands von mindestens 1,5 Metern zu gewährleisten; falls
Räumlichkeiten die Einhaltung dieses Mindestabstands nicht
zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen.

(8) Untersagt ist der Betrieb von Hotels und Beherbergungsein-
richtungen und die Zurverfügungstellung jeglicher Unterkünfte zu
touristischen Zwecken. Dies gilt auch für den Betrieb von Wohn-
mobilstell- und Campingplätzen. Hiervon ausgenommen sind
Hotels, Beherbergungseinrichtungen und Unterkünfte jeglicher
Art, die Geschäftsreisende, Reisende mit dienstlichem Anlass
und in Härtefällen Gäste für private nicht touristische Zwecke auf-
nehmen. Die notwendigen hygienischen Anforderungen sind zu
beachten.

§ 2
(1) Untersagt sind
1. Zusammenkünfte von Religions- oder Glaubensgemeinschaf-

ten, insbesondere in Kirchen, Moscheen und Synagogen; die
stille Einkehr in Gotteshäusern oder Gebetsräumen ist unter
Wahrung des Mindestabstands und unter Steuerung des
Zutritts zulässig,

2. Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Frei-
zeiteinrichtungen,

3. die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen,
Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bil-
dungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie

4. Reisebusreisen.
(2) Abweichend von Absatz 1 Nr. 1 sind Gottesdienste von Religions-
oder Glaubensgemeinschaften, insbesondere in Kirchen, Moscheen,
Synagogen und sonstigen Gebetsräumen, unter Beachtung folgen-
der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zulässig:
1. Die maximale Anzahl an Gottesdienstteilnehmerinnen und

Gottesdienstteilnehmern beträgt höchstens eine Person pro
10 qm Grundfläche. Die Gemeinden treffen Vorkehrungen,
dass Infektionsketten für die Dauer von 21 Tagen rasch und
vollständig nachvollzogen werden können. Die Gemeinde ist
zur Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gesundheitsamt
hinsichtlich der Kontaktnachverfolgung im Falle von Infektio-
nen verpflichtet.

2. Der Mindestabstand zwischen den Personen, die nicht in
häuslicher Gemeinschaft leben, beträgt mindestens 1,5
Meter. Es dürfen keine Gegenstände entgegengenommen
und weitergereicht werden.

3. Der Zutritt und das Verlassen der Gotteshäuser oder Gebets-
räume sind zu steuern (beispielsweise durch Einlasskontrol-
len), um Ansammlungen von Personen vor oder in den Got-
teshäusern oder Gebetsräumen zu vermeiden.

4. Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen ist für Gottes-
dienstteilnehmerinnen und Gottesdienstteilnehmer vorzuse-
hen. Ausgenommen sind Geistliche sowie Lektorinnen und
Lektoren, Vorbeterinnen und Vorbeter, Kantorinnen und Kan-
tore, Vorsängerinnen und Vorsänger unter Einhaltung zusätz-
licher Sicherheitsmaßnahmen, beispielsweise Wahrung eines
größeren Abstandes zwischen Personen, Einhausungen oder
durchsichtige Abtrennungen.

5. Der Einsatz eines Chores und eines Orchesters ist untersagt.
Auf Gemeindegesang sollte verzichtet werden.

6. Gottesdienste in geschlossenen Räumen sollen die Dauer
von 60 Minuten nicht überschreiten.

7. Gottesdienste im Freien sind unter Einhaltung der Hygiene-
und Sicherheitsmaßnahmen der Nummern 1 bis 5 zulässig.

Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften oder ihre Dachorgani-
sationen erstellen Infektionsschutzkonzepte, in denen das Nähere
zu Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere die Sicher-
stellung der Kontaktnachverfolgung, geregelt ist und legen diese
nach Aufforderung dem zuständigen Gesundheitsamt vor.
(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 3 sind zulässig
1. die forschende Tätigkeit sowie die lehrende Tätigkeit in Klein-

gruppen an Hochschulen, Universitäten und öffentlich geför-
derten außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie
Unterricht zur Ausbildung in öffentlichrechtlichen Ausbil-
dungsverhältnissen unter Einhaltung gesondert vorzugeben-
der Hygienevorschriften,

2. die Aus- und Fortbildung in überbetrieblichen Berufsbildungs-
stätten sowie die Fortbildung zur fachlichen Qualifizierung
und Weiterqualifizierung von Verwaltungsbediensteten,
soweit mindestens dem „Hygieneplan-Corona für die Schulen
in Rheinland-Pfalz“ vom 21. April 2020, veröffentlicht auf der
Internetseite des Ministeriums für Bildung, in seiner jeweils
geltenden Fassung vergleichbare Anforderungen eingehalten
werden, insbesondere ein Mindestabstand von 1,5 Metern,

3. Bildungsangebote in Musikschulen, ausgenommen Gesangs-
unterricht, soweit nicht mehr als drei Personen einschließlich
der Lehrperson daran teilnehmen, und

4. Bildungsangebote in Volkshochschulen und sonstigen öffent-
lichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschuli-
schen Bereich zur Vorbereitung auf den Erwerb von Schulab-
schlüssen, sowie Alphabetisierungsmaßnahmen, soweit
mindestens dem „Hygieneplan-Corona für die Schulen in
Rheinland-Pfalz“ vom 21. April 2020, veröffentlicht auf der
Internetseite des Ministeriums für Bildung, in seiner jeweils
geltenden Fassung vergleichbare Anforderungen eingehalten
werden, insbesondere ein Mindestabstand von 1,5 Metern.

§ 3
Die Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art ist untersagt.

§ 4
(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine oder mit
einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person und im Kreis
der Angehörigen des eigenen Hausstands zulässig. Zu anderen
als den in Satz 1 genannten Personen ist in der Öffentlichkeit, wo
immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
Dem nicht in häuslicher Gemeinschaft lebenden Elternteil ist es
erlaubt, sein Umgangsrecht weiterhin auszuüben. Versammlun-
gen unter freiem Himmel können ausnahmsweise durch die nach
dem Versammlungsgesetz zuständige Behörde unter Auflagen
zugelassen werden, soweit dies im Einzelfall aus infektionsschutz-
rechtlicher Sicht vertretbar ist.
(2) Jede übrige, über Absatz 1 Satz 1 hinausgehende Ansamm-
lung von Personen (Ansammlung) ist vorbehaltlich des Selbstor-
ganisationsrechts des Landtags und der Gebietskörperschaften
untersagt. Ausgenommen sind Ansammlungen, die der Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechts-
pflege (einschließlich der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien)
oder der Daseinsvorsorge zu dienen bestimmt sind.
(3) Ansammlungen aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstli-
chen Anlässen, bei denen Personen unmittelbar zusammenarbei-
ten müssen, einschließlich der erforderlichen Bewirtschaftung
landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen, sowie aus
prüfungs- oder betreuungsrelevanten Gründen sind unter Beach-
tung der notwendigen hygienischen Anforderungen zulässig. Glei-
ches gilt für Ansammlungen bei Stellen und Einrichtungen, die
öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen, und für Ansammlun-
gen, bei denen Personen bestimmungsgemäß zumindest kurzfris-
tig zusammenkommen müssen (beispielsweise bei Fahrten im
Gelegenheitsverkehr zwischen Wohn- und Arbeitsstätte oder in
Fahrgemeinschaften) sowie ehrenamtliches Engagement zur Ver-
sorgung der Bevölkerung.
(4) Bei Nutzung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Personen-
nahverkehrs und der hierzu gehörenden Einrichtungen ist eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen; dies gilt auch für den Aufent-
halt an Haltestellen oder Bahnsteigen, ebenso für den freigestell-
ten Schülerverkehr sowie für Taxi- und Mietwagenverkehre. Ein
Fahrscheinverkauf bei der Fahrerin oder dem Fahrer ist nur mög-
lich, wenn Trennvorrichtungen in den Fahrzeugen vorhanden sind.
Abweichend von Satz 1 gilt die Verpflichtung zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung nicht für folgende Personen:
1. Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres,
2. Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Grün-
den nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist durch ärztli-
che Bescheinigung nachzuweisen,
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3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fahrgastbetrieb, sofern
anderweitige geeignete Schutzmaßnahmen, insbesondere
Trennvorrichtungen, getroffen werden; bei Betreten des Fahr-
gastraumes oder Verlassen des abgetrennten Bereiches gilt
die Verpflichtung zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung
nach Satz 1.

Die Beförderung von Schülerinnen und Schülern gemäß § 69 des
Schulgesetzes (SchulG) darf nicht mit der Begründung verweigert
werden, dass diese keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
(5) Bestattungen im engsten Familienkreis sind zulässig.

(6) Die Durchführung von Blutspendeterminen und das Betreiben
von Blutspendediensten ist weiterhin zulässig. Dabei sind an die
Pandemielage angepasste besondere hygienische Vorkehrungen
zu treffen und es ist sicherzustellen, dass Spender, die einen
Anhalt für einen Infekt bieten, bereits zu Beginn erkannt werden
und keinen Termin erhalten oder die Einrichtung umgehend ver-
lassen.
(7) Für die Nutzung von Spielplätzen und ähnlichen Einrichtungen
gilt Absatz 1 Satz 1 bis 3.

Teil 2
Entfall von Unterricht und Betreuungsangeboten

§ 5
(1) An allen Schulen in Rheinland-Pfalz entfallen sämtliche regu-
lären Schulveranstaltungen, insbesondere der Unterricht sowie
die regulären Betreuungsangebote. Die Schulen erfüllen ihren Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag insoweit durch ein pädagogisches
Angebot, das in häuslicher Arbeit wahrgenommen werden kann.
Die Schulpflicht besteht fort und wird durch die Wahrnehmung
des pädagogischen Angebots zur häuslichen Arbeit erfüllt. Der
Schulbetrieb wird gemäß den Vorgaben des für die Angelegenhei-
ten des Schul- und Unterrichtswesens zuständigen Ministeriums
im Einvernehmen mit dem für die gesundheitlichen Angelegenhei-
ten zuständigen Ministerium ab dem 4. Mai 2020 in einem gestuf-
ten Verfahren, beginnend mit den Abschlussklassen und qualifika-
tionsrelevanten Klassen- und Jahrgangsstufen sowie mit der
Klassenstufe 4 der Grundschulen zur Feststellung des erfolgrei-
chen Besuchs der Grundschule gemäß § 46 der Schulordnung
über die öffentlichen Grundschulen wieder aufgenommen. Wei-
tere Klassenstufen folgen nach.
Das gestufte Verfahren dient der einfacheren Einhaltung der
Abstands- und Hygieneregeln bei deutlich reduzierter Schülerzahl
in der Schule. Schülerinnen und Schüler, die auch nach Auf-
nahme des Schulbetriebs nicht am Präsenzunterricht teilnehmen,
erhalten weiterhin ein pädagogisches Angebot zur häuslichen
Arbeit.
Prüfungen, Prüfungsvorbereitungen und Unterricht der
Abschlussklassen dieses Schuljahres sowie Prüfungen für schuli-
sche Abschlüsse für Nichtschülerinnen und Nichtschüler können
ab dem 27. April 2020 wieder stattfinden. Abweichungen von die-
sem Verfahren sind bei Schulen in freier Trägerschaft möglich; sie
bedürfen der Zustimmung der Schulbehörde. Bei Aufnahme des
Schulbetriebs müssen alle Schulen den „Hygieneplan-Corona für
die Schulen in Rheinland-Pfalz“ vom 21. April 2020, veröffentlicht
auf der Internetseite des Ministeriums für Bildung, in seiner
jeweils geltenden Fassung anwenden.
(2) An allen Kindertageseinrichtungen entfallen die regulären
Betreuungsangebote.

§ 6
(1) In den Fällen, in denen eine häusliche Betreuung nicht oder
nur teilweise möglich ist, können Eltern und andere sorgeberech-
tigte Personen eine Notfallbetreuung in Kindertagesstätten in
Anspruch nehmen. Einrichtungen nach § 5 haben im Sinne einer
Notversorgung Kinder zu betreuen (Notfallbetreuung), es sei
denn, sie wurden durch Einzelverfügung geschlossen. Die Notfall-
betreuung kommt vor allem für folgende Personen infrage:
1. Kinder in Förderschulen und Kindertagesstätten mit heilpäda-

gogischem Angebot, soweit deren Betrieb für die Betreuung
und Versorgung besonders beeinträchtigter Kinder und
Jugendlicher unverzichtbar ist;

2. Kinder, deren Eltern zu Berufsgruppen gehören, deren Tätig-
keiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölke-
rung notwendig sind, unabhängig davon, ob ein Elternteil

oder beide Elternteile diesen Berufsgruppen angehören; zu
diesen Gruppen zählen insbesondere Angehörige von
Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizei, Rettungsdienste,
Justiz (einschließlich der Notariate und Rechtsanwaltskanz-
leien) und Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, Lehrkräfte,
Erzieherinnen und Erzieher oder Angestellte von Energie-
und Wasserversorgung; für die Grundversorgung der Bevöl-
kerung können auch andere Berufsgruppen notwendig sein,
beispielsweise Angestellte in der Lebensmittelbranche, in der
Landwirtschaft Tätige, Mitarbeitende von Banken und Spar-
kassen oder von Medienunternehmen;

3. Kinder berufstätiger Alleinerziehender und anderer Sorgebe-
rechtigter, die auf eine Betreuung angewiesen sind und kei-
nerlei andere Betreuungslösung finden;

4. Kinder in Familien, die sozialpädagogische Familienhilfe nach
§ 31 des Achten Buches Sozialgesetzbuch oder teilstationäre
Hilfen zur Erziehung nach § 32 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch erhalten;

5. Kinder, bei denen der Allgemeine Soziale Dienst des Jugend-
amtes dies für zweckmäßig erachtet, auch wenn die Familie
keine Individualleistung erhält sowie

6. Kinder, bei denen die Einrichtungsleitung zu dem Schluss
kommt, dass die Betreuung im Sinne des Kindeswohls gebo-
ten ist; deren Sorgeberechtigten sollen ermuntert werden, die
Notfallbetreuung in Anspruch zu nehmen.

Es ist darauf zu achten, dass der Zweck der Verordnung nicht
beeinträchtigt wird.
(2) Soweit Schülerinnen und Schüler in der Notfallbetreuung in
den Schulen sind, wird dort ein an die Situation angepasstes päd-
agogisches Angebot stattfinden. Für alle anderen Schülerinnen
und Schüler muss eine Versorgung mit Lernmaterialien zum häus-
lichen Studium organisiert werden. Diese kann über digitale oder
analoge Unterstützungsangebote erfolgen.
(3) Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher, die in diesen
Einrichtungen arbeiten und für die aufgrund einer Vorerkrankung
ein erhöhtes Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 besteht, sollen, nach Rücksprache mit ihren Ärztinnen und
Ärzten sowie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, in dieser
Zeit nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz erscheinen. Sie können ihre
Dienstpflicht am häuslichen Arbeitsplatz verrichten.
(4) Personen, die bereits infiziert sind oder in häuslicher Gemein-
schaft mit infizierten Personen leben, dürfen keine Notfallbetreu-
ung nach Absatz 1 in Anspruch nehmen.
Dasselbe gilt für Personen, die nach § 12 Abs. 1 Satz 1 oder Satz
2 eingereist sind, solange eine Pflicht zur Absonderung besteht;
die Ausnahmen des § 13 sind nicht anwendbar.
(5) Darüber hinaus gilt für Kindertageseinrichtungen, dass Perso-
nen mit akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere aus
dem Einrichtungsbetrieb herauszuhalten sind. Dies gilt auch für
Personen, die mit Personen, die respiratorische Symptome auf-
weisen, in häuslicher Gemeinschaft leben.

Teil 3
Einschränkung der Besuchsrechte für Krankenhäuser, Pflege- und Behinderteneinrichtungen

§ 7
(1) Die folgenden Einrichtungen dürfen nicht für Zwecke des
Besuches von Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und
Bewohnern oder Betreuten betreten werden:
1. Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 und 3 bis 7 sowie § 36

Abs. 1 Nr. 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), ausgenom-
men Hospize,

2. Einrichtungen der Pflege nach § 71 Abs. 2 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch,

3. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne des
§ 2 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, in denen
Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht
erbracht werden,

4. betreute Wohngruppen für pflegebedürftige volljährige Men-
schen nach § 5 Satz 1 Nr. 1 des Landesgesetzes über Wohn-
formen und Teilhabe (LWTG) vom 22. Dezember 2009 (GVBl.
S. 399, BS 217-1) in der jeweils geltenden Fassung,

5. betreute Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen und
mit Vorerkrankungen nach § 5 Satz 1 Nr. 1 LWTG,

6. Einrichtungen nach § 5 Satz 1 Nr. 2 für volljährige Menschen
mit Intensivpflegebedarf oder schweren kognitiven Ein-
schränkungen,

7. Einrichtungen des betreuten Wohnens nach § 5 Satz 1 Nr. 3
LWTG für volljährige Menschen mit Behinderungen und mit
Vorerkrankungen,

8. Wohneinrichtungen für ältere Menschen nach § 5 Satz 1 Nr. 4
LWTG,
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9. Einrichtungen der Kurzzeitpflege nach § 5 Satz 1 Nr. 6 LWTG
und

10. Einrichtungen nach § 5 Satz 1 Nr. 7 LWTG, die einem unter
Nummer 4 bis 9 beschriebenen Personenkreis entsprechen.

(2) Über den Zugang zu
1. Fachkrankenhäusern für Psychiatrie mit Ausnahme der Fach-

krankenhäuser für Gerontopsychiatrie,
2. psychosomatischen Fachkrankenhäusern sowie
3. kinder- und jugendpsychiatrischen Fachkrankenhäusern,

jeweils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken, ent-
scheidet die Leitung der jeweiligen Einrichtung.

(3) Absatz 1 gilt nicht für
1. Eltern, die ihr minderjähriges Kind besuchen,
2. die Ehegattin oder den Ehegatten, die Lebenspartnerin oder

den Lebenspartner, die Verlobte oder den Verlobten,
3. Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in dieser Funktion die

Einrichtung aufsuchen,
4. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und

Notare, die in dieser Funktion die Einrichtung aufsuchen,
5. rechtliche Betreuerinnen und Betreuer, soweit ein persönli-

cher Kontakt zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben
nach § 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erforderlich ist;
Bevollmächtigte werden rechtlichen Betreuerinnen und
Betreuern gleichgestellt,

6. sonstige Personen, denen aufgrund hoheitlicher Aufgaben
Zugang zu gewähren ist,

7. therapeutische oder medizinisch notwendige Besuche.
(4) Absatz 3 gilt nicht für Personen, die
1. Kontaktpersonen der Kategorien I und Il entsprechend der

Definition durch das Robert-Koch-Institut sind,
2. bereits mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind,
3. erkennbare Atemwegsinfektionen haben oder
4. nach § 12 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 eingereist sind, solange

eine Pflicht zur Absonderung besteht; die Ausnahmen des §
13 sind nicht anwendbar.

(5) Die Einrichtungen haben, im Einzelfall auch unter Auflagen,
Ausnahmen vom Betretungsverbot nach Absatz 1 oder von der
Einschränkung nach Absatz 4 zuzulassen, wenn ein besonderes
berechtigtes Interesse vorliegt. Ein besonderes berechtigtes Inter-
esse liegt insbesondere bei Begleitung von Schwerkranken oder
Sterbenden oder Begleitung von Geburten vor. Die Einrichtungen
haben die notwendigen hygienischen Schutzmaßnahmen zu tref-
fen und deren Einhaltung zu kontrollieren. Minderjährigen unter
16 Jahren und Personen mit erkennbaren Atemwegsinfektionen
ist der Zutritt zu einer Einrichtung nach Absatz 1 untersagt.

(6) Sofern das Betreten einer in Absatz 1 genannten Einrichtung
nach den Bestimmungen der Absätze 2, 3 und 5 zulässig ist,
muss dennoch durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt
werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie andere Per-
sonen in den jeweiligen Einrichtungen nicht gefährdet werden.

§ 8
(1) Den anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen nach
§ 219 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist die
Beschäftigung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen,
die Leistungen der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch oder vergleichbaren Leistungsgesetzen
erhalten, untersagt. Den Nutzerinnen und Nutzern ist das Betre-
ten der Einrichtung untersagt.
Diese Regelungen gelten auch für Zuverdienstprojekte und
andere Leistungsanbieter.
(2) Abweichend von Absatz 1 können Menschen mit Behinderun-
gen zur Aufrechterhaltung von Lieferketten in anerkannten Werk-
stätten für behinderte Menschen oder auf Außenarbeitsplätzen
der anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen aus-
nahmsweise beschäftigt und betreut werden, wenn sie damit ein-
verstanden sind und die Einhaltung der erforderlichen Schutz-
maßnahmen gewährleistet ist. Die Beschäftigung oder Betreuung
nach Satz 1 ist dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Demografie unverzüglich anzuzeigen und kann von diesem
bei Nichterfüllung der Voraussetzungen oder aus anderen wichti-
gen Gründen untersagt werden.
(3) Absatz 1 gilt auch für Tagesförderstätten und Tagesstätten für
psychisch kranke Menschen.
(4) Absatz 1 Satz 2 gilt ebenso in den Sozialpädiatrischen Zent-
ren, den angeschlossenen Frühförderstellen sowie Autismus-The-
rapiezentren. Medizinisch notwendige Behandlungen und Thera-
pien sowie notwendige heilpädagogische Maßnahmen dürfen
durchgeführt werden; in diesen Fällen gilt das Betretungsverbot
nach Absatz 1 Satz 2 nicht.
(5) Wenn der individuell notwendige Unterstützungsbedarf der
Nutzerinnen und Nutzer von anerkannten Werkstätten für behin-
derte Menschen nach § 219 Abs. 1 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch, Tagesförderstätten oder Tagesstätten für psychisch
kranke Menschen nicht anderweitig gewährleistet werden kann,
ist ein Notdienst einzurichten. In diesen Fällen gilt das Betretungs-
verbot nach Absatz 1 nicht.
(6) Den Berufsbildungs- und Berufsförderungswerken nach § 51
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist die Durchführung aller
beruflichen Maßnahmen untersagt.

Teil 4
Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen

§ 9
(1) Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan des Landes
Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025 aufgenommen sind, die Universi-
tätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Kran-
kenhäuser mit Versorgungsvertrag nach § 109 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch, die zum 29. April 2020 über Intensiv-
behandlungsbetten mit Beatmungsmöglichkeit verfügen und im
Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Inten-
siv- und Notfallmedizin (DIVI-Register) registriert und gelistet
sind, haben ihre Intensivbehandlungsbetten mit Beatmungsmög-
lichkeit im jeweils notwendigen Umfang, mindestens jedoch 20 v.
H. ihrer jeweiligen Kapazitäten, und die Behandlungskapazitäten
der Normalversorgung in Isolierstationen im jeweils notwendigen
Umfang einschließlich des für die Versorgung und Behandlung
notwendigen Personals jederzeit für die Versorgung und Behand-
lung von Patientinnen und Patienten mit einer COVID-19-Erkran-
kung vorzuhalten.
(2) Sollte ein Anstieg der Reproduktionsrate bei den Infektionen
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 dies nach Feststellung des
Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
erforderlich machen, haben die in Absatz 1 genannten Kranken-
häuser innerhalb von 72 Stunden nach dieser Feststellung wei-
tere Intensivbehandlungsbetten mit Beatmungsmöglichkeit ein-
schließlich des für die Versorgung und Behandlung notwendigen
Personals für die Versorgung und Behandlung von Patientinnen
und Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung zu organisieren
und vorzuhalten.
(3) Die Krankenhäuser erstellen individuelle Organisationskon-
zepte, die eine dynamische Anpassung der Kapazitäten an das
Infektionsgeschehen zulassen und geben diese dem Ministerium
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie bekannt.
(4) Die Koordination in den fünf Versorgungsgebieten gemäß
Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025, ein
kontinuierliches Monitoring des Infektionsgeschehens, insbeson-
dere der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen und der

Reproduktionszahl der Informationen des DIVI-Registers, sowie
der ständige Informationsaustausch mit den kooperierenden
Krankenhäusern der Maximal- und Schwerpunktversorgung in
den fünf Versorgungsgebieten erfolgen, in enger Abstimmung mit
dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie, weiterhin durch die Krankenhäuser, denen dies durch
Bescheid des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Demografie vom 30. März 2020 als besondere Aufgabe zugewie-
sen wurde.

§ 10
Zur zentralen landesweiten Information der Landesregierung und
zur Koordination der Behandlungskapazitäten erfassen alle in der
Versorgung von Patientinnen und Patienten mit einer COVID-
19-Erkrankung tätigen Einrichtungen fortlaufend, mindestens ein-
mal täglich, die COVID-19-Fallzahlen, die belegten und verfügba-
ren Intensivbetten sowie die belegten und verfügbaren
Beatmungsplätze und melden diese Daten elektronisch an das
Informationssystem „Zentrale Landesweite Behandlungskapazitä-
ten (ZLB)“ der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland und an das
COVID-19-Register Rheinland-Pfalz.

§ 11
(1) Die Leitungen von Einrichtungen nach Absatz 2, die Geräte,
welche zur invasiven oder nicht invasiven Beatmung von Men-
schen geeignet sind (Beatmungsgeräte), besitzen, sind verpflich-
tet, unverzüglich dem für ihre Einrichtung zuständigen Gesund-
heitsamt Folgendes zu melden:
1. den Namen und die Anschrift der Einrichtung,
2. die Anzahl ihrer Beatmungsgeräte,
3. den Hersteller und die Typenbezeichnung ihrer Beatmungs-

geräte,
4. Angaben zur Funktionsfähigkeit ihrer Beatmungsgeräte,
5. Ansprechpersonen und Kontaktdaten, sodass eine jederzei-

tige Erreichbarkeit der Einrichtung sichergestellt ist, sowie
6. jede Änderung hinsichtlich der gemeldeten Angaben zu den

Nummern 1 bis 5.
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Die in Absatz 2 Nr. 4 und 5 genannten Einrichtungen sind von der
Meldepflicht nach Satz 1 befreit, soweit sie diese Angaben bereits
in anderer geeigneter Form dem Ministerium für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie zur Verfügung stellen.
(2) Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind insbeson-
dere:
1. Einrichtungen für ambulantes Operieren,
2. stationäre und ambulante Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

richtungen,
3. Dialyseeinrichtungen,
4. zugelassene Krankenhäuser nach § 108 des Fünften Buches

Sozialgesetzbuch,
5. Privatkrankenanstalten nach § 30 Abs. 1 Satz 1 der Gewer-

beordnung, soweit diese nicht zugleich ein zugelassenes

Krankenhaus nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch sind,

6. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer
der in Nummer 1 bis 5 genannten Einrichtungen oder mit
Krankenhäusern vergleichbar sind,

7. Einrichtungen für ambulante Entbindungen nach § 24 f des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch,

8. Arztpraxen und Zahnarztpraxen,
9. Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe,
10. Tierkliniken und ähnliche Einrichtungen,
11. Sanitätshäuser sowie
12. Kranken- und Pflegekassen.
(3) Die Gesundheitsämter sind verpflichtet, Meldungen nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 unverzüglich dem Ministerium für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografie weiterzuleiten.

Teil 5
Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende

§ 12
(1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus einem
Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in das Land
Rheinland-Pfalz einreisen, sind verpflichtet, sich unverzüglich
nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit
oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für
einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort
abzusondern. Satz 1 gilt auch für Personen, die zunächst in ein
anderes Bundesland eingereist sind. Den in Satz 1 und 2 genann-
ten Personen ist es in dem in Satz 1 genannten Zeitraum nicht
gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem
eigenen Hausstand angehören.
(2) Personen, die nach Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 eingereist
sind, sind verpflichtet, unverzüglich nach Einreise die für sie
zuständige Behörde zu kontaktieren und auf das Vorliegen der
Verpflichtungen nach Absatz 1 hinzuweisen. Sie sind ferner ver-
pflichtet, beim Auftreten von Krankheitssymptomen die zustän-
dige Behörde hierüber unverzüglich zu informieren.
(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1
Satz 1 und 2 erfassten Personen der Beobachtung durch die
zuständige Behörde.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Personen, die neu oder
nach längerer Abwesenheit erneut in eine Aufnahmeeinrichtung
für Asylbegehrende des Landes aufgenommen werden. Nach §
47 des Asylgesetzes in einer solchen Aufnahmeeinrichtung
Wohnpflichtige sind verpflichtet, beim Auftreten von Krankheits-
symptomen den Träger der Aufnahmeeinrichtung hierüber unver-
züglich zu informieren und sich in eine zugewiesene, geeignete
Unterkunft zu begeben. Die Aufnahmeeinrichtung hat die zustän-
dige Behörde hierüber unverzüglich zu informieren.

§ 13
(1) Von § 12 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht erfasst sind Personen,
1. die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren

und Güter auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per
Flugzeug transportieren,

2. deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung
a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens,
b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
c) der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehungen,
d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege (einschließlich
der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien),
e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und
Verwaltung des Bundes, der Länder und der Kommunen,
f) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen
Union und internationaler Organisationen zwingend notwen-
dig ist; die zwingende Notwendigkeit ist durch den Dienst-
herrn oder den Arbeitgeber zu prüfen und zu bescheinigen,

3. die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-, Bahn- oder Busverkehrsun-
ternehmen oder als Besatzung von Flugzeugen, Schiffen,
Bahnen und Bussen außerhalb des Bundesgebiets aufge-
halten haben,

4. die täglich oder für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und
unaufschiebbar beruflich oder medizinisch veranlasst in das
Bundesgebiet einreisen oder

5. die sich weniger als 72 Stunden außerhalb des Bundesge-
bietes aufgehalten haben oder die einen sonstigen triftigen
Reisegrund haben; hierzu zählen insbesondere soziale
Aspekte wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch des
nicht im eigenen Hausstand wohnenden Lebenspartners,
dringende medizinische Behandlungen, Beistand oder
Pflege schutzbedürftiger Personen sowie Gründe, die in
Ausbildung oder Studium liegen.

Im Übrigen kann die zuständige Behörde in begründeten Einzel-
fällen auf Antrag weitere Ausnahmen zulassen.
(2) § 12 gilt nicht für Personen, die zum Zwecke einer mindestens
dreiwöchigen Arbeitsaufnahme in das Bundesgebiet einreisen,
wenn am Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten
14 Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogen betriebliche Hygie-
nemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außer-
halb der Arbeitsgruppe ergriffen werden, die einer Absonderung
nach § 12 Abs. 1 Satz 1 vergleichbar sind, sowie das Verlassen
der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet ist.
Der Arbeitgeber zeigt die Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn bei
der zuständigen Behörde an und dokumentiert die ergriffenen
Maßnahmen nach Satz 1. Die zuständige Behörde hat die Einhal-
tung der Voraussetzungen nach Satz 1 zu überprüfen.
(3) § 12 gilt nicht für Angehörige der Streitkräfte und für Polizei-
vollzugsbeamte, die aus dem Einsatz oder aus einsatzgleichen
Verpflichtungen im Ausland zurückkehren. § 12 gilt auch nicht für
Angehörige ausländischer Streitkräfte, wenn diese im Geltungs-
bereich dieser Verordnung stationiert sind.
(4) § 12 gilt darüber hinaus nicht für Personen, die nur zur Durch-
reise in den Geltungsbereich dieser Verordnung einreisen; diese
haben das Gebiet des Geltungsbereiches dieser Verordnung auf
unmittelbarem Weg zu verlassen. Die hierfür erforderliche Durch-
reise durch das Gebiet des Geltungsbereiches dieser Verordnung
ist hierbei gestattet.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nur, soweit die dort bezeichneten
Personen keine Symptome aufweisen, die auf eine Infektion mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Sinne der dafür jeweils aktuel-
len Kriterien des Robert-Koch-Instituts hinweisen.

Teil 6
Allgemeinverfügungen

§ 14
Allgemeinverfügungen der Kreisverwaltungen, in kreisfreien Städ-
ten der Stadtverwaltungen als Kreisordnungsbehörden, die nach
dem 13. März 2020 zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2
nach dem Infektionsschutzgesetz erlassen worden sind, werden

durch diese Verordnung ersetzt und sind zu widerrufen. Nach
Inkrafttreten dieser Verordnung sind Allgemeinverfügungen der
Kreisverwaltungen, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltungen
als Kreisordnungsbehörden, im Einvernehmen mit dem Ministerium
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie zu erlassen.

Teil 7
Bußgeldbestimmungen, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 15
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 a Nr. 24 IfSG handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 9 eine der genannten

Einrichtungen betreibt,

2. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 die gebotenen Hygiene-
und Sicherheitsmaßnahmen unterlässt,

3. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 4 zweiter Halbsatz die gebotenen
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen unterlässt,
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4. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 4 dritter Halbsatz als Dienstleister
nicht sicherstellt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Dienstleisters eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen,

5. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 4 dritter Halbsatz als Kundin oder
Kunde keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt,

6. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 5 ein Angebot für einen Verzehr vor
Ort vorhält,

7. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 die gebotenen Hygienemaß-
nahmen unterlässt,

8. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 nicht durch Steuerung des
Zutritts sicherstellt, dass die auf den Verkaufsflächen zuläs-
sige Personenzahl nicht überschritten wird,

9. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 nicht sicherstellt, dass der
erforderliche Mindestabstand zwischen Personen eingehal-
ten werden kann,

10. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 als Betreiber der Einrichtung
nicht sicherstellt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Einrichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen,

11. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 als Kundin oder Kunde oder
Besucherin oder Besucher der Einrichtung keine Mund-
Nasen-Bedeckung trägt,

12. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 3 nicht sicherstellt, dass der erfor-
derliche Mindestabstand zwischen Personen eingehalten
werden kann,

13. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 3 als Betreiber der Einrichtung nicht
sicherstellt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ein-
richtung eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen,

14. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 3 als Kundin oder Kunde oder
Besucherin oder Besucher der Einrichtung keine Mund-
Nasen-Bedeckung trägt,

15. entgegen § 1 Abs. 3 Satz 1 die Einhaltung der erforderlichen
Schutzmaßnahmen unterlässt,

16. entgegen § 1 Abs. 3 Satz 4 als Dienstleister oder Betreiber
der Einrichtung nicht sicherstellt, dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen,

17. entgegen § 1 Abs. 3 Satz 4 als Kundin oder Kunde oder
Besucherin oder Besucher der Einrichtung keine Mund-
Nasen-Bedeckung trägt,

18. entgegen § 1 Abs. 3 Satz 5 die notwendigen hygienischen
Anforderungen unterlässt,

19. entgegen § 1 Abs. 3 Satz 6 als Patientin oder Patient keine
Mund-Nasen-Bedeckung trägt,

20. entgegen § 1 Abs. 5 Satz 1 die besonderen Hygieneanforde-
rungen nicht einhält oder die Zutrittskontrolle nicht vornimmt,

21. entgegen § 1 Abs. 6 Satz 1 das Kontaktverbot oder den Min-
destabstand nicht einhält,

22. entgegen § 1 Abs. 6 Satz 2 Einrichtungen ohne Einhaltung
der gebotenen Hygienemaßnahmen oder ohne Zustimmung
des Trägers nutzt,

23. entgegen § 1 Abs. 6 Satz 3 die gebotenen Maßnahmen nicht
einhält,

24. entgegen § 1 Abs. 7 Satz 3 Nr. 1 bei Trainingseinheiten die
Öffentlichkeit nicht ausschließt,

25. entgegen § 1 Abs. 7 Satz 3 Nr. 2 den Mindestabstand nicht
einhält oder ein Training mit direktem Kontakt durchführt,

26. entgegen § 1 Abs. 7 Satz 3 Nr. 3 Trainingseinheiten mit mehr
als fünf Personen durchführt,

27. entgegen § 1 Abs. 7 Satz 3 Nr. 4 die erforderlichen Hygiene-
anforderungen nicht einhält,

28. entgegen § 1 Abs. 7 Satz 3 Nr. 5 die erforderlichen kontaktre-
duzierenden Maßnahmen nicht einhält,

29. entgegen § 1 Abs. 8 Satz 1 und 2 Übernachtungsangebote
zu touristischen Zwecken vorhält,

30. entgegen § 1 Abs. 8 Satz 4 die notwendigen hygienischen
Anforderungen unterlässt,

31. entgegen § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 an Zusammenkünften teil-
nimmt,

32. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5 und Nr. 7 die erforderli-
chen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen nicht einhält,

33. entgegen § 2 Abs. 3 Nr. 1 die gesondert vorgegebenen Hygi-
enevorschriften nicht einhält,

34. entgegen § 2 Abs. 3 Nr. 2 die dem „Hygieneplan-Corona für
die Schulen in Rheinland-Pfalz“ vergleichbaren Anforderun-
gen nicht einhält,

35. entgegen § 2 Abs. 3 Nr. 3 die Beschränkung der Teilnehmer-
zahl nicht einhält,

36. entgegen § 2 Abs. 3 Nr. 4 die dem „Hygieneplan-Corona für
die Schulen in Rheinland-Pfalz“ vergleichbaren Anforderun-
gen nicht einhält,

37. entgegen § 3 eine Veranstaltung durchführt,

38. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 sich mit weiteren
als den genannten Personen im öffentlichen Raum aufhält,

39. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 2 nicht den erforderlichen Mindest-
abstand einhält,

40. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 die notwendigen hygieni-
schen Anforderungen unterlässt,

41. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung
trägt; dies gilt nicht für Schülerinnen und Schüler, die gemäß
§ 69 SchulG befördert werden,

42. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 2 ohne Trennvorrichtung einen
Fahrscheinverkauf ermöglicht,

43. entgegen § 4 Abs. 6 die besonderen hygienischen Vorkehrun-
gen unterlässt,

44. entgegen § 6 Abs. 4 die Inanspruchnahme der Notfallbetreuung
durch infizierte Personen oder Reiserückkehrer veranlasst,

45. entgegen § 6 Abs. 5 die Inanspruchnahme einer Kindertages-
einrichtung durch Personen mit akuten respiratorischen Sym-
ptomen oder von Personen, die mit Personen, die respiratori-
sche Symptome aufweisen, in häuslicher Gemeinschaft
leben, veranlasst,

46. entgegen § 7 Abs. 1 die dort genannten Einrichtungen
besucht,

47. entgegen § 7 Abs. 4 in Verbindung mit § 7 Abs. 1 die dort
genannten Einrichtungen besucht,

48. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 3 die notwendigen hygienischen
Schutzmaßnahmen unterlässt oder deren Einhaltung nicht
kontrolliert,

49. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 4 in Verbindung mit § 7 Abs. 1 die
dort genannten Einrichtungen besucht,

50. entgegen § 7 Abs. 6 die entsprechenden Maßnahmen unterlässt,
51. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 und 3 eine Beschäftigung oder

Betreuung vornimmt,
52. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1 die Einhaltung der erforderlichen

Schutzmaßnahmen nicht gewährleistet,
53. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 2 die Anzeige nicht vornimmt,
54. entgegen § 8 Abs. 3 eine Beschäftigung oder Betreuung vor-

nimmt,
55. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 die Einrichtung betritt,
56. entgegen § 8 Abs. 6 berufliche Maßnahmen durchführt,
57. entgegen § 9 Abs. 1 die erforderlichen Intensivbehandlungs-

betten mit Beatmungsmöglichkeit sowie die Behandlungska-
pazitäten der Normalversorgung in Isolierstationen ein-
schließlich des für die Versorgung und Behandlung
notwendigen Personals nicht vorhält,

58. entgegen § 9 Abs. 2 die weiteren Intensivbehandlungsbetten
mit Beatmungsmöglichkeit einschließlich des für die Versor-
gung und Behandlung notwendigen Personals nicht organi-
siert und vorhält,

59. entgegen § 10 die erforderliche Meldung unterlässt,
60. entgegen § 11 Abs. 1 eine Meldung unterlässt,
61. sich entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 nicht auf direk-

tem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeig-
nete Unterkunft begibt,

62. sich entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 nicht absondert,
63. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 3 Besuch von Personen empfängt,

die nicht dem eigenen Hausstand angehören,
64. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 die zuständige Behörde

nicht oder nicht rechtzeitig kontaktiert oder informiert,
65. sich entgegen § 12 Abs. 4 Satz 1 nicht absondert, Besuch

von Personen empfängt, die nicht dem eigenen Hausstand
angehören oder die zuständige Behörde nicht oder nicht
rechtzeitig kontaktiert oder informiert,

66. entgegen § 12 Abs. 4 Satz 2 bei Auftreten von Krankheits-
symptomen den Träger der Aufnahmeeinrichtung hierüber
nicht unverzüglich informiert oder sich nicht in die zugewie-
sene Unterkunft begibt,

67. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2 eine unrichtige
Bescheinigung ausstellt,

68. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 2 die Arbeitsaufnahme der zustän-
digen Behörde nicht anzeigt oder 69. entgegen § 13 Abs. 4
Satz 1 Halbsatz 2 das Gebiet des Geltungsbereiches dieser
Verordnung nicht auf unmittelbarem Weg verlässt.

§ 74 IfSG bleibt unberührt.
§ 16
(1) Diese Verordnung tritt am 3. Mai 2020 in Kraft und mit Ablauf
des 17. Mai 2020 außer Kraft.
(2) Die Vierte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz
vom 17. April 2020 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 28. April 2020, tritt mit Ablauf des 2. Mai 2020 außer
Kraft.

Mainz, den 30. April 2020 Die Ministerin
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
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Reparatur-Café der VG Wissen fällt am 13. Mai aus
Wegen der Coronakrise kann aktuell der ehrenamtliche Repara-
tur-Service nicht stattfinden. Am Mittwoch, 13.05.2020 fällt der
Termin im kulturWERKwissen demnach aus.
Obwohl es ohne Zweifel einen Bedarf an Reparaturen gibt, so ist
das Risiko für die ehrenamtlichen Reparatur-Helfer und die Besu-
cher zu hoch. Die Mehrzahl der Anwesenden gehört aufgrund
des Alters zur Risikogruppe für das Coronavirus. Die Reparaturen
müssen also noch etwas warten. Es erfolgt eine Info, wenn die
beliebte Einrichtung wieder öffnen kann.
Wenn in der Zwischenzeit Fragen bestehen, sind folgende
Ansprechpartner gerne erreichbar:
- Team-Sprecher Hermann Stausberg, Tel. 02742 71919
Mail: H.Stausberg@t-online.de

- Ehrenamtsbörse VG Wissen, Tel. 02742 939-159
Mail: jochen.stentenbach@rathaus-wissen.de

Fundsachen 2019
Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen, Fundbüro, wurden
folgende Fundsachen abgegeben, die noch nicht an Ihre Eigentü-
mer ausgehändigt werden konnten:
Kalenderjahr 2019
1. Schlüsselbund mit 3 Schlüssel mit Smiley der Marke

„toom“, 1 Schlüssel der Marke „ERREBI - SAT1 199“,
Anhänger ein Eifelturm und ein Namensschild „Jenny“
(Nr. 8/2019)

2. 1 Schlüssel Marke „WINKHAUS“ und Anhänger Globus
Baumarkt Einkaufswagenchip (Nr. 9/2019)

3. Silberne Armbanduhr Marke „TISSOT“ (Nr. 13/2019)
4. Goldene Armbanduhr Marke „Roebelin & Graef“ Automatic

(Nr. 24/2019)
5. Goldene Halskette lang (Nr. 41/2019)
6. 3-fach Kette mit Anhängern Ring, Blätter, goldfarben

(Nr. 42/2019)
7. Fahrrad silber/schwarz, „RALEIGH“ (Nr. 46/2019)
8. Schwarze Sonnenbrille, verdunkelte Gläser, mit Sehstärke

(Nr. 51a/2019)
9. Kopfhörer weiß für das Handy Huawei P30 (Nr. 64/2019)
10. Mountain Bike, Marke „Shimano“ Farbe rot, gelb, schwarz

(Nr. 67/2019)
11. Schlüssel „BASI“ mit Taschenlampe blau, Aufschrift

„Die Heinzelmännchen“ (Nr. 91/2019)
12. City Roller silber/schwarz (Nr. 92/2019)
13. 2 Haustürschlüssel Abus, VW Anhänger blaues Band,

Schild „Dein Schutzengel“, MC Donald Chipkarte
(Nr. 94/2019)

14. Damenrad „Staiger“-Florida silber mit Luftpumpe
(Nr. 99/2019)

15. Armbanduhr Marke „SEIKO“, schwarzes Lederarmband
(102/2019)

16. Fahrradgestell blau/gelb der Marke „Mercury“ ohne Reifen
(Nr. 103/2019)

17. Autoschlüssel FIAT, 1 Schlüssel Vachette ASSA ABLOY, 1
Schlüssel KRAFTIXX, 1 Schlüssel RONIS, Chip Einkaufs-
wagen „Autohaus HF“ (Nr. 106/2019)

18. Schwarze Lederhandschuhe von Tchibo (Nr. 111/2019)
19. Armbanduhr blaues Lederband, blaues Ziffernblatt

„Stainless Steel Back“ (Nr. 112/2019)

Fundsachen, die uns vom Siegtalbad in Wissen im Jahr 2019
übermittelt wurden:
20. Rosa Armband mit Unendlichkeitszeichen (Nr. 4/2019)

21. Goldener Ring mit grünem Stein (Nr. 4/2019)
22. Runder Taschenspiegel in schwarz mit weißer Rückseite

(Nr. 4/2019)
23. Blaue Uhr (Taffstyle) (Nr. 4/2019)
24. Schlüssel mit Ziegenanhänger aus Holz (Nr. 4/2019)
25. Silberner Herzanhänger, Schriftzug „I love you“

(Nr. 4/2019)
26. Stoffarmband mit Totenkopf (Nr. 4/2019)
27. Silbernes Herrenarmband (Nr. 4/2019)
28. Silberner Ring (Nr. 4/2019)
29. Silberne Kette mit Kristallherzanhänger (Nr. 4/2019)
30. Silberner Ring mit schwarzen Rauten (Nr. 4/2019)
31. Silberner Ring mit hellgrauem Stein (Nr. 4/2019)
32. Silbernes Gliederarmband mit eingesetzten Kristallen

(Nr. 4/2019)
33. Lederband mit Ankeranhänger (Nr. 4/2019)
34. Silberner Herzanhänger an Stofffaden, Aufschrift „I love you“

(Nr. 4/2019)
35. Kette mit Anhänger, pinke Herzhälfte, Schriftzug „Best“

(Nr. 4/2019)
36. Silberkette (Nr. 4/2019)
37. Schwarze Sportuhr digital (Nr. 4/2019)
38. Runde Sonnenbrille mit buntem Muster (Nr. 4/2019)
39. Schwarze Uhr (Casio) „Illuminator“ (Nr. 4/2019)
40. Lederband mit Anhänger (Nr. 4/2019)
41. Buch von Sara MacDonald „Was längst vergessen schien“

(Nr. 16/2019)
42. Kette, schwarzes Band mit Holzkreuz-Anhänger

(Nr. 16/2019)
43. Geldbeutel mit Froschmuster (Nr. 16/2019)
44. Bunter Umhänge-Geldbeutel (Nr. 16/2019)

Sollten Sie Eigentümer einer der oben genannten Fundsachen
sein, können Sie die Fundsachen bis zum 30.06.2020 im Zimmer
33 und 34 der Verbandsgemeinde Wissen, Rathausstraße 75 in
Wissen abholen. Bitte beachten Sie, dass eine konkrete Beschrei-
bung der Fundsache erforderlich ist, damit die Aushändigung an
den Verlierer gewährleistet werden kann.
Zur Abholung eines Schlüssels bringen Sie bitten einen Ersatz-
schlüssel zum Abgleich mit. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass
die Fundsachen nur ausgehändigt werden können, wenn der
Eigentümer 100 %ig ermittelt werden konnte. Bitte geben Sie zur
Abholung der Fundsache die Anzeigennummer an.



Wissen 19 Nr. 19/2020

6. Vergabe des Auftrages für die Erweiterung der Straßenbe-
leuchtungsanlage „Am Stockacker“;
Bekanntgabe einer Eilentscheidung

7. Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Garage im Bau-
gebiet „Auf dem Rottfeld“ in der Ortsgemeinde Selbach;
Bekanntgabe einer Eilentscheidung des Ortsbürgermeisters
nach § 48 Gemeindeordnung (GemO)

8. Erstellung einer Homepage für die Ortsgemeinde Selbach
(Sieg)

9. Förderung des Sports: Zuwendungen an Sportfreunde Sel-
bach

10. Antrag des St.-Anna-Vereins auf Zuwendung für die Erneue-
rung der Glockenanlage

11. Aufstellung von Hundetoiletten
12. Entscheidung über die Annahme einer Spende gemäß § 94

Abs. 3 S. 5 der Gemeindeordnung (GemO)
13. Mitteilungen
14. Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemeindeordnung

(GemO) i. V. m. § 21 Geschäftsordnung (GeschO)
B) Nichtöffentlicher Teil:
15. Beratung und Beschlussfassung über Ehrungen verdienter

Persönlichkeiten
16. Mitteilungen

Matthias Grohs, Ortsbürgermeister

Bitte bringen Sie zur Sitzung eine Mund-Nasen-Bedeckung mit und
beachten Sie die Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen Per-
sonen von 1,50 m.

Sonstiges

Öffentliche Bekanntmachung
des Bürgerbüros

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

in Rheinland-Pfalz wird die landeseinheitliche Soft-
warelösung aller Melde-, Pass- und Personalausweisbe-
hörden (Bürgerämter/Bürgerbüros) am Pfingstwochen-
ende 2020 auf ein neues Verfahren umgestellt. Bitte
haben Sie Verständnis, dass in der Zeit vom 27.05.2020
bis einschließlich 01.06.2020 keine Anträge und Vor-
gänge bearbeitet werden können und infolgedessen an
diesen Tagen kein Publikumsverkehr möglich ist.
Die An-, Ab- und Ummeldung eines Wohnsitzes, Bean-
tragung von Führungszeugnissen, Meldebescheinigun-
gen usw. sowie auch die Beantragung von Personal-
ausweisen, Kinderausweisen und Reisepässen ist
ebenfalls in dieser Zeit nicht möglich. Am Dienstag,
02.06.2020, nimmt unser Bürgerbüro die Arbeit mit
dem neuen Verfahren auf.
Ab Mittwoch, 03.06.2020, steht das Bürgerbüro den
Bürgerinnen und Bürgern wieder zur Verfügung. Vorü-
bergehend ist an den ersten Tagen des Einsatzes einer
neuen Software erfahrungsgemäß mit etwas längeren
Bearbeitungs- und somit Wartezeiten zu rechnen.

■ Altersjubilare
16.05. Frau Weitershagen, Herta

Wissen ........................................... zum 90. Geburtstag
18.05. Frau Dietershagen-Pütz, Marianne

Selbach (Sieg) ............................... zum 80. Geburtstag
19.05. Frau Wagner, Ingrid

Wissen ........................................... zum 70. Geburtstag

Öffentliche
Bekanntmachungen

Ortsgemeinde

Birken-Honigsessen

■ Bekanntmachung zur Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses
der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen

am 13.05.2020
Beginn: 18:00 Uhr
Sitzungsort: Christophorus-Grundschule, Hauptstraße 134,

57587 Birken-Honigsessen
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Beratung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und des

Stellenplanes für die Haushaltsjahre 2020 und 2021
2. Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Orts-

gemeinde Birken-Honigsessen
3. Christophorus-Grundschule Birken-Honigsessen - Bekannt-

gabe einer Eilentscheidung des Bürgermeisters nach § 48
Gemeindeordnung

4. Mitteilungen
Birken-Honigsessen, 29.04.2020 Hubert Wagner

Ortsbürgermeister

Bitte bringen Sie zur Sitzung eine Mund-Nasen-Bedeckung mit und
beachten Sie die Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen Per-
sonen von 1,50 m.

Ortsgemeinde

Selbach (Sieg)

■ Bekanntmachung zur Sitzung
des Rechnungsprüfungsausschusses
der Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

am 12.05.2020
Beginn: 18:00 Uhr
Sitzungsort: Schützenhaus Selbach, Schützenstraße 1,

57537 Selbach
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Wahl einer/eines Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsaus-

schusses
2. Prüfung der Jahresrechnung 2009
3. Prüfung der Jahresrechnung 2010
4. Mitteilungen

Matthias Grohs, Ortsbürgermeister

Bitte bringen Sie zur Sitzung eine Mund-Nasen-Bedeckung mit und
beachten Sie die Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen Per-
sonen von 1,50 m.

■ Bekanntmachung zur Sitzung
des Ortsgemeinderates Selbach (Sieg)

am 19.05.2020
Beginn: 18:00 Uhr
Sitzungsort: Schützenhaus Selbach, Schützenstraße 1,

57537 Selbach
Tagesordnung
A) Öffentlicher Teil:
1. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2009 und

Beschlussfassung über die Entlastung gem. § 114 Abs. 1
Gemeindeordnung (GemO)

2. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2010 und
Beschlussfassung über die Entlastung gem. § 114 Abs. 1
Gemeindeordnung (GemO)

3. Vergabe des Auftrags zur Fortschreibung des Dorferneue-
rungskonzeptes;
Bekanntgabe einer Eilentscheidung

4. Gestaltungsplanung des Dorfplatzes, Vergabe weiterer Leis-
tungsphasen

5. Vergabe des Auftrages für die Fertigstellung der Erschließungs-
straße „Am Stockacker“, Wolfskaulengarten III in Selbach;
Bekanntgabe einer Eilentscheidung
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heitsschutz der Kinder und natürlich der Erzieherinnen und Erzieher
nicht in Frage gestellt werden dürfen.
In dieser Krisenzeit braucht es Miteinander, Solidarität und Respekt
vor der Gesundheit der Anderen. Die Rheinland-Pfälzerinnen und
Rheinland-Pfälzer zeigen, wie es geht. Haben Sie ganz herzlichen
Dank für Ihre Geduld, Ihre Weitsicht und für das gelebte Miteinan-
der. Lassen Sie uns diesen guten Weg gemeinsam weitergehen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute und
sende viele Grüße Dr. Stefanie Hubig

Vereine und Verbände

■ CDU Gemeindeverband Wissen
Traditionelle Muttertagsaktion in diesem Jahr abgesagt
Jedes Jahr zum Muttertag verteilen Vertreter der Jungen Union und
der CDU nach dem Kirchgang einen Blumengruß an die Mütter und
Großmütter in den einzelnen Orten der Verbandsgemeinde Wissen.
Aufgrund der aktuellen Lage, kann die Tradition in diesem Jahr lei-
der nicht stattfinden.
„Wir bedauern es sehr, dass wir in diesem Jahr erstmals seit Jahr-
zenten keinen Blumengruß zum Muttertag überbringen können,
aber es gilt die aktuellen Regelungen zu beachten.“, erklärte der
Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Wissen Michael Rödder. Man
habe lange überlegt wie man den Müttern und Großmüttern in die-
sem Jahr stattdessen ein Dankeschön überbringen kann.

„Wenn es die Lage zulässt, werden wir unsere Muttertagsaktion zu
einem späteren Zeitpunkt im Jahr in einer etwas anderen Form
durchführen“, so der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Birken-
Honigsessen Dr. Matthias Reuber.

■ CDU Wissen
CDU-Stadtverband Wissen beteiligt sich am „Tag des Baumes“
Zum Anlass des diesjährigen „Tag des Baumes“, welcher von der
Bundeslandwirtschaftsministerin und CDU-Landesvorsitzenden Julia
Klöckner, sowie vom CDU-Kreisverband Altenkirchen unterstützt
wurde, beteiligten sich auch die Wissener Christdemokraten an der
gemeinnützigen Aktion. Dabei spendete der CDU-Stadtverband der
katholischen Kindertagesstätte „Adolph Kolping“ einen Zwetschgen-
baum, welcher sich als Obstbaum auch für Kinder ideal eignet. „Mit
der Baumpflanzaktion wollen wir zeigen wie wichtig es ist, sich aktiv
für den Klimaschutz und damit gegen einen Rückgang der Artenviel-
falt einzusetzen“, konstatieren Michael Rödder und Robert Leonards.

Jugend- und Schulnachrichten

■ Elternschreiben von Ministerin Dr. Hubig
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
Sie alle sind seit Beginn der Schulschließungen vor einigen Wochen
sehr gefordert.
Besonders die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung stellt
Eltern gerade vor große Herausforderungen. Ich weiß, was die aktu-
elle Situation Ihnen abverlangt.
Vorsichtige Schritte hin zu mehr Normalität
Wir alle wünschen uns wieder mehr Normalität. An den Schulen gehen
wir jetzt in kleinen Schritten auf diese Normalität zu. Auch wenn man
ganz klar sagen muss, dass es bis zu den Sommerferien keinen regu-
lären Unterricht geben wird, wie wir ihn vor der Corona-Krise hatten.
Das erlauben die Hygienevorgaben nicht. Dem Lernen von zu Hause
aus kommt also weiter eine große Bedeutung zu. Aber jede Schülerin,
jeder Schüler soll noch vor den Sommerferien tage- oder wochenweise
in die Schule kommen und dort Präsenzunterricht erhalten.
Am vergangenen Montag sind zunächst diejenigen Schülerinnen
und Schüler in die Schulen gekommen, die jetzt unmittelbar vor
einer Prüfung stehen. Dieser Start ist sehr gut gelungen. Alle gehen
verantwortungsvoll miteinander um, die Schulen sind gut vorberei-
tet, der Hygieneplan wird umgesetzt. Da, wo Dinge noch ruckeln,
steuern wir nach und stehen natürlich im engen Kontakt mit den
Schulen und Schulträgern.
Am Montag, 4. Mai, kommen dann weitere Jahrgänge hinzu. Das
sind kleine Schritte, aber sie bedürfen großer Vorbereitung. Der
Gesundheitsschutz der gesamten Schulfamilie steht dabei an
oberster Stelle.
Die Gesundheit geht vor
Die Schulen haben gemeinsam mit uns und den Schulträgern vor Ort
vielfältige Maßnahmen ergriffen, damit das gewährleistet werden
kann. Alle Schülerinnen und Schüler, die am 4. Mai an den Schulen
starten, sollen vom Land einen wiederverwendbaren Mund-Nasen-
Schutz aus Stoff erhalten. Außerdem haben wir die Schulen landes-
weit bereits jetzt mit insgesamt 70.000 Litern Desinfektionsmittel und
500.000 Einweg-Masken für den Fall ausgestattet, dass ein Kind sei-
nen Mund-Nasen-Schutz mal vergessen hat. Zusätzlich sind selbst-
verständlich auch die Schulträger ihrer Verantwortung nachgekom-
men. Die Schulen sind gerüstet. Aber wir brauchen auch Sie!
Damit Schule vor dem Hintergrund der Corona-Krise gelingt, müs-
sen auch Sie ihre Kinder auf die Hygieneregeln vorbereiten und sie
ihnen vorleben. Das vielleicht Wichtigste ist und bleibt der nötige
Abstand zu anderen - und das gilt auch vor und nach der Schule. Wir
verstehen, dass das nicht immer leichtfällt, gerade wenn man seine
Freundinnen und Freunde jetzt mehrere Wochen nicht gesehen hat.
Und auch um das nochmal ganz deutlich zu sagen: Wenn Sie selbst
oder Ihre Kinder an einer risikoerhöhenden Vorerkrankung leiden,
dann muss Ihr Kind jetzt nicht in die Schule kommen. Risikogruppen
bedürfen eines besonderen Schutzes und keiner sollte sich einer
gesteigerten Gefahr aussetzen.
Erweiterte Notbetreuung läuft
Diejenigen unter Ihnen, die jüngere Kinder haben, warten sicherlich
sehnlichst darauf, dass auch die Kindertagesstätten wieder öffnen.
Das ist eine besondere Herausforderung, weil die Hygieneregeln jün-
geren Kindern, einem Dreijährigen oder einer Vierjährigen, sehr
schwer zu vermitteln sind. Auch wenn es unser Ziel ist, jedem Kind
möglichst schnell wieder frühkindliche Bildungsangebote zur Verfü-
gung zu stellen, muss das immer unter sorgfältiger Abwägung und Ein-
ordnung bestehender Risiken und vor allem des Infektionsgeschehens
erfolgen. Deswegen können wir Ihnen heute noch nicht sagen, wann
wir an den Kitas zu einem regulären Betrieb zurückkehren können.
Aber wir wollen auch hier verantwortungsvoll und schrittweise vor-
angehen. Auch dazu sind wir selbstverständlich in Kontakt mit den
Verantwortlichen. Der erste Schritt ist die erweiterte Notbetreuung -
übrigens an Kitas und an Schulen.
In Rheinland-Pfalz halten wir die Notbetreuung in kleinen Gruppen
für all diejenigen offen, die keine andere Betreuungsmöglichkeit
haben. Hier sind wir weiter als viele andere Länder, denn für uns ist
ganz klar: Wer keine andere Möglichkeit hat, muss die Notbetreu-
ung besuchen dürfen - unabhängig davon, in welchem Beruf er oder
sie arbeitet. Niemand wird alleine gelassen. Und wir haben in den
vergangenen Wochen erlebt, dass die Eltern im Land sehr verant-
wortungsbewusst mit diesem Angebot umgehen. Dafür gilt Ihnen
allen mein herzlicher Dank.
In einem nächsten Schritt wollen wir dann über einen eingeschränk-
ten Regelbetrieb als Zwischenschritt zum vollständigen Regelbe-
trieb zurückkehren. Das soll so schnell wie möglich geschehen, weil
frühkindliche Bildung den Grundstein für die weitere Bildungskarri-
ere legt - das gilt natürlich insbesondere für Kinder mit besonderem
Unterstützungsbedarf. Aber das muss gleichzeitig so verantwor-
tungsvoll wie nötig geschehen, weil der Infektions- und Gesund-
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Hochsprung: 1. Hermann Brendebach / 1,40 m, 2. Bruno Wormstall
/ 1,35 m, 3. Hans Rolf Fuchs und Richard Euteneuer / beide 1,30 m

Hochsprung in den 50ger Jahren: Die Hochspringer überwanden
die Holzlatte im „Schersprung“ und landeten ebenerdig

Die B-Jugendlichen Richard Euteneuer (4. von rechts) und Hans
Rolf Fuchs neben Schiedrichter Paul Jäger (rechts) bestritten im
Winter 1952 bei schneebedecktem Boden ein Spiel gegen den SV
Niederfischbach.

1. Herbert Sohlbach / 69,00 m, 2. Bruno Wormstall / 67,00 m,
3. Rainer Stahl / 60,00 m

Herbert Sohlbach (4. von links) gehörte zur VfB-Schülermannschaft,
die zusammen mit Jugendleiter Walter Trinkaus einen Ausflug an
den Rhein unternahm und mit dem Team gegen die Schülermann-
schaft aus Rheinbrohl antrat.

Kugelstoßen: 1. Friedhelm Schütz / 8,70 m,
2. Bruno Wormstall / 8,65 m, 3. Herbert Sohlbach / 8,25 m
4 x 100 m - Staffelläufe: 1. 1. Mannschaft / 56,9 sec, 2.
2. Mannschaft / 58,2 sec
Ergebnisse der A-Jugend
100 m: 1. Hubert Quast und Hans Stahl / beide 13,3 sec,
2. Franz Josef Weitz / 13,4 sec, 3. Günter Jäger 7 13,6 sec

Gleichzeitig betont der Stadtverband jedoch, dass man mit einem
Baum allein die Umweltprobleme der heutigen Zeit natürlich nicht
lösen kann. Dennoch wollen sich die heimischen Unionsanhänger
nicht entmutigen lassen und werden deshalb im Herbst, anlässlich
des Erntedankfestes, noch eine weitere Baumpflanzaktion durch-
führen. Hierbei werden auch die übrigen Kindergärten und Kinderta-
gesstätten Baumspenden von den Christdemokraten erhalten.

■ Upcycling ist in!
Und die neuen Alltagsmasken schützen die Mitmenschen
Auch wenn die selbst genähten Alltagsmasken nicht so umfassend
schützen wie der professionelle Mundschutz, so reduzieren sie den-
noch die Ansteckungsmöglichkeiten über eine Tröpfcheninfektion.
Dankbar und gut gelaunt nahm die Mitarbeiterin vom Altenheim St.
Josef die Alltagsmasken entgegen, die seit Wochen von den kfd-
Frauen Dagmar Frenkel und Christa Orthen aus Betttüchern und
Oberhemden genäht wurden.

Eigentlich hatte die kfd Schön-
stein einen Nähkurs für Patchwor-
karbeiten geplant, doch die aktu-
ellen Umstände erlauben noch
nicht das Zusammentreffen der
interessierten Frauen, um
gemeinsam zu nähen. Also folg-
ten die beiden dem guten Beispiel
vieler, fleißiger Frauen und inves-
tierten ihre Zeit in die Verwand-
lung von ausrangierten Baum-
wollstoffen in Alltagsmasken.
Diese Aufwertung (Upcycling) der
Textilien ist eine besondere Form
der Wiederverwertung (Recyc-
ling) von scheinbar nutzlosem
Material und reduziert den Ver-
brauch von Rohstoffen. Die bei-
den Frauen leisten damit nicht nur

einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Gesundheit, sondern
auch einen guten Beitrag zum Umweltschutz. Dank der Unterstüt-
zung von zusätzlichen Helferinnen sind inzwischen weitere 30 All-
tagsmasken fertig und konnten dem Altenheim St. Hildegard über-
geben werden. Insgesamt wurden von den Frauen der kfd
Schönstein über 160 Alltagsmasken genäht und die Nähmaschinen
stehen noch lange nicht still.
Es werden noch viel mehr Masken benötigt und mit Blick auf die
aktuellen Empfehlungen zum Tragen eines Mundschutzes wollen
die gut gelaunten kfd-Frauen weiternähen. Dass sich die Frauen
ihre gute Laune und den Humor erhalten haben bewiesen sie mit
einem Augenzwinkern: „Und wenn wir den Mundschutz nicht mehr
brauchen, dann machen wir Bikinis daraus.“
Wer eine Nähmaschine hat und von Zuhause dieses Projekt unter-
stützen kann, ist herzlich eingeladen sich bei den Mitarbeiterinnen
der kfd Schönstein zu melden. Weitere Informationen per Telefon
02742-71278 oder E-Mail mwinninghoff@t-online.de

■ VfB-Vereinsmeisterschaften am 23.07.1950
Ergebnisse der männlichen Jugend
Nachdem die A/B-Schüler ihre Wettkämpfe reibungslos beenden
konnten, hatten auch die VfB-Jugendlichen das Glück der Tüchtigen,
ihre Wettbewerbe bei guten Wetterverhältnissen zu absolvieren.
Ergebnisse der B-Jugend
100 m: 1. Bruno Wormstall / 13,4 sec, 2. Friedhelm Schütz / 14,1 sec,
3. Hans Rolf Fuchs / 14,8 sec
Weitsprung: 1. Friedhelm Schütz / 4,75 m, 2. Bruno Wormstall und
Herbert Sohlbach / beide 4,40 m, 3. Hans Rolf Fuchs / 4,10 m
1000 m-Lauf: 1. Friedhelm Schütz / 3:13,5 min, 2. Richard Eute-
neuer / 3:14,4 min, 3. Bruno Wormstall / 3:25 min

Im Zielbereich warteten viele Zuschauer auf die Ankunft der Mittel-
streckenläufer
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Die Kreisverwaltung informiert

■ „Komm, mach mit und halte deine Zähne fit!“
Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege freut sich über Bilder
für Max Schrubbel
Altenkirchen/Kreisgebiet. Unter dem Motto „Mach mit und halte
deine Zähne fit!“ freut sich die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahn-
pflege (AGZ) für den Kreis Altenkirchen in Zeiten der Einschränkun-
gen durch die Corona-Pandemie über kleine Kunstwerke zum
Thema Zahngesundheit: Kreisweit sind alle Kinder eingeladen, ihrer
Phantasie freien Lauf zu lassen und ein kreatives Kunstwerk, ganz
gleich ob eine Bildergeschichte, ein selbstgemaltes Bild, buntes
Plakat oder Mobile zum Thema „Zahngesundheit mit Max Schrub-
bel“ zu erarbeiten. Das Walross Max Schrubbel ist das Maskottchen
der Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz e. V.
Als kleines Dankeschön werden die Kunstwerke auf der Homepage
der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz
e. V. (LAGZ) unter dem regionalen Bereich der AGZ Altenkirchen
veröffentlicht, die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten
eine Belohnung per Post.

Max Schrubbel unter einem Regenbogen: Das Maskottchen der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ) Rheinland-Pfalz
e.V. ist ein beliebtes Zeichenmotiv bei Kindern und Jugendlichen

Die Arbeiten können per E-Mail als Dateianhang im JPG- oder PDF-
Format eingesandt werden, alternativ natürlich auch per Post (Kon-
takt: AGZ für den Kreis Altenkirchen, In der Malzdürre 7, 57610
Altenkirchen, E-Mail jugendzahnpflege@kreis-ak.de, Tel. 02681-
812715). Informationen zur Zahngesundheit gibt es online unter
www.lagz-rlp.de.

■ Bildungsprämie:
Bund verlängert vereinfachtes Antragsverfahren erneut

Änderung bis Ende August gültig -
Auch Kurzarbeiter sind förderfähig
Kreisgebiet/Altenkirchen. Viele Jahre oder gar Jahrzehnte beim glei-
chen Unternehmen: Solche Lebensläufe werden seltener. Gleichzei-
tig steigen die Wünsche nach beruflicher Veränderung und Weiter-
entwicklung. Beides erfordert, dass man sich eigenständig um
Weiterbildung bemüht. Hier setzt die Bildungsprämie an: Wer selbst
aktiv wird und sich weiterbildet, kann nach Prüfung der individuellen
Fördervoraussetzungen durch einen staatlichen Zuschuss unter-
stützt werden. Denn gerade im Beruf ist es wichtig, fachlich „am Ball
zu bleiben“. Um Erwerbstätigen mit geringerem Einkommen die Teil-
habe am lebenslangen Lernen zu erleichtern, führte die Bundesre-
gierung mit der Bildungsprämie bereits im Dezember 2008 ein
neues Finanzierungsmodell ein.

Das vereinfachte Antrags-
verfahren für die Bildungs-
prämie wurde bis Ende
August verlängert.

Von den Maßnahmen zur
Eindämmung des Corona-
Virus sind nun bundesweit
auch Beratung, Ausgabe
von Prämiengutscheinen
und Kursangebote betroffen.
Um der derzeitigen Situation
zu begegnen und Beratun-

Foto Ende der 60ger Jahre: Hubert Quast (2. von rechts) in gemüt-
licher Runde im „Heusers Keller“ in der Ziegelstraße der Hüttenko-
lonie. Er war der erste Wirt der Petzstube im Wissener Petzmarkt.

1000 m: 1. Hans Rödder / 3:31,5
min, 2. Walter Kieser / 3:33,1 min
400 m: 1. Franz Josef Weitz /
65,6 sec, 2. Günter Jäger / 67,8
sec, 3. Hans Ingelbach / 68,2 sec
Weitsprung: 1. Franz Josef Weitz
/ 5,00 m, 2. Hans Stahl / 4,95 m,
3. Hubert Quast / 4,90 m
Hochsprung: 1. Hans Stahl /
1,50 m, 2. Herbert Schultheis /
1,45 m, 3. Hans Rödder / 1,40 m
Mit der Hochsprungleistung von
1,50 m platzierte sich Hans Stahl
in der Rheinlandjahresbestenliste
auf dem 8. Platz.
Kugelstoßen: 1. Hans Stahl /
9,90 m, 2. Franz Josef Weitz /
9,60 m, 3. Hubert Quast / 9,45 m

Auch die Weitsprunggrube
wurde von interessierten
Zuschauern umringt

Foto von 2011 / Treffen der Walzwerkskoloniejugend der
60ger/70ger Jahre anlässlich eines Geburtstages. Das Foto zeigt
die männlichen Teilnehmer beim Vortrag des Lobliedes zur Erinne-
rung an ihren alten Wochenendtreff „Haus am Nil“ (Hahnhof). An
diesem Abend wurden auch Erinnerungen an Hubert Quast wach-
gerufen, der stets ein offenes Ohr für die Belange der Jugend, wie z.
B. die Maibaumaktionen, hatte.
Legendär war hierbei Hubert Quast´s Spruch bei der gemeinsa-
men Maibaumwache, als herannahende Störenfriede den aufge-
stellten Maibaum entweihen wollten und in die Flucht geschla-
gen wurden: „Jesus sprach zu den Philistern, hütet euch vor den
Hüttenkolonister(n)!“

Diskuswerfen: 1. Herbert Schultheis / 21,80 m,
2. Klaus Ingelbach / 19,10 m, 3. Franz Josef Weitz / 17,40 m
4 x 100 m-Staffelläufe: 1. VfB 1. Mannschaft 53,8 sec,
2. VfB 2. Mannschaft 55,7 sec
Die erste VfB Sprintstaffel rangierte mit den erzielten 53,8 sec in der
Rheinlandjahresbestenliste auf Platz 11.
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Fotos zu Arbeitsschritten, Pflanzen und Geräten, Buch- und Website-
Empfehlungen sowie saisonale Rezepte aus der heimischen Kräuter-
welt sind ebenso inbegriffen wie eine regelmäßige Telefonsprech-
stunde und die Möglichkeit, per E-Mail Fragen an die Kursleitung zu
stellen. Und die ersten Früchte des Kurses sind schon zu sehen.
Derzeit läuft eine Zwischenauswertung des Kurses an, um zu
schauen, was sich mit Blick auf weitere Angebote bewährt hat und
was gegebenenfalls verbessert werden muss. Klar ist aber für die
KVHS, dass Onlinekurse immer nur eine Ergänzung zu den Prä-
senzkursen in der Volkshochschule sein können. Und diese sollen,
sicherlich in kleineren Gruppen und unter Beachtung der Hygiene-
vorschriften, sobald es möglich ist, wieder starten. Bis dahin wird es
weitere Online-Angebote geben, die auf der Webseite der KVHS
Altenkirchen veröffentlicht werden: www.vhs.kreis-ak.de.

Wir haben wieder

geöffnet!

Evangelische öffentliche Bücherei

Auf der Rahm 19a

(Altes Pfarrhaus hinter der ev. Kirche)

57537 Wissen

gen zur Bildungsprämie möglichst gut aufrecht zu erhalten, ermög-
licht die Programmstelle seit einigen Wochen ein alternatives Verfah-
ren, dass nun erneut verlängert wurde und bis Ende August gilt.
Grundsätzlich sind dabei auch Kurzarbeitende förderfähig, sofern
alle weiteren Förderkonditionen erfüllt sind. Der Prämiengutschein
zur Ko-Finanzierung individueller beruflicher Weiterbildung hat einen
Wert von 50 Prozent der Kurskosten bis zu einer Höchstgrenze von
500 Euro. Das alternative Beratungs- und Ausgabeverfahren sieht
eine telefonische Beratung und das elektronische Übersenden der
notwendigen Unterlagen vor. Prämienberechtigt sind Erwerbstätige,
die durchschnittlich mindestens 15 Stunden in der Woche erwerbstä-
tig sind und deren zu versteuerndes Jahreseinkommen 20.000 Euro
bzw. 40.000 Euro bei gemeinsam Veranlagten nicht übersteigt.
Wer sich für die Bildungsprämie interessiert, kann sich an die
Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Altenkirchen wenden
(Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de) oder sich online
unter www.bildungspraemie.info informieren.

Sonstige Mitteilungen

■ Hausgeräte Becher spendet Mund-Nasenschutz
Die Mitarbeiter*innen des Seniorenzentrum St. Hildegard in Wissen
haben einen Posten Mund-Nasenschutz als Spende von Herrn Jörg
Becher von Hausgeräte Becher in Wissen erhalten.

Einrichtungsleitung Rosi Kaulmann sagt danke für das Engagement
und die willkommene Spende.

■ Kreisvolkshochschule Altenkirchen
Große Nachfrage:
Onlinekurs „Der kleine Biogemüsegarten“
bei der Kreisvolkshochschule ist ein Renner
Volkshochschulen verzichten derzeit deutschlandweit auf Präsenz-
kurse und -veranstaltungen. Auch für die Kreisvolkshochschule
(KVHS) Altenkirchen gilt es also, neue und ergänzende Wege zu fin-
den, um ihrem Bildungsauftrag nachzukommen. Die KVHS arbeitet
seit einigen Wochen an Online-Angeboten, die das Lernen von zu
Hause aus unterstützen - Sprachkurse in Englisch und Französisch,
Vorträge oder ein Yogakurs werden schon jetzt online angeboten.

Die Kreisvolkshochschule
Altenkirchen hat den Onlinekurs
„Der kleine Bio-Gemüse-
garten“ gestartet.
„Erste Früchte“ sind schon zu
sehen.

Der „Renner“ ist aber zweifels-
ohne derzeit der Onlinekurs „Der
kleine Bio-Gemüsegarten“ unter
der Leitung von Julia Hilgeroth-

Buchner. Da die Natur im Gegensatz zum gesellschaftlichen Leben
nicht stillsteht, entstand die Idee, all denjenigen, die sich schon immer
mal mit dem Thema Bio-Gemüsegarten beschäftigen wollten, eine
fachliche Begleitung und Beratung anzubieten. Neue Angebote in
neuem Kursformat sind immer ein Experiment - 30 Anmeldungen sind
aber Beleg dafür, dass der Bedarf im Kreis Altenkirchen vorhanden ist.
Im Kurs lernen Einsteiger, wie sie mit einfachen Mitteln und ohne
Stress Salate, Möhren und Co. anbauen können. Hierzu erhalten
die Teilnehmenden regelmäßig einen Newsletter mit vielen Hinwei-
sen zur Anlage von Beeten sowie zu den Arbeiten rund um den
Gemüseanbau und den Biogarten.

Rother Straße 1, 57539 Roth
Telefon: 02682 964660

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

K
G

Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerecht und kompetent zu beraten!

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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Die Werkstätten versuchen, mit Telefonkontakten und „Homeoffice“
etwas Normalität in den Alltag ihrer Beschäftigten zu bringen. Auch
bei einer stufenweisen Öffnung ist sich Rita Hartmann sicher, dass
viele der Werkstattbeschäftigten - weil sie zu den Risikogruppen
gehören - in der nächsten Zeit die Werkstätten nicht besuchen kön-
nen. Trotzdem muss die Finanzierung der Werkstätten auf Dauer
sichergestellt werden, so Rita Hartmann. Wir brauchen die Zusage
des Landes, dass wir die Kosten erstattet bekommen. Auch die Kin-
dertagesstätten haben Wege gefunden, um mit den Kindern und
deren Familien in Kontakt zu bleiben und diese zu unterstützen.
Menschen mit Behinderungen und ihre Familien brauchen weiterhin
notwendige und zuverlässige Hilfen – in Zeiten der Corona-Krise
und auch danach. Dafür müssen die seit vielen Jahrzehnten
bewährten Einrichtungen und Dienste der Eingliederungshilfe erhal-
ten bleiben. Die Lebenshilfe Altenkirchen begrüßt, dass mit einem
bundesweiten „Sozialschutz-Paket“ gemeinnützige Träger wie die
Lebenshilfen finanziell abgesichert werden sollen. Nun sind kon-
krete Zusagen der Kostenträger (Land und Kreis) nötig. Auf die war-
ten wir, so Rita Hartmann.
Durch das behördlich auferlegte Besuchsverbot, das viele Menschen
mit Behinderungen und Vorerkrankungen in den Wohnstätten und
Wohngruppen vor dem Corona-Virus schützen soll, spielt das Thema
Einsamkeit bei diesen Menschen derzeit eine immer größere Rolle.
Gleichzeitig haben Menschen, die in der eigenen Wohnung wohnen
und ambulant betreut werden, derzeit ebenfalls weniger Kontakt zu
Freunden und Angehörigen. Um dem etwas entgegenzusetzen,
rufen wir dazu auf diesen Menschen zu schreiben.
Die Lebenshilfe Altenkirchen ruft daher dazu auf, Postkarten an die
Bewohner/-innen der stationären und ambulanten Wohnangebote
der Lebenshilfe zu senden. (Wohnstätte der Lebenshilfe, Arzberg-
str.2, 57537 Mittelhof; Wohnstätte der Lebenshilfe, Auf der Brück
2; 57632 Flammersfeld; Pflegedorf Flammersfeld, Auf der Brück 5,
57632 Flammersfeld).

■ Corona-Krise:
Abgebrochene Reha einfach neu beantragen
Wer wegen der Corona-Pandemie eine bereits begonnene Rehabili-
tation abbrechen muss oder möchte, kann diese jetzt auf einfachem
Weg neu beantragen. Das gilt übrigens auch bei einer Kinder- und
Jugendlichen-Rehabilitation.
Neuen Antrag online stellen
Die Deutsche Rentenversicherung hat dazu einen neuen Kurzantrag
vorbereitet. Dieser ist online abrufbar unter www.deutsche-renten-
versicherung.de/g0101. Hier gibt es auch weitere Informationen.
Ist eine Rehabilitation von der Deutschen Rentenversicherung
Rheinland-Pfalz bereits bewilligt, aber verschoben worden, kann
man die Reha noch innerhalb von 9 Monaten antreten.
Dazu muss man nichts veranlassen. Die Rentenversicherung mel-
det sich rechtzeitig.
Weitere Auskünfte gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung
Rheinland-Pfalz, über das kostenfreie Servicetelefon unter 0800
1000 480 16 und im Internet unter www.drv-rlp.de

■ Mund-Nasen-Masken nähen:
Kreisvolkshochschule bietet „Nachhilfe“ im Einzelunterricht an
Sie gehören jetzt zum Alltag: Mund-Nasen-Masken. Sie sollen
andere schützen und dienen nicht in erster Linie dem Eigenschutz.
Damit hat auch das Nähen wieder Hochkonjunktur.
Im Internet findet man zahlreiche Anleitungen zum Selbernähen,
viele Masken sind auch im Landkreis Altenkirchen in liebevoller
Eigenarbeit hergestellt worden. Doch Lernvideos, Schnittmuster und
Tutorials helfen nicht jedem - oft bedarf es dann doch einer persönli-
chen fachlichen Unterstützung. Daher bietet die Kreisvolkshoch-
schule (KVHS), ergänzend zu den zahlreichen Näh-Aktivitäten im
Kreis, am Samstag, dem 16. Mai (9 bis 16 Uhr) in der Kreisstadt
einen Crashkurs an.
Die Teilnehmenden erhalten im Einzelunterricht - jeweils 45 Minuten
pro Teilnehmendem - eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie sie
selbst eine individuelle Maske nähen. Der Stoff wird gestellt, mitzu-
bringen sind die eigene Nähmaschine und Gummi. Die Teilnahme
kostet 10 Euro, enthalten sind die eigene hergestellte Mund-Nasen-
Maske sowie eine Anleitung zur Pflege.
Anmeldungen nimmt die KVHS entgegen (Tel.: 02681-812213,
E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

■ Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB)
Landkreis Altenkirchen

Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth nimmt ab 4. Mai wieder
alle üblichen Abfallarten an
Der Betriebs- und Wertstoffhof des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB)
Landkreis Altenkirchen in Nauroth hat seit letzter Woche seine Tore
für Anlieferungen wieder geöffnet. Angeliefert werden durften
zunächst lediglich drei Abfallarten, nämlich Grünschnitt bzw. Grün-
abfall, Sperrabfall sowie Elektro- und Elektronikschrott. Alle Anliefe-
rungen erfolgten kostenneutral, Anlieferer mit anderen Abfallarten
wurden konsequent abgewiesen.

■ Lebenshilfe Altenkirchen dankt für Unterstützung
und steht vor großen Herausforderungen -
Behinderte Menschen nicht vergessen!
Die Resonanz auf den Aufruf zur Unterstützung der Arbeit der
Lebenshilfe Altenkirchen war überwältigend, so die Vorsitzende Rita
Hartmann. Tablets für die Wohnheime und Wohngruppen konnten
nun angeschafft werden, um den Kontakt zu den Familien und
Freunden zu halten. Osterpräsente in Form von liebevoll dekorierten
Osterkörben und Tassen wurden abgegeben, Osterzöpfe für die
Bewohner wurden am Ostersonntag vorbeigebracht. 1000 Malbü-
cher wurden gespendet.

„Diese Welle der
Zuwendung zeigt uns,
dass wir nicht allein
sind. Die Freude der
Bewohnerinnen und
Bewohner aber auch
der Mitarbeiter/ innen ist
groß. Auch gibt es über-
all im Landkreis Men-
schen, die für uns
ehrenamtlich Behelfs-

masken nähen oder die Anschaffung von Schutzmaterial finanziell
unterstützen. Danke!“.
Sie alle ermöglichen die bunte Vielfalt an Angeboten in unseren
Häusern und sorgen dafür, dass unsere Bewohner*innen trotz der
weitgehenden Isolation Abwechslung, Zuwendung und Beschäfti-
gung erleben können.
Familien von Menschen mit Behinderungen sind in Zeiten der
Corona-Krise besonders belastet.

Darum bittet die
Lebenshilfe Altenkir-
chen anlässlich des
Protesttages zur Gleich-
stellung von Menschen
mit Behinderungen,
dass nun schnell, flexi-
bel und unbürokratisch
gehandelt wird. „Gerade
in Krisenzeiten MUSS
Menschen in Not rasch
geholfen werden“, so
die Vorsitzende der
Lebenshilfe Altenkir-

chen, Rita Hartmann. „Seit Wochen versorgen, pflegen und fördern
viele Familien hier im Kreis Altenkirchen ihre teilweise schwer und
mehrfach behinderten Angehörigen rund um die Uhr zuhause und
das sieben Tage die Woche“, erläutert Rita Hartmann. Das bringe
viele körperlich und psychisch an ihre Grenzen. Wann Kitas und
Schulen oder Werkstätten und Förderstätten wieder für alle geöffnet
sein werden, sei noch nicht absehbar. Darüber hinaus gibt es
wegen Corona nur eine sehr eingeschränkte Frühförderung und
kaum familienunterstützende Dienste.

„Der Arbeitsalltag unserer
Mitarbeiter*innen hat sich seit
dem Werkstattverbot, dem
Besuchsverboten in den Wohn-
stätten und Wohngruppen, der
Schließung der Frühförderung
und dem Familienunterstützenden
Dienst komplett verändert. Wir
erleben innerhalb der Lebenshilfe
Altenkirchen eine sehr große Soli-
darität und wir können unseren
Mitarbeiter*innen gar nicht genug
danken und unsere Begeisterung
für deren Ideenreichtum zum Aus-
druck bringen“, so Rita Hartmann.
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die Erfahrung im Umgang mit den neuen Freiheiten des Home-Office
entscheidend. In seiner Branche ist das seit je her üblich, daher sind
die Leute an das Arbeiten zu Hause gewöhnt, auch wenn es früher
nur tageweise war. Problematisch sei die Situation aber mit Kunden,
für die diese Form der Zusammenarbeit neu sei. Hartmut Lösch,
Betreiber eines Business und Venture Centers in Betzdorf, stimmte
ihm zu. In der IT-Branche sei es kein großes Thema. Im Allgemeinen
habe man in der IT-Branche noch Glück im Unglück. So manchem
Einzelhändler, gehe es da schon anders. Inzwischen ist jedoch
etwas Bewegung auch in diese Branche gekommen, so Andreas
Müller, IT-Unternehmer aus Gebhardshain. Er berichtete, dass einige
Einzelhändler nun digital aufrüsten. So wurde unlängst ein Möbel-
haus von ihm technisch so weit aufgerüstet, dass es nun Küchenpla-
nungen mit dem Kunden online durchführen kann. Einen weiteren
Aspekt fügte Markus Bläser hinzu: Man könne auch mit wenig Mit-
teln und dafür viel Engagement einiges erreichen. Dies zeige sich an
Gastronomiebetrieben, die einfach ihre Speisekarte abfotografieren
und auf Internetplattformen, z.B. Facebook, veröffentlichen. Die
Speisen können dann per Telefon bestellt werden. Minimaler Geld-
aufwand, viel Return, so der Digitalisierungsexperte.
Einen etwas größeren Rahmen steckte Marc Nilius ab. Durch die
Corona-Krise habe die Digitalisierung in Deutschland Fahrt aufge-
nommen, so der IT-Unternehmer aus Wissen. Man schätze, dass in
den vergangenen 2 Monaten das erreicht wurde, was ohne Krise
erst in zwei Jahren möglich gewesen wäre. Dabei dürfe man aber
die Probleme des dauerhaften Home-Office nicht vernachlässigen,
so Nilius, der vor seiner Selbständigkeit viele Jahre für Firmen auch
aus dem Home-Office gearbeitet hat. Insbesondere die psychische
Belastung und die soziale Vereinsamung seien Themen, die man
nicht außer Acht lassen dürfe und denen man sowohl als Mitarbeiter
und auch als Vorgesetzter entgegenwirken müsse. Gleichzeitig sei
das persönliche Gespräch auf Dauer nicht nur durch Videokonferen-
zen zu ersetzen, auch wenn sicherlich “nach Corona” die eine oder
andere Dienstreise durch einen Videoanruf ersetzt werden wird.
Das Resümee des Abends zog Hartmut Lösch: „Zwei sehr informa-
tive und kurzweilige Stunden. Es hat Spaß gemacht.“
Der nächste Online-Termin ist am 12.05., wieder um 18:30 Uhr.
Das Thema wird lauten: „Geht Bildung digital? Technische Möglich-
keiten und Erfahrungen mit Online Unterricht, Home-Schooling und
Co.“ Weitere Informationen auf der Webseite des Stammtischs:
www.digital-ww-sieg.de

Der Betriebs- und Wertstoffhof nimmt ab dem 4. Mai wieder alle üb-
lichen Abfallarten an.

Für das hohe Maß an Disziplin und gegenseitigem Verständnis
bedankt sich der Abfallwirtschaftsbetrieb bei allen Bürgerinnen und
Bürgern. „Der Umgang mit den vielen Einschränkungen im alltägli-
chen Leben ist derzeit eine neue Herausforderung und macht natür-
lich auch vor dem Thema Abfallwirtschaft nicht halt. Ein großer
Dank gilt uneingeschränkt auch allen für den Landkreis tätigen pri-
vaten Entsorgungsunternehmen, die tagtäglich in der Krisenzeit hel-
fen, die Daseinsvorsorge sicherzustellen. Mittlerweile zweifelt keiner
mehr daran, dass die Abfallwirtschaft als systemrelevant gilt“, so der
AWB per Pressemitteilung.
Ab Montag, dem 4. Mai, werden in Nauroth wieder alle üblichen
Abfallarten angenommen. Bei den kostenpflichtigen Abfällen wird
die Bezahlung mit Bankkarte präferiert. Auf aktuelle Hygieneregeln
und Sicherheitsmaßnahmen wie Abstandsgebot von mindestens
zwei Metern, das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken sowie
Handschuhen wird ausdrücklich hingewiesen. Sollte der Anlieferer-
verkehr überproportional stark ausfallen, so werden auch Verkehrs-
steuerungsmaßnahmen ergriffen.
Kreisbeigeordneter Gerd Dittmann als zuständiger Geschäftsbe-
reichsleiter für die Abfallwirtschaft freut sich über diese weiteren
„Lockerungsmaßnahmen“ sehr und ist ferner stolz auf die Mitarbei-
ter vor Ort, die laut AWB-Pressemitteilung „die etwas ruhigeren
Tage ganz intensiv für Wartungs- und Aufräumarbeiten genutzt
haben.“ Daneben wurde dem Klimaschutzgedanken entsprochen,
indem eine neue Schwachgasbehandlungsanlage zur Behandlung
des noch vermindert entstehenden Deponiegases (Methan) in
Betrieb genommen werden konnte. Aufwändige Fahrbahnmarkie-
rungen werden zukünftig helfen, den regen Anlieferungsverkehr
noch gezielter steuern zu können.
Die Öffnungszeiten des Betriebs- und Wertstoffhofs in Nauroth sind
montags bis freitags jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr. Im kompletten
Monat Mai ist an Samstagen geschlossen.

■ Digitalstammtisch Westerwald/Sieg traf sich online
Unter gänzlich neuen Vorzeichen traf sich der Digitalstammtisch
Westerwald/Sieg am 14.04. online. Zum ersten Mal wurde, aufgrund
der aktuellen Situation, der Stammtisch online abgehalten. Dabei
war schon vor Beginn klar, dass sich das Format an die neuen
Umstände anpassen muss. Herzliche Begrüßung mit Handschlag
war eben so wenig möglich, wie die Bestellung von Essen und
Getränken. Das tat der Stimmung aber keinen Abtrag. Einige Teil-
nehmer hatten sich zu Hause vor dem Bildschirm mit Bier oder
Wein gemütlich gemacht.

Thema des Abends war: „Home-Office in Corona Zeiten. Erfahrun-
gen, Probleme, Ideen“ Nach einer kurzen Einführung ins Thema von
Marc Nilius, brachte der Teilnehmer Thorsten Siefert den ersten
Redebeitrag. Laut dem zertifizierten Datenschützer aus Selbach ist
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■ Land spannt Schutzschirm für Vereine in Not
Mit einem Soforthilfe-Programm will die Landesregierung Vereinen
unter die Arme greifen, die in Folge der Corona-Pandemie in finan-
zielle Schieflage geraten sind. Gemeinnützig anerkannte Vereine
und Organisationen mit Sitz in Rheinland-Pfalz können bei finanziel-
len Nöten mit einem Landeszuschuss von bis zu 12.000 Euro rech-
nen. Darauf weisen die Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-
Lichtenthäler und Heijo Höfer hin.
„Die Corona-Pandemie hat in viele Vereinskassen tiefe Löcher
gerissen. Auch bei uns im Kreis Altenkirchen berichten Vereine über
weggebrochene Einnahmen.
Die Landesregierung spannt für die rund 38.000 Vereine in Rhein-
land-Pfalz einen 10 Millionen Euro schweren Schutzschirm auf“,
erklären Bätzing-Lichtenthäler und Höfer. Voraussetzung für die
Hilfe sei, dass die Vereine über keine andere wirtschaftliche Unter-
stützung verfügen. Außerdem müsse nachgewiesen werden, dass
der Liquiditätsengpass nach dem 11. März eingetreten sei. Vereine,
die über einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb verfügen, hätten
die Möglichkeit, Zuschüsse aus dem Soforthilfe-Programm des Bun-
des zu beantragen.
Über die Mittel aus dem Schutzschirm hinaus können Vereine und
Initiativen eine zusätzliche Projektförderung von 500 Euro erhalten,
wenn sie sich während der Corona-Pandemie in der Nachbar-
schaftshilfe engagieren, ergänzen die SPD-Politiker.
Jeder zweite Rheinland-Pfälzer beziehungsweise jede zweite
Rheinland-Pfälzerin sei in einem oder mehreren Vereinen aktiv.
„Durch ihre starke Mitgliederbasis sind viele unserer Vereine gut
gerüstet, die Krise aus eigener Kraft zu überstehen.
Mit dem Landesprogramm werden diejenigen gemeinnützigen Ver-
eine unterstützt, die es nicht alleine schaffen, ihre laufenden Kosten
zu decken. Damit ist sichergestellt, dass die ehrenamtlichen Struk-
turen und die Vereinsvielfalt auch über die Corona-Zeit hinaus erhal-
ten bleiben“, machen Bätzing-Lichtenthäler und Heijo Höfer deut-
lich.
Anträge können ab dem 4. Mai online auf der Internetseite
www.wir-tun-was.rlp.de gestellt werden.

■ Energiespar-Tipps für das Home-Office
Teil 2
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale gibt weitere Tipps um
im Home-Office Energie zu sparen. Im zweiten Teil der dreiteiligen
Serie werden die Bereiche Licht, Heizung, Herd und Backofen
behandelt.
Heizung: Der Wärmeenergieverbrauch lässt sich reduzieren, wenn
die Raumtemperatur gezielt nach Bedarf eingestellt und nachts und
bei längeren Arbeitspausen im Arbeitszimmer reduziert wird. Die
benötigte Temperatur wird am Thermostatventil des Heizkörpers
eingestellt. Besonders komfortabel ist das bei einem elektronischen
Heizkörperthermostat.
Es kann programmiert werden und regelt dann die gewünschte
Raumtemperatur nach den vorab eingestellten Uhrzeiten. Ein Irr-
glaube ist, dass ein auf die höchste Stufe eingestellter Heizkörper
am schnellsten den Raum erwärmt. Regelmäßiges Lüften ist für ein
angenehmes Raumklima zusätzlich wichtig. Zimmertüren zu weni-
ger beheizten Räumen sollten, außer beim Lüften, geschlossen
bleiben.
Herd und Backofen: Wer viel zuhause ist, kocht wahrscheinlich
auch mehr. Frische Lebensmittel statt Tiefkühlkost zuzubereiten,
verbraucht weniger Energie. Man spart sich das Tiefkühlen und
Wiederauftauen. Wasser bringt man am energiesparendsten mit
dem Wasserkocher zum Kochen, statt mit dem Herd. Nur ein Induk-
tionsherd kann das genauso effizient. Der Wasserkocher sollte aber
nur die benötigte Menge Wasser aufheizen und nicht immer maxi-
mal gefüllt werden.
Durch die gleiche Größe von Kochgeschirr und Durchmesser der
Kochstelle, lässt sich zusätzlich Energie sparen. Es lohnt sich
außerdem die Restwärme des Herds zu nutzen und Kochstellen frü-
her auszustellen.
Beim Backofen sollte man wenn immer möglich die Heiß- oder
Umluftfunktion nutzen.
Damit spart man sich das Vorheizen und kann in der Regel eine 20
bis 30 Grad niedrigere Backtemperatur wählen.
Telefonische Beratungstermine können unter 0800 - 60 75 600 ver-
einbart werden.
Onlineberatung
Anfragen oder digitalisierte Unterlagen in Zusammenhang mit der
Telefonberatung können auch per E-Mail an energie@vz-rlp.de
übermittelt werden.
Die Telefonische Beratung ist kostenfrei.
Die nächsten Beratungstermine der Energieberater finden wie folgt
statt:
in Betzdorf am Mittwoch, 03.06.20 von 12.30 bis 16.15 Uhr
in Altenkirchen am Donnerstag, den 28.05.20 von 12.00 - 18.00 Uhr
Die Beratungen werden telefonisch durchgeführt.
Eine Terminvereinbarung ist dafür erforderlich unter 0800/6075600
(kostenlos).

Allgemeines

■ Im Einsatz für Fledermäuse im Westerwald
Student untersucht Überwinterungsquartiere und wertet Daten
aus 34-jähriger ehrenamtlicher Erfassungstätigkeit aus
4.010 Fledermäuse aus 10 Arten in 68 Überwinterungsquartieren: Die
Datengrundlage für die Bachelorarbeit des Studenten Niklas Kukat aus
Faulbach kann sich sehen lassen. Für seinen Universitätsabschluss im
Fach BioGeoWissenschaften an der Universität Koblenz-Landau hat
der 24-Jährige die Erfassungsdaten von sieben ehrenamtlichen Fle-
dermausschützern aus dem Westerwald aus 34 Erfassungsjahren
zusammengetragen und wissenschaftlich ausgewertet.
63 der seit 1985 regelmäßig ehrenamtlich kontrollierten Überwinte-
rungsquartiere der Fledermäuse hat Kukat im Winter 2018/2019 selbst
mit aufgesucht und kontrolliert. Hierbei handelt es sich vor allem um
Schiefer- und Erzstollen, teils mit weit verzweigten Gangsystemen, bis
zu 15 Meter hohen Hallen, Tropfsteinformationen und hüfthohem
Bodenwasser. Viele der Stollen sind zum Schutz der Fledermäuse ver-
gittert. „Die Erfassung der Fledermäuse in ihren Winterquartieren ist
eine extrem spannende und aus Naturschutzsicht wichtige Aufgabe.
Spannend war für mich dann auch die Auswertung der gesammelten
Daten zusammen mit den Erfassungsdaten aus vorherigen Jahrzehn-
ten, die die ehrenamtlichen Naturschützer mir dankenswerterweise für
meine Abschlussarbeit zur Auswertung überlassen haben. Ich hoffe,
dass meine Untersuchungsergebnisse zum Schutz unserer heimi-
schen Fledermäuse im Westerwald beitragen können“, so Kukat.
Sein Interesse für den Fledermausschutz wurde während eines stu-
dienbegleitenden Praktikums bei der Regionalstelle Rhein-Wester-
wald des Naturschutzbund (NABU) im Frühjahr 2018 geweckt. Hier
hat der Jungwissenschaftler die NABU-Aktiven u. a. bei der Reini-
gung des vom NABU betreuten Fledermausquartiers mit 800 Großen
Mausohren im Kloster Marienstatt und bei der Umsetzung von Bio-
topschutzmaßnahmen unterstützt und wichtige Kontakte geknüpft.
Der erste Schritt in Richtung Abschlussarbeit war damit getan. Her-
aus kam am Ende eine 97-seitige Untersuchung mit dem Titel
„Bestandsanalyse felsüberwinternder Fledermäuse im Naturraum
Westerwald auf Basis einer 34-jährigen Erfassungstätigkeit“. Kukat
liefert mit seiner Arbeit Daten für den Westerwald u. a. zu den Winter-
quartier-Präferenzen sowie zu den Bestandsentwicklungen einzelner
Fledermausarten wie des Großen Mausohrs, der am häufigsten von
den ehrenamtlichen Naturschützern dokumentierten Art. Während
die meisten untersuchten Arten einen stabilen Bestand aufweisen,
zeigt das Große Mausohr in der untersuchten Region eine leichte
Bestandszunahme. Der Bestand der Wasserfledermaus hingegen
nimmt stark ab. Kukat empfiehlt: „Die Schutzstrategien für Fleder-
mäuse müssen aufgrund ihrer komplexen Gefährdungsursachen viel-
fältig sein. Für felsüberwinternde Arten sind Stollen als störungsfreie
Winterquartiere essentiell. Darüber hinaus gilt es, Maßnahmen zu
ergreifen, die allen Arten gleichermaßen zugutekommen. Hierzu
gehören der Erhalt von Tot- und Altholzbeständen, die Förderung
strukturreicher Landschaften, der Schutz und die Neuschaffung von
Jagdhabitaten, die Reduzierung des Pestizideinsatzes und die Rück-
sichtnahme auf Fledermäuse bei der Sanierung von Gebäuden.“
Wie praktischer Fledermausschutz konkret aussehen kann, zeigen die
13 NABU-Gruppen der NABU-Regionalstelle Rhein-Westerwald: Sie
pflegen Flächen als Nahrungs- und Lebensräume, kontrollieren Über-
winterungsstollen, halten deren Einflüge von Pflanzenbewuchs frei,
stellen Sommerquartiere für die Jungenaufzucht bereit, führen zu wis-
senschaftlichen Zwecken Netzfänge durch, bewerten Eingriffe in Natur
und Landschaft, versorgen Pfleglinge, beraten Hauseigentümer mit
Fledermausquartieren am Haus und bieten Vorträge und Exkursionen
an. Zu den überregionalen NABU-Projekten in Rheinland-Pfalz gehö-
ren ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zum Thema energeti-
sche Sanierung von Gebäuden und Artenschutz, das Projekt „Fleder-
mäuse willkommen!“ und der Kauf und die dauerhafte Sicherung von
besonders bedeutsamen Fledermausquartieren wie das Mayener Gru-
benfeld als das wichtigste Überwinterungsquartier Deutschlands.
Und wie geht es für Niklas Kukat jetzt in beruflicher Hinsicht weiter?
„Seit den Fledermausuntersuchungen im Rahmen meines Prakti-
kums beim NABU und während der Datenerhebung für meine
Bachelorarbeit hat sich mein Berufsziel klar herauskristallisiert. Auf
Fledermäuse möchte ich mich gerne spezialisieren und später dann
in einem Planungsbüro für landschaftsökologische und artenschutz-
rechtliche Gutachten arbeiten“, sagt Kukat. Einen besonderen Dank
spricht er den sieben ehrenamtlichen Fledermausschützern aus
dem Westerwald aus, die ihn bei seiner Abschlussarbeit unterstützt
haben: Marcel Weidenfeller, Leander Hoffmann, Klaus Huber, Georg
Fahl, Markus Metternich, Konstantin Müller und Bruno Koch.
Hintergrund:
In Deutschland kommen 25 verschiedene Fledermausarten vor, 21
davon in Rheinland-Pfalz und 13 im Westerwald.
Viele der heimischen Fledermausarten sind bedroht, fast alle wer-
den auf der Roten Liste geführt.
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Für die Branche sind Perspektiven zur Wiedereröffnung dringend
erforderlich. „Behutsame Betriebsöffnungen zur Vermeidung einer
Insolvenzflut tragen gerade im ländlichen Raum zur Reduzierung
der Umsatzeinbußen bei und wirken diesen durch schrittweise Öff-
nungen entgegen“, unterstreicht daher Oliver Rohrbach, IHK-Regio-
nalgeschäftsführer für den Landkreis Altenkirchen. Tourismusrefe-
rent Dübner ergänzt: „Gerade die Mitarbeiter im Gastgewerbe sind
nach dem Infektionsschutzgesetz geschult und durch das flexible
Mobiliar können die zwingend notwendigen Sicherheitsabstände
gewährleistet werden.“
Aktuell existieren rund 8.000 branchenzugehörige Betriebe im
Zuständigkeitsbereich der IHK Koblenz. Unter www.ihk-koblenz.de/
veranstaltungen bietet die IHK Koblenz derzeit ein breites kosten-
freies branchenübergreifendes Webinarprogramm an. Auch das
Gastronomische Bildungszentrum in Koblenz bietet unter www.gbz-
koblenz.de entsprechende Webinare an.

■ Sicherheit von Motorradfahrern im Fokus der Polizei
Die Corona-Krise und die im Zusammenhang mit der Pandemie
erlassenen Rechtsverordnungen wirken sich nachhaltig auf die Mobi-
lität der Bürgerinnen und Bürger aus. Neben dem geringeren Ver-
kaufsaufkommen registriert die Polizei auch deutlich weniger Unfälle.
So fällt die Zahl der Verkehrsunfälle im Zeitfenster von Mitte März bis
Mitte April 2020 um rund 40 Prozent geringer aus als noch im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres.Ganz anders stellt sich jedoch das Bild
bei den Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Motorradfahrern dar:
Die Zahl der Motorradunfälle mit verletzten Verkehrsteilnehmern blieb
mit 147 auf dem gleichen Niveau.
Darunter waren sogar schon drei Todesopfer zu beklagen. Die guten
Wetterverhältnisse der letzten Wochen in Verbindung mit den
momentan wenig befahrenen Straßen waren für viele Bikerinnen und
Biker ein perfekter Saisonstart.
„Insbesondere ungeübte oder Motorradfahrer, die nach langer Fahr-
pause auf die Straße zurückkehren, sollten sich jedoch erst lang-
sam an ihre Maschine gewöhnen. Ich appelliere deshalb ausdrück-
lich an die Vorsicht und die gegenseitige Rücksichtnahme aller
Verkehrsteilnehmer, denn jeder Verkehrstote in Rheinland-Pfalz ist
einer zu viel“, so Minister Lewentz.
Die Polizei werde daher weiter Verkehrskontrollen durchführen und
an bekannten Motorradstrecken präsent sein.
„Uns ist es wichtig, dass jeder sicher wieder zu Hause ankommt!“,
betonte der Minister.
Folgende Tipps des Motorrad-Expertenteams sollten daher
beachtet werden:
• Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht.
• Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht.
• Fahren Sie vorausschauend.
• Seien Sie stets bremsbereit.
• Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an.
• Schneiden Sie keine Kurven.
• In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen.
• Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein Motorrad-Sicher-

heitstraining.
• Checken Sie Ihre Maschine nach der Winterpause gründlich

durch.
• Überprüfen Sie insbesondere Bremsen, Beleuchtung und Berei-

fung mit vorgeschriebenem Luftdruck.

■ Gastgewerbe im Landkreis Altenkirchen
Existenzbedrohende Situation -
Perspektiven dringend erforderlich
Normalerweise herrscht Anfang Mai in Tourismus, Hotellerie und
Gastronomie eine positive Stimmung, stehen doch mit dem Maifei-
ertag, Christi Himmelfahrt und Pfingsten gleich drei umsatzstarke
Wochenenden bevor. Tageausflüge boomen, die Biergärten sind gut
besucht und lange im Voraus oder auch kurzfristig gebuchte Gäste-
betten der zahlreiche Kurzurlauber lassen die Kassen im Gastge-
werbe klingeln. Ausreichend Gelegenheit also für die Betriebe im
Landkreis Altenkirchen, sich ihr Polster für den folgenden, eher
umsatzschwachen Winter zu erarbeiten. Doch dieses Polster fällt
2020 weg. Die aktuelle Situation treibt den Gastronomen und Hoteli-
ers die Sorgenfalten ins Gesicht.

Denn in Rheinland-Pfalz sind die Hotels und Gastronomie seit Mitte
März nahezu vollständig geschlossen, um die Ausbreitung des
Coronavirus zu verlangsamen. Gaststätten dürfen Speisen nur lie-
fern und zum Abholen anbieten, Hoteliers lediglich Dienstreisende
beherbergen.
„Das Gastgewerbe benötigt von der Politik dringend eine Perspektive,
wann mit branchenbezogenen Lockerungen zu rechnen ist. Zahlrei-
che Betriebe haben bereits angefangen, sich auf die Wiedereröffnung
vorzubereiten. Dazu haben sie weitreichende Hygiene- und Sicher-
heitskonzepte erarbeitet und kommuniziert“, sagt Christian Dübner,
Tourismusreferent der IHK Koblenz. „Diese vorbereiteten Betriebe
werden einen enormen Wettbewerbsvorteil haben und routiniert agie-
ren können.“ Die Branche im Landkreis Altenkirchen zeigt sich in der
aktuellen Situation äußerst besorgt: „Die aktuellen Bestimmungen
sollten mit Blick auf Ferienunterkünfte gelockert werden. Das trägt
dazu bei, die überlebenswichtigen Grundeinnahmen der Klein- und
Kleinstbetriebe zu sichern. Insbesondere Ferienunterkünfte, die im
Familienverbund gebucht werden, bieten eine hohe Sicherheit. Es ist
völlig unverständlich, dass es hier noch keine Lockerungen gibt“,
erklärt Jürgen Deneu, Inhaber des Hotels im Heisterholz in Hemmel-
zen und Mitglied des Tourismusausschusses der IHK Koblenz. „Bis
zum 27. April ist bei noch immer keine Soforthilfe angekommen! Dabei
ist diese dringend nötig und zudem bei längerer Schließung unbedingt
zu erhöhen, mindestens aber zu verdoppeln“, so Deneu weiter.
Für zahlreiche Betriebe dürften bald weitreichende Richtungsent-
scheidungen anstehen, sollte die politische Ungewissheit weiter
anhalten: „Neuverschuldung oder Betriebsschließung?“ lautet die
Frage, die viele UnternehmerInnen sich dann selbst beantworten
müssen. „Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Kolleginnen und
Kollegen insbesondere in den Klein -und Kleinstbetrieben für die
Betriebsschließung entscheiden werden. Die existenzbedrohende
Situation wird auch bei uns im Westerwald eine Pleitewelle nach
sich ziehen. Jetzt hoffen wir darauf, im Mai öffnen zu dürfen“, so
Uwe Steiniger, Inhaber der Klostergastronomie Marienthal.
„Seit sechs Wochen beträgt unser Umsatz und der unserer Kollegin-
nen und Kollegen null Euro. Insgesamt betrachtet ist das Gastge-
werbe neben Reisebüros und Reiseveranstaltern durch Corona am
intensivsten betroffen. Wir benötigen jetzt Hinweise für die Auflagen,
um unsere Wiedereröffnung vorzubereiten“, sagt Tanja Ehlscheid-
Schelzke, Inhaberin des Westerwald Treffs in Oberlahr. „Besonders
im Gastgewerbe und speziell in der Außengastronomie können
wirksame Schutz- und Hygienemaßnahmen umgesetzt, das Kon-
taktrisiko reduziert und Mindestabstände gewährleistet werden.“

Führerschein-Sehtest

ohne Termin
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Über Exo-Tennis
Exo-Tennis und ihre Partner #BringingTennisBack werden auch einen
Teil der Einnahmen an Unternehmen oder Organisationen spenden,
die in dieser schwierigen Phase von COVID-19 besonders die Folgen
zu spüren bekommen. Die nächste Runde der Events wird in Atlanta,
Georgia etwas später im Mai starten. Für mehr Informationen zum
Ablauf, Spielansetzungen und weitere Informationen, gehen sie bitte
auf www.exo-tennis.com. Sie können Exo-Tennis auch über Twitter
oder Instagram für live Updates und mehr Informationen folgen.
Über APA
APA Brands Events Solutions liefert nicht nur seit 35 Jahren die klassi-
sche grüne Tennisblende für die Tennisplätze in Europa sondern
gehört zu den führenden Großeventausstattern in Europa. Das inha-
bergeführte Unternehmen mit Sitz in Neuwied ist mit seinen knapp 100
Mitarbeitern zudem der Generalausstatter namhafter internationaler
Tennisturniere wie den Hamburg German Open, dem Porsche Tennis
Grand Prix oder auch dem Diriyah Tennis Cup in Saudi Arabien.

• Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung.
Auch bei Motorradtouren sind die geltenden Corona-Regelungen zu
beachten: Meiden Sie Fahrten in der Gruppe und halten Sie genü-
gend Abstand zum Vordermann.
Bei Pausen sollte darauf geachtet werden, dass auf Parkflächen die
geltenden Mindestabstände einzuhalten sind.

Wissenswertes

■ Bringing Tennis Back mit der Tennis-Point Exhibition
in Deutschland

Am 1. Mai startete bei Base Tennis die neue Exo-Tennis Serie, die
ein talentiertes Feld von Spielern und deren innovativen Nutzung
von Technologie zeigt. Bei Base Tennis in Höhr-Grenzhausen
begann am 1. Mai die erste Reihe von geplanten Matches der Exo-
Tennis Serie. Es wird das erste Live Tennis Event sein, das seit der
Sperre im März zu sehen sein wird.
Die Exo-Tennis Gruppe hat hinter den Kulissen hart daran gearbeitet
mit allen deutschen Richtlinien zum Coronavirus konform zu sein
und die Technologie auf neue und innovative Weise einzusetzen, so
dass es wieder Live Tennis für alle Fans in Deutschland, Europa und
der Welt geben wird. Gespielt wird hinter verschlossenen Türen und
ohne Fans. Übertragen werden die Spiele über die brandneue OTT-
Plattform „Tennis Channel International“, die diese Woche erst
gelaunched wurde. Sportradar, der globale Anbieter für Sportinhalte,
stellt die Daten und die Integritätsüberwachung für die Serie zur Ver-
fügung. Rodney Rapson, der Inhaber von Base Tennis und Mana-
ging Director für Playsight Europa, ist der Visionär hinter Exo-Tennis.
Er hat erkannt, dass Base Tennis die Möglichkeit hat alle Hygiene-
vorschriften einzuhalten und trotzdem ein Event dieser Art veranstal-
ten zu können.
„Die Idee hat besonders viel Aufmerksamkeit bekommen als auch
ein paar Lockerungen der Regierung vorgenommen wurden. Wir
sind große Freunde von Technologie bei Base Tennis und freuen uns
sehr darüber, als erste Live Sport zu produzieren ohne eine kom-
plette Production Crew vor Ort haben zu müssen“, erklärte Rapson.
„Mehr als alles andere möchten wir, dass diese Tennis Serie sich um
die Spieler, Fans und den Tennis Sport dreht, während wir alle
gesundheitlichen Richtlinien mit Hilfe von APA umsetzen.“ Damit
auch wirklich ein Live-Feeling für die Betrachter an Ihren Bildschir-
men entsteht, wird APA Brands Events Solutions als weltweiter Ten-
nisturnierausrüster einen internationalen Turnier-Court mit komplet-
ter Bandenwerbung und Zubehör pro bono zur Verfügung stellen.
Exo-Tennis ist stolz das erste Live Tennis Event zu hosten seit dem
globalen Shutdown des Sports.
Großes und erklärtes Ziel war es, Spielern, die außerhalb der Top
100 stehen, eine Möglichkeit zu schaffen Tennis zu spielen.
Das war auch der Grund warum APA Base Tennis unterstützt, um
allen gesundheitlichen Richtlinien Folge leisten zu können. APA erar-
beitet gerade ein entsprechendes Infektionsschutzkonzept für Groß-
veranstaltungen, was derzeit für den Fußball Bundesligisten Borus-
sia Dortmund entwickelt wird.

Dustin Brown

Dustin Brown, der schon in der
ATP Rangliste bis auf Platz 64
klettern konnte freut sich sehr
über die Möglichkeit, endlich wie-
der auf dem Platz stehen zu kön-
nen. „Da die Tour erst mal auf
bestimmte Zeit ausgesetzt wurde,
bin ich froh, die Möglichkeit zu
haben mich wieder mit anderen
Spielern messen zu können. Als
ich den Anruf von Rodney bekam,
musste ich nicht lange überlegen.
Ich freue mich sehr wieder auf
den Platz zu gehen und das zu
machen was ich liebe.“ Ein weite-
rer Spieler im Feld ist Yannick
Hanfmann, der zur Zeit auf Posi-
tion 143 in der ATP Rangliste
steht und damit der 7. beste deut-

sche Spieler ist. „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, an der
Exo-Tennis Serie in ein paar Tagen teilnehmen zu können. Es ist
komisch zu wissen, dass zu der Zeit zu der wir spielen, kein weite-
res Sport Event auf der Welt stattfindet. Wir werden auf jeden Fall
unser Bestes für die Fans geben, die online oder im TV zusehen
werden. Wir verstehen, wie wichtig es ist in diesen schwierigen Zei-
ten guten sportlichen Inhalt liefern zu können und hoffen, dass alle
super Tennis sehen werden.“

www.wittich.de

Wir setzen ein Zeichen für den Klimaschutz!
... denn dank innovativer Photovoltaik-Technik auf
unseren Dächern können wir bis zu 12% unseres
benötigten Stroms aus Sonnenenergie nutzen und
somit mehr als 150.000 kg CO2 vermeiden!

04916 Herzberg
(Brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 Föhren
(Rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

Mit uns erreichen
Sie Menschen.

UNSERE NEUEN MITARBEITER:
RUND UM DIE UHR IM EINSATZ!

powered by

BEILAGENHINWEIS

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
Burghaus Modehaus bei.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
Bender & Bender bei.
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Wichtige Information für unsere

Leser und Interessenten.

LINUS WITTICH Medien KG - Rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen

Wissen was läuft.

Anzeigen-Annahmeschluss
beim Verlag Montag, 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Redaktions-Annahmeschluss
bei der Verwaltung
Freitag, 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Privat- und Familienanzeigen nimmt entgegen:
Werkhaus – Robert Schmidt
Marktstraße 7 · 57537 Wissen
Telefon: 02742 910232 · E-Mail: info@werkzeug-wissen.de

Sie erreichen uns:
Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Telefon-Verzeichnis: 02624 911-
Anzeigenannahme Familienanzeigen Tel. 110
Annahme private Kleinanzeigen Tel. 111
Rechnungserstellung Tel. 211
Redaktionelle Beiträge Tel. 191
Zustellung Tel. 143

E-Mail-Verzeichnis
Anzeigenannahme Redaktion
anzeigen@wittich-hoehr.de wissen@wittich-hoehr.de
Rechnungswesen Zustellung
buchhaltung@wittich-hoehr.de zustellung@wittich-hoehr.de

Ihre Ansprechpartner für
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Oliver Feisel Ramona Cristandt
Medienberater Verkaufsinnendienst
Mobil 0171 6474128 Tel. 02624 911-223
o.feisel@wittich-hoehr.de r.cristandt@wittich-hoehr.de

Alle Infos zu Wissen was läuft unter
archiv.wittich.de/409

Uhren-, Schmuck- & Trauringfachgeschäft

www.linder-trauringe.com
Im Kreuztal 90 • 57537Wissen • Tel.: 02742-3779

Coronavirus – Auszeit notwendig?
Nutzen Sie die Verhinderungspflege!

Die Pflegeversicherung stellt für eine Auszeit bis spätestens
Dezember 2020 maximal 2.418 € zur Verfügung.
Bei unter 8 Std./Tag haben Sie keinen Abzug vom Pflegegeld.
Wir versorgen auch kurzfristig in Hamm, Wissen, Windeck.

Rufen Sie uns an Windeck-Au
(0 26 82) 9 52 10 Hammer Straße 6

REIFENFACHBETRIEB

Riesiges Reifenangebot ab Lager zu günstigen Preisen!

REIFEN HöFER GMBH
Am Hochbehälter 12 · 57586 Weitefeld
Telefon 0 27 43 / 21 90 oder 9328670 · Fax 4668
www.reifen-hoefer.de
Öffnungsz.: 7.30 – 12.00 u. 13.00 – 17.30 Uhr – Sa. 8.00 – 12.00 Uhr, Büro durchgehend.

KFZ-Meisterwerkstatt
Autoteileshop
Aluräder

Wir schließen unser Geschäft
zum 27.06.2020 und

beginnen mit dem Ausverkauf
Außergewöhnliche Umstände erfordern

außergewöhnliche Maßnahmen
Unser Ladenlokal bleibt weiterhin geschlossen ABER
für den Verkauf sind wir telefonisch für Sie da

Auf alles Flüssige erhalten Sie 20% Rabatt
Auf Feinkost erhalten Sie 10% Rabatt

02742 - 7 12 50 / 0171 - 56 92 546
Abholung erfolgt nach telefonischer Absprache

Gutscheine müssen bis zum
22.06.2020 eingelöst werden
(danach verfallen alle Ansprüche)

,Unser Ladenlokal bleibt weiterhin geschlossen
ABER für den Verkauf sind wir telefonisch für Sie da

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien
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Terrassendächer
mit individuellen Details

Individuelle Details machen
auch Terrassendächer be-
sonders. Spezielle Modelle
überzeugen durch zeitloses
Flachdachdesign, klare ku-
bische Form und Hochwer-
tigkeit. Herausragend ist ihre
Gestaltungsflexibilität. Das
Dach kann angebaut oder frei-
stehend, als Vordach, Carport
oder in T-Dachform realisiert

werden. Breite und Tiefe sind
frei wählbar. Dank einer An-
passung bleibt selbst bei einer
Tiefe von bis zu sechs Metern
die kubische Form des Daches
erhalten. Vorteilhaft ist, dass
bis zu sechseinhalb Meter brei-
te Modelle ohne Mittelpfosten
auskommen und sogar Dach-
breiten von bis zu zwölf Metern
möglich sind. HLC

Wilde Kübel
Naturnahe Gestaltungsideen für Balkon und
Terrasse

Natürlich, bunt und voller Leben
– so möchten viele Menschen
ihre Balkone und Terrassen ge-
stalten. Garten- und Land-
schaftsarchitektin Simone Kern
verrät in ihrem neuen Buch „Wil-
de Kübel“, wie man einen sol-
chen pflegeleichten, lang-lebi-
gen und insektenfreundlichen
Mini-Garten gestalten kann. Im
Mittelpunkt stehen dabei frost-
harte Stauden, allen voran hei-
mische Wildstauden, die von

Frühjahr bis Winter etwas zu bie-
ten haben und nicht jedes Jahr
erneuert werden müssen. Die
Autorin stellt geeignete Pflanzen
vor und arrangiert die schönen
Wilden wie Schleier-kraut, Gras-
nelke oder Kugel-blume zu at-
traktiven Kästen und Kübeln für
verschiedene Stand-orte. Praxi-
stipps, Jahrespflege-pläne und
Einkaufslisten sorgen dafür, dass
die Gestaltungsideen schnell
und erfolgreich umge-setzt wer-
den können, sodass dem natur-
nahen Paradies vor dem Fenster
nichts mehr im Weg steht.
Simone Kern ist selbstständi-ge
Garten- und Landschafts-archi-
tektin. Ihr Spezialgebiet ist die
Gestaltung naturnaher und pfle-
geleichter Gärten. Sie schreibt
für Gartenmagazine, hält Vorträ-
ge zum Thema naturnahe und
insektenfreundliche Gärten und
engagiert sich im „Netzwerk blü-
hende Landschaften“.
144 Seiten, Klappenbroschur,
212 Farbfotos, 17,– €.
ISBN 978-3-440-16717-5
Franckh-Kosmos Verlag,
Stuttgart

Umzüge
• Fachgerechte Möbel-Montage und -Demontage
• Küchen-Auf- und -Abbau
• Festpreisgarantie
• Kostenlose Angebotserstellung

• Tischlerei

• Innenausbau

• Küchenmontagen

• Entrümpelungen

02682/3344

Anerkannter
Ausbildungsbetrieb

Seit über 25 Jahren

Pflanzenhof und
Gartengestaltung

57612 Kroppach · Gewerbestraße 9
Telefon: 02688/8609 · Mobil: 0171/4208849 · www.garten-misch.de

Pflanzen
aussuchen, kaufen, mitnehmen!

Dienstleistung:
Kleine und große Gartengestaltung,
Teichbau, Pflasterarbeiten,
Natursteinarbeiten

Gärtnermeister Hilmar Misch
berät Sie gerne!

40 Jahr
e Conta

inerdien
st

35 Jahr
e Baust

offhand
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Wissener Straße 108 info@stinner-morsbach.de
51597 Morsbach-Volperhausen www.stinner-morsbach.de
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triebe

Alte Poststraße 66 · 57581 Katzwinkel · www.maler-ortel.de

Moderne Wandgestaltung · Bodenbelagsarbeiten · Stuckarbeiten · Fassadengestaltung
Holzpflege und -schutz · Wasser- und Brandschadensanierung · Schimmelsanierung
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Designstarke
Beschattungslösungen

Oft geht es im Leben darum, die
richtige Balance zu halten. Denn
auch Dinge, die uns guttun, soll-
ten besser nur wohldosiert kon-
sumiert werden.
Das gilt auch für das Sonnen-
baden: Zu viel UV-Licht kann
ernsthafte Hauterkrankungen
nach sich ziehen. Gut, dass sich
mit cleveren Sonnenschutzlö-
sungen behagliche Rückzugs-
orte an der frischen Luft schaf-
fen lassen. Spezielle Systeme
bieten eine Lösung für Terras-
se, Pergola und Wintergarten,
die nicht nur für entspannte
Stunden unter freiem Himmel
sorgt, sondern auch noch bes-
ten UV-Schutz garantiert. Das
Geheimnis liegt in den einzel-

nen Wolkenbahnen, die aus
besonders lichtbeständigen
Materialien gefertigt werden.
Das UV-stabile Gewebe besteht
aus spinndüsengefärbtem Ac-
rylgarn, das zum zusätzlichen
Schutz mit einer Fluorcarbon-
Imprägnierung versehen wurde.
So vereinen die Bahnen bei ei-
nem Materialgewicht von 280 g/
qm beste Qualität mit einer ho-
hen Lebensdauer, und auch die
Montage kann problemlos in Ei-
genregie erfolgen. Je nach den
Gegebenheiten vor Ort und den
persönlichen Wünschen kann
das System für Dachfelder von
bis zu 100 oder 140 Zentimeter
Breite und in verschiedenen Far-
ben geliefert werden. HLC www.bellersheim.de · Tel. 0 26 81/802-900

Erdgas von

Wir sorgen für Behaglichkeit

E N E R G I E

günstiger ist als Ihres!
unser Erdgas

Wir wetten, dass

Mitmachen
und auf jeden
Fall gewinnen.
Unverbindliche
Infos unter

Telefon:
0 26 81/802-900

oder
gaswette@bellersheim.de

Wir sind weiterhin für Sie da

und achten auf Ihre Gesundheit.
Unser Betrieb geht wie gewohnt weiter. Wir achten selbstverständlich
auf Hygiene und ausreichenden Abstand, um Ihre und unsere Gesund-
heit zu schützen. Natürlich sind wir auch in dieser turbulenten Zeit
erreichbar - sowohl telefonisch als auch persönlich.

Gemeinsam schaffen wir das!

Ihr Kölschbach Haustechnik Team

Im Kreuztal 91 - 93 · 57537 Wissen
Telefon: 02742 913390 · Telefax: 02742 9133929
www.koelschbach.de · info@koelschbach.de

Modernes Licht
Wussten Sie, dass ein Zwei-Per-
sonen-Haushalt 270 Kilowatt-
stunden Strom pro Jahr spart,
wenn veraltete Lampen gegen
Energiespar-Leuchtmittel aus-

getauscht werden? Dabei wirkt
das neue Licht genauso gemüt-
lich wie das alte: LEDs gibt es in
vielen Formen und Lichtfarben –
zum Beispiel in Warmweiß.

Nicht immer
bringen Scherben Glück
Hell, weit, offen – so wünschen
sich immer mehr Menschen
ihre Wohnraumgestaltung. Der
Einsatz von Glas bietet hier
viele Möglichkeiten. Die Kehr-
seite der Medaille: Wo viel Glas
verbaut ist, wächst auch das
Risiko eines teuren Glasscha-
dens. „Die meisten Hausrat-
oder Haftpflichtversicherungen
enthalten in der Standardver-
sion keine Glasversicherung“,

erklärt Christian Waldheim von
der Oberösterreichischen Ver-
sicherung. Sowohl für Mieter
als auch Eigentümer sei des-
halb eine spezielle Glasbruch-
versicherung empfehlenswert.
„Das gilt umso mehr, wenn
die Immobilie über größere
Glasfronten oder einen Win-
tergarten verfügt.“ Unter www.
keinesorgen.de gibt es weitere
Infos. djd

Wasserverbrauch senken
Mit einen Sparduschkopf
kannst du bis um die Hälfte
weniger Wasser verbrauchen,
ohne davon überhaupt etwas
zu merken. Wodurch nicht nur
die Wasser-, sondern auch die

Energiekosten sinken. Ein Spar-
spülkasten hilft dir den Wasser-
verbrauch pro Spülgang von 9
auf 6 Liter zu senken. Verwen-
det man die Spartaste, reduziert
er sich sogar auf 3 Liter.
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Cabrio-Feeling für die Terrasse

Das Dach eines Cabriolets
lässt sich schnell und einfach
öffnen oder schließen – pas-
send zu der eigenen Stimmung
und der aktuellen Wetterlage.

Ganz ähnlich funktionieren
Glasschiebedächer für die
Terrasse: Im geschlossenen
Zustand schützen sie selbst
vor kräftigen Regengüssen
oder kühlen Temperaturen.
Scheint die Sonne, lassen sich
die Glaselemente flexibel öff-
nen, damit mehr Frischluft auf
die Terrasse strömen kann.
Glasschiebedächer aus der
Manufaktur von Joka-System
machen es möglich, die Natur
hautnah und dabei trocken,
warm und windgeschützt auf
Balkon oder Terrasse zu ge-
nießen. Die Glasflächen lassen
sich per Teleskopstab bewe-
gen, auf Wunsch sind für mehr
Komfort auch Varianten mit
einem geräuscharmen Motor-
antrieb erhältlich. Unter www.
joka-system.de gibt es mehr
Infos. djd66059

Trendige Mischung
aus Technik und Design

Kubisches Bauen mit seinen
Anklängen an das klassische
Bauhaus zählt aktuell zu den
wichtigsten Trends moderner
Architektur. Ein Flachdach ist
derzeit nicht nur beim Bau von
Wohnhäusern stilprägend,
sondern kann inzwischen auch
als Terrassenüberdachung ge-
stalterische Akzente setzen.
In der Grundausstattung wird
es dann ohne Seitenelemen-

te gefertigt. Mit modernen
Ganzglas-Schiebetüren kann
man sich daraus aber auch
leicht ein „Glashaus“ an das
Haus zaubern. Darüber hinaus
kann ein Flachdach mit allen
sonstigen auf dem Markt be-
findlichen Öffnungselementen
ausgestattet werden – von der
Balkontür über Schiebetüren
bis hin zu Faltanlagen.

djd 66107n

Gut informiert für Ihr Eigenheim!

Hainstraße 2
57587 Birken-Honigsessen

Telefon: 02742/969140
Mobil: 0151/15266100
m.heinze@heinzebedachungen.de

Ob steil, ob fla
ch,

wir sind vom Fa
ch.

Dacheindeckungen
Fassadenverkleidung
Flachdachabdichtung

Aufdachdämmung und
Wärmedämmung
nach EnEV
Klempnerarbeiten

Schweißfachbetrieb
nach EN 1090-2

24-Std.-Glasernotdienst

Glastüren ∙ Dachverglasungen ∙ Markisen

Weil wir

es können!

Gottfried Hof GmbH I Konrad-Adenauer-Str. 34 I 57572 Niederfischbach
Tel.: 02734-61622 I Fax.: 02734-55381 I www.fliesen-hof.de I info@fliesen-hof.de
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Stromsparender Kühlschrank
Auf Bier müssen Sie beim Grillen
nicht verzichten: Ein Liter verur-
sacht 460 g CO2, Milch hinge-
gen schlägt mit 950 g zu Buche.
Kühlen Sie Ihr Blondes außer-
dem noch in einem energieeffi-
zienten A+++-Kühlschrank, spa-

ren Sie im Sommer viel Energie.
Denn alte Kühlschränke sind
Stromfresser: Im Vergleich zu ei-
nem Standard-Kühlschrank der
A-Klasse verbraucht ein A+++-
Kühlschrank über 100 Kilowatt-
stunden weniger pro Jahr.
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Profi erfüllt Traum von der
Lichtoase

Sonnenlicht setzt Glückshor-
mone frei, und je häufiger wir
es im Gesicht spüren, desto
schöner. Wer einen Sommer-
oder Wintergarten besitzt,
hat unzählige Tage im Jahr
die Chance auf diesen „hellen
Glücksboten“. Denn die Glas-
inseln versprechen uns puren,
aber geschützten Lichtge-
nuss. Nur was ist der Unter-
schied zwischen den beiden
Varianten? Ein Wintergarten
bietet dank hochwertiger Ma-
terialien zu jeder Zeit einen zu-
sätzlichen Wohnraum. Ob aus
Holz und einer Außenhaut aus
Aluminium oder als thermisch

getrennte Alu-Konstruktion
samt Isolierglas und Heizung
– sein muckeliges Umfeld si-
chert uns das „Draußen-Fee-
ling“ selbst an frostigen Ta-
gen. Sommergärten hingegen
werden aufgrund fehlender
Wärmedämmung und einfa-
cher Verglasung nicht ganz-
jährig genutzt. Phasenweise
lässt sich die Oase mithilfe ei-
nes Radiators aufheizen. Aber
Vorsicht: Das frisst Energie
und wird schnell teuer. Wer
seine Sonneninsel jedoch vor
allem von März bis Oktober
genießen mag, wird mit dem
Sommergarten glücklich. HLC

... ganz in Ihrer Nähe,
kompetent und zuverlässig

Wegweiser zum Fachmann…

Überdachungen • Wintergärten
Markisen

Besuchen Sie unsere

Ausstellung oder lassen

Sie sich vom Fachmann

vor Ort beraten!

Betzdorf · Burgstr. 33 02741/27878

www.Willenweber.com
☎

Alu-Terrassen-Überdachungen, Markisen-Neubespannungen / Motornachrüstung,
Haustürvordächer, Verglasungen, Plexiglas-Stegdoppelplatten u. Verlegematerial

Meisterbetrieb

Im Tiergarten 16 · 57587 Birken-Honigsessen
Tel.: 0 27 42–91 04 20/21 · Fax: 0 27 42–91 04 22

R.Koetting@t-online.de

• Bad- und Sanitärinstallation
• Heizung
• Solaranlagen
• Regenwassernutzung
• Beratung
• Planung
• Ausführung
• Verkauf
• Kundendienst

Der sicherste und schönste
Rückzugsort der Welt: Ihr Traumgarten!!

Frühjahrs-Aktion
Premium-Holzpellets

Jungenthaler Str. 51 · Kirchen/Sieg · Tel.: 02741 / 93 29 99
Wolfgang Herrmann Profilhandel GmbH

Beim Umbau
auch an später denken
Barrierefreiheit ist nicht erst ein
Thema, wenn Alter oder ge-
sundheitliche Einschränkungen
Umbauten in den eigenen vier
Wänden unumgänglich ma-
chen. Wer im Haus oder in der
Wohnung eine größere Reno-
vierung plant, sollte barriere-
freien Komfort im Auge haben.
Denn im Rahmen einer Moder-
nisierung lassen sich Barrieren
oft mit kleinem Zusatzaufwand
beseitigen. Auch Vorkehrungen,
die spätere Anpassungen mit
geringem Aufwand möglich ma-
chen, können dabei mit vorge-
sehen werden.
Barrierefrei zu renovieren, kann
sich auch finanziell auszahlen.
Denn im Rahmen ihrer Pro-
gramme zum altersgerechten
Umbau fördert die KfW-Förder-
bank entsprechende Maßnah-
men. Voraussetzung dafür ist
die rechtzeitige Beantragung
der Fördergelder noch vor
dem Beginn der Umbaumaß-

nahmen. Unterstützt wird eine
Vielzahl von Maßnahmen in so
gut wie allen Lebensbereichen
des Hauses. Dazu gehört die
Reduzierung von Barrieren auf
Zuwegen und in Eingangsberei-
chen, Wetterschutzmaßnahmen
sowie Hilfen zur Überwindung
von Treppen, Veränderungen
von Raumzuschnitten und Tür-
breiten sowie der Abbau von
Hindernissen zwischen den
Räumen. Auch Terrassen, Log-
gien und Balkone sowie ihre Zu-
gänge werden gefördert. Eine
besondere Rolle nimmt das
Bad ein, in dem bodengleiche
Duschen ebenso wie Änderun-
gen des Raumzuschnitts sowie
die Modernisierung von Sani-
tärgegenständen auf der Liste
stehen. Assistenz- und Smart-
Home-Systeme, die das Haus
sicherer machen, sind ebenfalls
förderfähig. Unter www.bsb-ev.
de gibt es dazu mehr Infos und
Ansprechpartner. djd 65527
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Besondere Umstände
erfordern besondere Maßnahmen:
Schützen Sie sich und Ihre Kundschaft
mit Mund- und Nasenmasken und machen
dabei Werbung in eigener Sache!

Schon ab
2,43 €
pro Stück

Schon ab 10 Stück. Alle Modelle erfüllen die Voraussetzungen der Maskenpflicht!
Alle Preise zzgl. MwSt. // Weitere Stückzahlen auf Anfrage // Angebote gültig bis 31.12.2020 // AGB: wittich.de/agb

Kontakt:
Telefon: 02624/911-124

E-Mail: marketing@wittich.de

WIRKUNGSVOLL.
AUS EINER HAND.

FÜR JEDES BUDGET.

MODELL 3 – INDIVIDUELL BEDRUCKT

- waschbar bei 90° C –
steril, wiederverwend-
bar & umweltfreundlich,
100% gewirktes Poly-
ester Airtex 140 g/m²

- 10 Stück

Ihre Investition:

100 €

MODELL 3 – INDIVIDUELL BEDRUCKT

- waschbar bei 90° C –
steril, wiederverwend-
bar & umweltfreundlich,
100% gewirktes Poly-
ester Airtex 140 g/m²

- 100 Stück

Ihre Investition:

400 €

MODELL 1 – INDIVIDUELL BEDRUCKT

- waschbar bei 60° C,
wiederverwendbar &
umweltfreundlich, 205
g/m2 Polyester Airtex/65
g/m2 Filterlayer

- 10 Stück

Ihre Investition:

150 €

MODELL 2 – INDIVIDUELL BEDRUCKT

- waschbar bei 90° C –
steril, wiederverwend-
bar & umweltfreundlich,
250 g/m2 Polyester
Airtex

- 10 Stück

Ihre Investition:

110 €
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Vermittlung bitte!
Die aktuellen Stellenangebote helfen Ihnen dabei!

Meister Elektrotechnik Metall (m/w/d)

IHRE AUFGABEN
- Fachliche und disziplinarische Leitung der Mitarbeiter im Bereich Steuerungsbau und Elektromontage
- Neuausrichtung und Umstrukturierung der Abteilung
- Kalkulation und Organisation der Projektabläufe sowie der Terminplanung, Personaleinsatzplanung und Materialwirtschaft
- Ansprechpartner für angrenzende Abteilungen
- Überwachung und Weiterentwicklung der Fertigungsprozesse, Montage- und Installationsarbeiten in Abstimmung mit unserem Montageleiter
- Analyse von Schwachstellen und Erarbeitung von Änderungsvorschlägen

IHR PROFIL
- Abgeschlossene elektrotechnische Ausbildung mit Weiterbildung zum Meister, staatlich geprüften Elektrotechniker oder

vergleichbaren Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung idealerweise mit Führungserfahrung im elektrotechnischen Umfeld, insbesondere Schaltschrankbau
- Ausgeprägte Motivations- und Teamfähigkeit
- Ihre Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit, selbständiger Arbeitsstil und Teamfähigkeit sowie die ausgeprägte soziale Kompetenz runden

zusätzlich Ihr Profil ab

- Vielfältige Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Anspruchsvolle Projekte, abwechslungsreiche Aufgaben
- Ein tolles Team in einem familiengeführten Unternehmen
- Vertragsvereinbarungen führen wir in einem persönlichen Gespräch

INTERESSIERT? DANN BEWERBEN SIE SICH!
Bitte senden Sie uns Ihre ausführliche Bewerbung mit Ihrem Lebenslauf, Zeugnissen und gerne mit Foto, unter Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung postalisch oder per E-Mail zu.

AMI Förder- und Lagertechnik GmbH
Leystraße 27 • D-57629 Luckenbach • Fon: +49 2662 9565-0 • Personalabteilung • bewerbung@ami-foerdertechnik.de • www.ami-foerdertechnik.de

Das Schaffen perfekt funktionierender und nachhaltig wirkender Maschinen und Anlagen der Intralogistik ist unsere Leidenschaft.
So bewegen wir Märkte, zeigen Perspektiven auf und sichern die Zukunft. Dazu brauchen wir motivierte und kluge Köpfe.
Gestalte mit uns die Zukunft: AMI – seit 1987 der weltweit erfolgreiche Spezialist für Automation, Materialfluss und Intralogistik.

Komponenten
& Module

Förderanlagen
Manuell &

Angetrieben

Robotergestützte
Automatisierungs-

systeme

Digitale
Vernetzung

Vollautomatisierte
Produktionslinien

Systemlösungen
für die

Automatisierung

24/7 Service
für Ihren

Materialfluss

Intra-
logistik

4.0

IHRE VORTEILE
- Flexible Arbeitszeiten
- Überdurchschnittliche Bezahlung, umfangreiche Sozialleistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Umfangreiche Einarbeitung

A U T O M A T I O N M A T E R I A L F L U S S I N T R A L O G I S T I K
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Weitere Stellenangebote online unter

Stellen Markt
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Industriemeister (m/w/d)
Bereich CNC - Drehen- und Fräsen
IHRE AUFGABEN IM FÜHRUNGSBEREICH

- Zielorientierte Führung von im Unternehmen gebildeten Arbeitsgruppen
- Mitarbeiterführung durch Motivation. Arbeitsabläufe koordinieren, delegieren und kontrollieren. Prüfen, bewerten und verbessern

von Betriebsabläufen- und ergebnissen.
- Personalplanung und -anpassung, sodass die Erreichung der gesteckten Unternehmensziele (Qualität, Produktivität) jederzeit

sichergestellt ist
- Fachliche Weiterentwicklung von Mitarbeitern durch Schulungsmaßnahmen sowie durch fachliche Unterstützung/Betreuung

IHRE AUFGABEN IM FACHBEREICH
- Effiziente Gestaltung aller relevanten Prozesse im Hinblick auf Qualität, Termineinhaltung und Kosten
- Aufnahme, Auswertung und Anpassung von Fertigungszeiten
- Erstellung von Fertigungsvorschriften, Arbeits-, Verfahrens- und Organisationsanweisungen
- Fertigungsplanung und Steuerung: optimaler Einsatz von Material, Mitarbeiter und Maschinen
- Materialwirtschaft
- Ausarbeitung von Maßnahmen zur zeitnahen, nachhaltigen Fehlerbeseitigung und Fehlervermeidung sowie qualitätssichernder

Maßnahmen
- Durchsetzung von Ordnung, Sauberkeit und Disziplin
- Planung von Personal- und Maschineneinsatz sowie Hallenbelegung
- Unterstützung des Produktionsleiters bei der Umsetzung der Unternehmensziele
- Überwachung der Wartung und Pflege von Maschinen, Werkzeugen
- Aktive Mitarbeit und Unterstützung bei sämtlichen im Bereich Produktion anfallenden Arbeiten
- Qualitätsüberwachungen

IHR PROFIL
- Erfolgreich absolvierte Weiterbildung zum Industriemeister, Metall- (IHK) oder Handwerksmeister (HWK)
- Mehrjährige Erfahrung in der mechanischen Fertigung
- Erfahrungen mit EDV-gestützten Fertigungssteuerungssystemen (Siemens), sowie mit Microsoft Word und Excel
- Selbständige Arbeitsweise, Teamgeist, Durchsetzungsvermögen und Mitarbeiterführung wird vorausgesetzt

IHRE VORTEILE
- Flexible Arbeitszeiten
- Überdurchschnittliche Bezahlung, umfangreiche Sozialleistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Umfangreiche Einarbeitung

- Vielfältige Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Anspruchsvolle Projekte, abwechslungsreiche Aufgaben
- Ein tolles Team in einem familiengeführten Unternehmen
- Vertragsvereinbarungen führen wir in einem persönlichen Gespräch

INTERESSIERT? DANN BEWERBEN SIE SICH!
Bitte senden Sie uns Ihre ausführliche Bewerbung mit Ihrem Lebenslauf, Zeugnissen und gerne mit Foto, unter Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung postalisch oder per E-Mail zu.

AMI Förder- und Lagertechnik GmbH
Leystraße 27 • D-57629 Luckenbach • Fon: +49 2662 9565-0 • Personalabteilung • bewerbung@ami-foerdertechnik.de • www.ami-foerdertechnik.de

Das Schaffen perfekt funktionierender und nachhaltig wirkender Maschinen und Anlagen der Intralogistik ist unsere Leidenschaft.
So bewegen wir Märkte, zeigen Perspektiven auf und sichern die Zukunft. Dazu brauchen wir motivierte und kluge Köpfe.
Gestalte mit uns die Zukunft: AMI – seit 1987 der weltweit erfolgreiche Spezialist für Automation, Materialfluss und Intralogistik.

Komponenten
& Module

Förderanlagen
Manuell &

Angetrieben

Robotergestützte
Automatisierungs-

systeme

Digitale
Vernetzung

Vollautomatisierte
Produktionslinien

Systemlösungen
für die

Automatisierung

24/7 Service
für Ihren

Materialfluss

Intra-
logistik

4.0

A U T O M A T I O N M A T E R I A L F L U S S I N T R A L O G I S T I K

-Drehen und -Fräsen
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Hier ist eine Stelle frei.

Für Ihre Anzeige im Stellenmarkt Aktuell.

Anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de Diese und weitere Stellenangebote finden Sie unter: wittich.de/jobboerse
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Weitere Stellenangebote online unter

Stellen Markt

Wenn Teamarbeit für Sie kein Fremdwort ist und Ihnen
der Umgang mit Menschen und Lebensmitteln Freude
bereitet, bieten wir Ihnen einen abwechslungsreichen
Aufgabenbereich.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihre Bewerbung!

Westerwald-Metzgerei
Hüsch‘s Landkost
Wissener Straße 12
57520 Rosenheim
Tel.: 02747-2600

office@metzgerei-huesch.de

Zeitgemäßes, innovatives Metzgerei-
und Partyservice-Unternehmen freut
sich auf Verstärkung!

Wir suchen ab sofort:

• Fleischereifachverkäufer
(m/w/d)

•in Teil- oder Vollzeit

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

Regionalen Auslieferungsfahrer (m/w)
Führerscheinklasse CE

Zaunbaumonteur (m/w) (ideal FS 7,49 t)
Mehr unter: www.osterkamp-gmbh.de oder senden Sie uns

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

OSTERKAMP - Draht u. Zaun GmbH
Hauptstr. 6 | 57632 Walterschen | z. Hd. Herrn Klause

E-Mail: j.klause@osterkamp-gmbh.de

A U T O M A T I O N M A T E R I A L F L U S S I N T R A L O G I S T I K

- Industriemechaniker (m/w/d)

-Elektriker (m/w/d)
Fachrichtung Betriebstechnik

-Servicetechniker (m/w/d)
im Bereich Förder- und Lagertechnik

Komponenten
& Module

Förderanlagen
Manuell &

Angetrieben

Robotergestützte
Automatisierungs-

systeme

Digitale
Vernetzung

Vollautomatisierte
Produktionslinien

Systemlösungen
für die

Automatisierung

24/7 Service
für Ihren

Materialfluss

Intra-
logistik

4.0

INTERESSIERT? DANN BEWERBEN SIE SICH!
Bitte senden Sie uns Ihre ausführliche Bewerbung mit Ihrem Lebenslauf,
Zeugnissen und gerne mit Foto, unter Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung postalisch oder per E-Mail zu.

Das Schaffen perfekt funktionierender und nachhaltig wirkender Maschinen
und Anlagen der Intralogistik ist unsere Leidenschaft. So bewegen wir
Märkte, zeigen Perspektiven auf und sichern die Zukunft.

Dazu brauchen wir motivierte und kluge Köpfe. Gestalte mit uns die Zukunft:
AMI – seit 1987 der weltweit erfolgreiche Spezialist für Automation,
Materialfluss und Intralogistik.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

AMI Förder- und Lagertechnik GmbH
Leystraße 27 • 57629 Luckenbach • Germany
Fon: +49 2662 9565-0 • Personalabteilung
bewerbung@ami-foerdertechnik.de • www.ami-foerdertechnik.de

Herausforderung Home Office
Wer im Home Office allein vor
sich hin arbeitet, braucht Struk-
turen. Ein fester Arbeitsbeginn
und Feierabend sowie regelmä-
ßige Pausenzeiten geben den
äußeren Rahmen vor. Während
der Arbeitszeiten sollten Sie er-
reichbar sein, danach darf das
Diensttelefon oder der Laptop
selbstverständlich ausgeschal-
tet werden. Für den eigentlichen
Arbeitsablauf sind klare Aufga-
benstellungen und ein Zeitrah-
men wichtig, um sich nicht zu

verzetteln. Sorgen Sie für eine
regelmäßige Abstimmung mit
den Kollegen oder dem Chef,
damit immer alle auf dem aktu-
ellen Stand sind.
Nehmen Sie sich bei Telefon-
gesprächen oder Online-Chats
neben den beruflichen Themen
unbedingt auch etwas Zeit, um
mit den Kollegen über Privates
zu reden. Die Bindung an das
Team wird so gestärkt und eine
soziale Isolation entsteht erst
gar nicht.

Geld allein macht nicht zufrieden
Wir verbringen täglich viele
Stunden am Arbeitsplatz –
umso besser, wenn wir dabei
zufrieden mit unserem Job sind.
Primär gehen wir natürlich ar-
beiten, um Geld zu verdienen.
Eine gute Bezahlung allein ist
aber nicht ausschlaggebend
für die langfristige Zufrieden-
heit. Viel wichtiger ist das Ge-
fühl der Wertschätzung und

der Anerkennung. Je mehr sich
Menschen mit den Werten des
Unternehmens identifizieren
können und sich in ihrer direk-
ten Arbeitsatmosphäre wohl-
fühlen, umso größer ist ihre Zu-
friedenheit.
Wer die eigene Arbeit als sinn-
voll und erfüllend empfindet, ist
mit mehr Motivation und Spaß
bei der Sache.
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Suche kompetenten und
zuverlässige Gärtner/in zur Pflege
unseres Gartens. Tel.: 0151/
19169781

Sie suchen einen

Gartenknecht? Gerne möchte ich
Ihnen bei Arbeiten rund um Ihren
Garten behilflich sein. Rufen Sie
mich bei Interesse doch einfach
unter der 0175/4484572 an und ich
bringe Ihren Garten wieder auf Vor-
dermann.

SonStigeS

Unterstützung für unser Team
„Deheem“ in Birken-Honigsessen
gesucht. Pflegefachkräfte und -hel-
fer in Vollzeit, Teilzeit oder gering-
fügig beschäftigt. Gerne auch Hilfs-
kräfte für unseren häuslichen
Bereich. Infos unter Tel.: 02294/
900706 AB, wir rufen zurück.

Stellenmarkt

Tony Automobile: Wir kaufen alle

Fahrzeuge in jedem Zustand. Tel.:

0261/30004551, 0177/6051102

Achtung Höchstpreise! Kaufe Pkw,
Lkw, Baumaschinen und Traktoren
in jedem Zustand, sof. Bargeld.
Auto-Export Schröder, Bruchweg
37, 56242 Selters, Tel.: 02626/
1341, 0178/6269000

Opel Vectra B, Lim., 4-trg., 74
kW, gr. Plak., Bj. 2001, TÜV neu,
157 Tkm, AHK, ZV, eFH, ABS, Ste-
reo, silber-met., guter Zust., 1.300
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Chrysler Sebring Cabrio 2,7, 203
PS, schwarz, EZ 06/01, 133 Tkm,
Automatik, Leder beige, Klima,
Tempo., elektr. Verdeck, Sound-
system, Alu etc., gr. Wartung neu,
tolles, elegantes Cabrio. 5.200 €.
Tel.: 0173/3024899

Neuwertig: Piaggio-MP 3-Touring
"business-LT-Sport" 500 i.e., 30
kW, original 7.100 km, Bj. 9/2011,
TÜV neu, Ledersitze + Case, 3-räd-
riges Motorrad, mit Autoführer-
schein zu fahren, inkl. 2 Helme,
5.600 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

kFZ-markt

Top Mercedes SLK 230
Kompressor, 142 kW, gr. Plak.,
Mod. 2000 (11/19), 132 km, jede
Insp.! Leder schwarz, Klima, ABS,
ESP, ZB, Alu, Stereo, ohne Rost,
wie neu! 5.300 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

Bezugsfertiges Einfamilienhaus
gesucht, bis 180.000 €, mindes-
tens 3 Schlafzimmer. Westerwald-
Sieg Immobilien, Stefan Bonn, Tel.:
02662/3073577

Verkaufe Baugrund, 57587
Birken-Honigsessen, Hauptstr. 4,
erschlossen, 1.017 qm, 50.850 €,
prov.-frei, Waldrandlage. Tel.:
0163/8823499

ImmobIlIenmarkt

Wissen, 79 qm, Stadtmitte, DG,
Diele, Küche (mit Einbauküche), 2
Zimmer, Bad, Kammer, ab
01.07.2020 zu vermieten, KM 280
€ + NK, Tel.: 02742/2057

VeRmietung

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen dieses Bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem Satzzei-
chen ein Kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. Kürzungen behält sich der Verlag vor. Annahme-
schluss ist jeweils 13.00 Uhr des angegebenen Wochentages.

Rubrik gilt nur für Kleinanzeigen. Nicht für Familienanzeigen (z.B. Danksagungen, Grüße usw.).

Bis 10 mm
Anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. MwSt.

Jede weitere
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. MwSt.

SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE2301200000066873
Ich/wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auftrag re-
sultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift
einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften
gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

Name/Vorname: Straße/Nr: PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift: Telefon: Kreditinstitut:

IBAN: DE

Coupon senden an:
LINUS WITTICH Medien KG - Postfach 1451, 56195 Höhr-Grenzhausen oder per Fax: 02624 /911-115

Rechnung per Mail an:

 Rahmen 2,50 € pro Ausgabe  Farbe 2,50 € pro Ausgabe
 Chiffre 6,50 € bei Zusendung  magenta  gelb  cyan

Zusätzliche Optionen:
Nocheinfacheronline buchen!anzeigen.wittich.de

Bankverbindung bitte unbedingt angeben.

Hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden AGB, anzusehen www.wittich.de, in der Ausgabe

Wissen die obige Kleinanzeige (AS = Montag – bei Vorverlegung durch Feiertage 1 Tag früher).

 Kirchen (AS Mo.)  Daaden-Herdorf (AS Mi.)  Hamm (AS Mo.)
 Altenkirchen (AS Mo.)  Gebhardshain (AS Mo.)  Betzdorf (AS Mo.)
 Hachenburg (AS Di.)

Jede weitere Ausgabe zum halben Preis:

Kleinanzeigen
Günstig und lokal.

ab
7,80 €

Telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de
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Andreas Vohl · Hauptstraße 118 · 57644 Hattert
Telefon: 02662/4827 · Internet: www.motoshop-vohl.de

Motorräder · Roller · Quads · Bekleidung · E-Bikes

Bittebeachten!
Wegen Christi Himmelfahrt
(21. Mai 2020) kommt es zu
nachstehenden Veränderungen
des Anzeigenannahmeschlusses:

Für die Kalenderwoche 21/2020 wird
der Anzeigenannahmeschluss
von Montag, 18.5.2020, 9.00 Uhr
auf Freitag, 15.5.2020, 9.00 Uhr
vorgezogen.

Wir danken für Ihr Verständnis und
bitten um Beachtung, da zu spät
eingesandte Aufträge nicht mehr
berücksichtigt werden können!

Wichtig für alle Anzeigenkunden:

Koblenzer Straße 60 • 57537 Wissen • Tel.: 02742/4085 • Fax: 02742/2781
Internet: www.heizungsspezialist.de • Email: info@heizungsspezialist.de

Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche Anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

Bender & Bender Immobilien Gruppe
Tierliebhaber suchen Bauernhaus, wenn
möglich mit Weideland zum Kauf oder zur
Pacht in ländlicher Lage!
Einen Makler beauftragen - 60 Makler arbeiten für Sie!

0 27 42 / 6 91 99 10  www.bender-immobilien.de

Immobilienwelt
Vermieten · Mietgesuche · Kaufen · Verkaufen
Anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

Fachkundige Beratung
Wer eine Immobilie zu teu-
er kauft, der riskiert Verluste,
wenn er sie wider Erwarten
vorzeitig verkaufen muss. Grün-
de können etwa eine überra-
schende Arbeitslosigkeit, der
Wohnortwechsel wegen einer
Karrierechance oder Bezie-
hungsprobleme sein. Da die
meisten Immobilienkäufer keine

Baufachleute sind, empfiehlt es
sich, einen unabhängigen Gut-
achter zu beauftragen, der das
Objekt der Begierde fachmän-
nisch und mit Sachverstand
unter die Lupe nimmt. Unter
www.der-hausinspektor.de gibt
es weitere Informationen zum
Thema Immobilienkauf.

Finanziellen Spielraum ermitteln
Eine Faustregel beim Bauen oder
Immobilienkauf lautet, die Kre-
ditraten nicht zu üppig zu planen.
„Mehr als 40 Prozent des monat-
lichen Nettoeinkommens sollten
nicht für Kreditzahlungen verplant
werden. Neben dem Immobili-
endarlehen sollten Verbraucher
dabei auch weitere Ratenkredite,
zum Beispiel fürs Auto, berück-
sichtigen“. Für mehr Überblick
sorgt ein individueller Kassen-
sturz, beispielsweise unter www.
budgetanalyse.de. Das kostenlo-

se Angebot zeigt, wo sich der Rot-
stift für einen größeren finanziellen
Spielraum ansetzen lässt. Die
Analyse ist kostenlos, geht schnell
und kann komplett anonym ge-
nutzt werden. Nach einigen Anga-
ben zur aktuellen Lebenssituation
lassen sich fünf Lebensbereiche
analysieren: Lebenshaltung, Ver-
sicherungen, Kredite, Sparen und
Altersvorsorge. Zu jedem Thema
gibt es individuelle Hilfestellun-
gen, wie sich die persönliche Si-
tuation optimieren lässt.

Darauf sollten Sie
beim Immobilienkauf achten
Beim Kauf eines Hauses sollte
man auf folgende Lagemerkmale
achten: Welche Sonnenausrich-
tung hat das Haus, wie steht es
mit öffentlichen Verkehrsmitteln,
welche Einkaufsmöglichkeiten
gibt es in der Nähe und wie weit
ist die Verkehrsanbindung zur
nächsten Bundesstraße oder
Autobahn? Wichtig für Familien
ist auch, ob Schule und Kinder-
garten schnell erreichbar sind,
ebenso Freizeiteinrichtungen

wie z.B. Schwimmbad, Minigolf
oder Park. Gibt es Nachbarn
mit vielen Kindern oder Tieren
und handelt es sich um ein rei-
nes Wohngebiet, Industriegebiet,
oder Teilgewerbegebiet.
Wichtig: Besichtigen Sie das
ganze Haus mit Nebengebäu-
den in Ruhe und Sorgfalt. Neh-
men Sie nach Möglichkeit ei-
nen Freund oder Fachmann mit
handwerklichen Kenntnissen mit
zum Termin.
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Verteilung. Zustellung. Ein Netzwerk, das auch Sie bei der Verteilung Ihrer Werbung nutzen können. verteilung.wittich.de

Ein einziger Gutschein
für eine ganze Stadt
Der Wissener Einkaufsgutschein ist bei der Sparkasse
Westerwald-Sieg, der Westerwald Bank eG und bei
bueroboss.de/hoffmann erhältlich.

Gutscheine können dort mit den Werten 10 €, 15 €
und 25 € erworben werden.

Am 10. Mai ist Muttertag! Unterstütze den Handel
deiner Region und verschenke einen Wissener Einkaufsgutschein!

EINRICHTUNGSHAUS KRANZ
Bad Marienberger Straße 14 | 57583 Nauroth
Telefon: 0 2747 / 915 80-0 | Fax: 0 2747 / 915 80-22
E-Mail: info@moebelhaus-kranz.de | www.moebelhaus-kranz.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 9.30 – 18.30 Uhr
Samstag von 9.30 – 16.00 Uhr

*

SCHON UNSEREN
NEUEN IMAGEFILM
GESEHEN?

JETZT WIEDER FÜR SIE

30%
WILLKOMMENS

RABATT

AUF ALLES
AKTIONSZEIT
BIS 30.05.2020

W I R F R EU EN UN S AU F S I E UND SORG EN FÜR I H R E S I C H E RH E I T • A L L E H YG I E N EMA S SMAHMEN WERD EN B E F O LG T !

GEÖFFNET!

Mit Abstand die schönsten

Küchen & Möbel
live erleben!

G
Bitte ruft uns unter 02747 – 915800 an,
um einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren.


